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Die Bedeutung der transzendentalen Logik in der 
Rechtsphilosophie 

Von : Dr. TIBOR VAS  

VORBEMERKUNG. 

Wir finden immer und iiberall einen engen Zusammenhang 
zwischen der allgemeinen Philosophie und ihren Spezialdiszipli-
nen. Die Prinzipien der allgemeinen Philosophie durchdringen die 
Einzeluntersuchungen, und die Einzeluntersuchungen, die neue 
Wege nehmen, fiihren wiecter zu neuen philosophischen Prin-
zipi en. 

Auch zwischen der Rechtsphilosophie und der allgemeinen 
Philosophie besteht dieser Zusammenhaing, der sich klar und 
deutlich an dem Schicksal der transzendentalen Methode in der 
Rechtsphilosophie nachweisen ldsst. 

Die Rechtsphilosophie war um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts unter der Herrschaft des Materialismus .zur Bedeutungs-
losigkeit herabgesunken. Erst die Wiederbelebung der Kanti-
schen Philosophie durch die Neukantianer verlieh auch der 
Rechtsphilosophie neuen Schwung, der vor Allem der Erneuerung 
der transzendentalen Methode zu danken ist. 

Wir werden im ersten Teil dieser Abhandlung die Grund-
fragen der Transzendentalphilosophie, wie sie von Kant und den 
Neukantianern bearbeitet wurden, systematisch darlegen, urn 
dann im zweiten Teil die Anwendung der transzendentalen 
Methode in der Rechtsphilosophie nachzuweisen. 
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Die transzendentale Methode in der Rechtsphilosophie will 
mit der Bussole des Kritizismus den W.eg weisen zwischen der 
Charybdis der Erfahrung (Empirie) und der Skylla der Me-
taphysik. In diesem Widerstreit versucht der kritische Idealismus 
einen eindeutigen) Kurs zu gewinnen. Wie weit ihm dies gelungen 
ist, soil nun untersucht werden. 



I. Die Grundfragen der Transzendentalphilosophie. 

1. Die Erkenntnistheorie vor Kant, 

Die Frage „Wasist Erkenntnis" war von der yorkantischen 
Philosophic — soweit sie iiberhaupt in den Kreis der Unter-
suchung einbezogen wurde — entweder im Sinne eines radikalen 
Skeptizismus oder im Sinne eines unbedingten Dogmatismus 
behandelt worden. Innerhalb des Dogmatismus als Lehre von der 
.absoluten Erkenntnis muss wieder unterschieden werden zwi-
schen dogmatischer Metaphysik und dogmatischem Empirismus. 

Die radikale Skepsis versucht iiberhaupt nicht die Probleme 
.zu Risen, sie gibt nichts Positives, sondern nur Negatives. Aber 
-der Satz „keine Erkenntnis" ist auch  eme Erkenntnis und so 
viderspricht sie sich. selbst; denn entweder bedeutet sie in 
•ihrer Leugnung jeder Erkenntnismöglichkeit nichts Wissen-
.schaftliches und fiihrt zu vollkommenem Schweigen oder sic 
muss zumindest dasselbe Problem, welches die erkenntnisbeja-
henden Theorien beschdftigt, aN Problem voraussetzen. 

Die andere Hauptgruppe der vorkantischen Erkenntnis-
theorie, der Dogm,atismus in semen beiden Erscheinungsformen 
-als dogmatische Metaphysik und als dogmatischer Positivismus 
gelangt aber auch iniur zu einseitigen und daher unzuldnglichen 
Ergebnissen. Die Metaphysik sagt sich von der Erfahrung los 

-und verleugnet ihre wissenschaftliche Bedeutung, was in ultima 
.analysi vollkommenster Dogmatismus ist. Der absolute .  Positi-
-vismus bewegt sich auch auf dogmatischem Grunde, wenn er 
erkldrt, dass die einzige Quelle der Erkenntnis die Erfahrung 
_sei; was ausserhalb der Erfahrung liege, sei die Leere, die 
-wissenschaftlich nicht untersucht werden kann. 
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Die Metaphysik wuchs aus dem Baden des Idealismus, der 
Positivismus aus dem Realismus, die Skepsis 1st beider \ter-
leugnung. 

Alle diesen Theorien geben ihrem Ausgangspunkt absoluten, 
unbedingten Charakter ohne den Ausgangspunkt selbst und im 
geringsten Masse zu kritisieren. Daraus folgt es, dass diese 
Theorien gemdss ihrem immanenten Sin alle anderen theare-
tischen Ausgangspunkte ausschliessen, und zur Einseitigkeit 
führen. Werm wir diese Theorien eingehender prüfen und unsere 
Untersuchung von modernem Kritizismus leiten lassen, so kom, 
men wir zur Feststellung, dass die strew dogmatischen Theorien 
ihre Einseitigkeit am unverhülltesten dann offenbaren, wenn sie 
von ihrem dogmatischen Standpunkt aus die Möglichkeit. aller 
andern Theorien verneinenllen. 

Der absolute Gegensatz zwischen Idealismus und Realis-
mus 

 

ist es, der scheinbar keinen Ausgleich zwischen dieSen 
Theorien zuldsst. Es kann nicht geleugnet werden, dass wir 
unter den vorkantischen Theorien, auch wenn wir sie mit heu, 
tig-en Augen betrachten, solche finden, in denen auch der iGedanke 
der Relativitdt dieses als absolut gemeinten Gegensatzes Platz 
findet; aber dieser Gedanke wird wissenschaftlich verwertbar 

. erst  sejt  der Entwicklung der Theorien des Kritizismus. Is gibt 
-aber auch heute noch einige Theorien, die den absoluten Gegen, 
satz zwischen Idealismus und Realismus aufrecht erhalten wol-
len, und darum im strengsten Sinne dogmatisch sind. Der ab -
solute IdealisMus macht sich setbst zum Realismus, der Reahs-
mus idealisiert sich selbst. Es.ergibt sich daher, class Idealismus 
und Realismus wissenschaftlich einander gegenseitig bedingen. 
Der Gegensatz zwischen Konkretem und Abstraktem wurde 
auch in diesen Theorien als absoluter aufgefasst, well die Me7 
taphysik dem Abstrakten, der Positivismus dem Konkreten un, 
.bedingten Erkenntniswert zuschrieb. Der Dogmatismus des 
.AusgangSpunktes stellt den einzelnen vor die Alternative diese 
.oder jene_ Voraussetzung bedingungslos anzunehmen, .oder_ der 
Beschdftigung mit der Frage zu entsagen. Dies aber widerspricht 
_dem letzten Ziel der Wissenschaft: die unendliche nine des' 
Materials deutend zu verstehen. 

Von den Vorkantischen Theoretikem sei Hume erwdhnt, 
der als Begründer. _des. kritischen Realismus anzusehen *1st. 
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Meiner Ansicht nach eht- das aus der Auffassung Humes von 
der Kausalitdt hervór, obwohl Kant Humes Kausalitdtsbegriff 
nicht anerkennt. Die Kausalitat wurzelt nach Hume • in -der Er-- 
fahrung und gewinnt durch ihre lidufigkeit allgemeinen Charak-
ter. _Somit trennt sie . sith von der Erfahrung und gewinnt in 
diesem Sinne rationale Bedeutung. 1st das nicht kritischer Rea-. 
ismus? Hume ist es also, der zuerst ausdriicklich dine relative 

Anschauung vertrat, als  ér  den Gegensatz zwischen Empirismus 
und Rationalismus iiberwinden wollte, und ,gleichzeitig auf das 
Zuriickgehen auf absolute Voraussetzungen verzichtete. Er geht 
auf rechtem Wege, wenh er die Erfahrung zu Grunde legt. Aber 
er irrt sich, weim -  er klaubt, mit der blossen Erfahrung  sem. 
AUslangen zu finden; denn auch sem n Empirismus fiihrt 
schliesslich zu iiberempirischen Ergebriissen. Es bleibt aber als 
Problem die Methode dieser Erkenntnis, die -  in der Erfahrung 
Wurzelt -und durch die •Trennung von der Noss sinnlichen Er-
fahrung rationalisiert wird. Diesern Problem hat die kritisch-
realistische Theorie weiterhin ihre Untersuchung gewidmet. 

-2: Der kantische Transzendentalismus. 1  

a) übersicht. 

Nachdem wir den Stand der vorkaritisthen Erkenntnis-
theorie besprochen háben, milssen wit jetzt die PhilosOphie 

nién's untersuchen. Wir miissen Prtiferi, wórin -  Kant-  sich von 
semen Vorgdngern unterscheidet, was nicht nur fiir seine, son-
dern duch fiir die neukantische Schule. charakteristisch ist. 

Kant war der erste, der die Frage aufstellte: -Was ist 
eigentlich die Erkenntnis? Die Bedeutung der Frage wachst 
noch dádurch, dass Kant 'die erste philosophisdhe Anregung 
von Wolff erhalten hát und sich in seiner Theorie zuletzt gegen 
diese Behandlungsweise der Metaphysik wandte. Kant_ stela 
die Frage auch noch anders: „Wie ist Erkenntnis möglich?" 

Vgl.: Kant, Alexander, Bauch, Varga (II.). 
Die im Literaturverzeichnis enthaltenen Werke -  Werden diirch den 

Namen des Autors angefiihrt. Indem mehrre Werke sicli sinter demselben 
Namen finden, wird dai eben angefiihrte W&Ic durch die, nach dem 
Namen stehende römische Zahl bezeichnet. • 



6 

Auf diese Frage will er Antwort erhailten, urn  sem  n Denkziel zu 
erreichen. Wenn .er festsfellen kann, wie Erkenntnis zu gewinnen 
ist, wird er dieses Ergebnis als Erkenntnis betrachten. Schon 
hier können wir die Bedeutung der Methode in der kantischen 
Philosophie sehen: die Úntersuchung der Möglichkeit der Er-
kenntnis ist die Methode. Aus dieser Problemstellung ergeben 
sich folgende Fragen: Kann die Methode sich zu Wissen-
Schaft v. erselbstdndigen? Kann ich die Erkenntnis als das Ergeb-
nis eines MethOdischen Prozesses definieren? Ferrier: Die 
Methode, die selbst Gegenstand der Erkenntnis ist, ist gleich-
Zeitig Erkenntnis und so ist es unmöglich, dass die Methode 
als Erkenntnis zugleich die Erkenntnis legitimiere. 

Wir sehen das Wesen der Transzendentalphilosophie in 
der Ausarbeitung dieser Methode, durch welche Kant auf jene 
Frage Antwort erlangen „Wie ist Erkenntnis möglich?" 
Kant arbeitet die trartszendentale Methi3de der Erkenntnistheorie 
aus und will in weitem Umfange erkldren und beweisen, daB 
man die durch diese Methode gerwonnenen Erkenntnisse als 
absolute, unbedingte, allgerneingültige rkenntnis betrachten 
könne. Wenn wir das System der „Kritik der reinen Vernunft" 
zusammenfassend überblicken, können wir folgende Skizze seines 
Gedankenganges geben. Das Werk Mile mit dem positiven Teile 
der Erkenntnislehre an, d. h. mit der transzendentalen Elemen-
tailehre, die wieder in transzendentale Logik und Asthetik ein-
géteilt wird. Darauf folgt der negative Tell der Erkenntnislehre, 
die transzendentale Dialektik, um mit dem Nachweis, daB die 
gegen die Erkenntnis vorgebrachten Einwdnde unhaltbar sind, 
den Kanon der Erkenntnislehre zu bilden. Innerhalb der Dia-
lektik ist der NaChweis wichtig, daB der Gegensatz der Antino-
mien nur em n scheinbarer und auch die Lösung dieses Gegen-
satzes möglich i8t. Kant hat in der Erkenntnislehre dasselbe 
getan, was Kopernikus in der Astronomie: Kant ist Kopernikus 
in - der Erkenntnistheorie. 

b) Die transzendentale Asthetik. 
• 	In der transzendentalen Asthetik geht Kant vom a priori, 

d. h. von den reinen Anschauungsformen aus. Es gibt zwei solche 
Anschauungsformen, Raum und Zeit. Beide sind nicht Erkennt- 
nisgegenstdnde, sie haben aucti keinen Erkenntnisinhalt, aber 
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die Begriffe können. nur in dies-en Anschauungsformen erschei .- 
nen. „Anschauunigen ohne Begriffe sind blind, Begriffe ohne 
Anschatrungen sind leer". Diese Anschauungsformen sind also 
nur bide Vorbedingungen der transzendentalen Erkenntnis, 
aber -sie selbst sind keine Erkenntnis. Nach Kant sind die synthe-
tischen Erkenntnisse a priori ohne diese • Anschauungsformen 
a - piori nicht möglich. -  Diese • Anschauungsformen sind von der 
Erfahrurm unabhdrIgig, wir können sager', sie gehen der Er= 
fahrung voraus. Die Erfahrung- erscheint in diesen Anschauungs= 
formen, die nach Kants Meinung von der (Erfahrung unabhdngig 
sind. Sie sind immer und iiberall gegeben. Wir können aber 
Kant fragen, ist dies nicht em n Miinchhausenscher Versuch, die 
Anschauungsformen, Raum und Zeit, von der Erfahrung unabL 
hdngig darzustellen? 

Wir können Kant's Raum-Zeitlehre nach dem heutigen 
Stand der mathematischen Philosophie als einen tiberwundenen 
Standpunkt ansehen. Die Relativitdtstheorie, die vierdimen 
sionale relative Raum-Zeit-Theorie Einsteins kann man mit 
Kants Auffassung nicht in übereinstimmung bringen: da diese 
Anschauungsformen bei Kant voneinander unabhdngig sind und 
als Anschauungsform fiir zwei verschiedene Welten dienen. Irt 
der nicht-euklidischen Geometrie gewinnt die Anschauungsform 
des Raumes  eme  Nebenbedeutung, die als Vorbedingung einer 
transzendentalen Logik nicht die-n-en  kann. Die transzedentale 
Logik 1st auf der -  transzendentalen Asthetik aufgebaut und 'es 
ergibt sich - die Frage, oh die Erschiitterung der Grundpfeiler 
des Systems, das System selbst unberiihrt laBt. Auf diese Frage 
können wir nur verneinend antworten. Wir nehmen die kantische 
Erkldrung der transzendentalen Asthetik vorldufig an, damit 
wir die auf dieser Ásthetik aufgebaute Logik zum • Gegenstarid 
unserer weiteren Besprechung und Kritik machen können. 

c) Die transzendentale Logik. • 
Die transzendentale Logik ist der Hauptteil der kairtischeri 

transzendentalen Theorie. tri der transzendentaleri Logik führt 
Kant die Kategorien em, sucht sic systematisch zu beweisen ünd 
auch ihren Kreis als -  eine geschlosSene Einheit festzuStellen, 
urn mittels . der tránsendentalen DedUktion die transzeridentale 
Apperzeption zu erreithen: SO gibt et die eigentliche -Antwort 
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afif - die transzendentale Frage, da er die So geWormenen Er-
kermtnisse als finbeding.te, allgemeinatige und notwendige 
auffaBt. •  

Wir können die transmndentate, die formale und hegelia-
nisch-spekulative Logik unterscheiden. Die formale Logik be-
handelt den Stoff überhaupt - nicht, wir können sie in ihrem 
Charakter analytisch oder, mit einam juristischen Aus •druck, 
deklarativ nénnen. Die formale Logik; in deren schematischer 
Form auch die gröBten materiellen Unmöglichkeiten mit der 
Richtiikeit 'der leeren logischen Pornen zfisammenstimmen, 
konnte nicht als Methode der Erkenntnislehre dienen. Konnte 
Kant .  als Schiiler von Wolff éine andere erkenntnistheoretiSChe 
Methode wdhlen als die Logik? Nein! Aber das groBe Genie 
Kantens hat eingesehen, daB er mit der formalen Logik gar-
niChts erreichen•kann. Die groBe transendentale Frage ist hier 
vergebens geStellt;* denn die formale Logik kann die Antwört. 
nicht -geben. Die transiendentale Logik hat auf diese Frage 
geantwortet. 

D• ie transzendentate Logik betrachtet nicht nur die Form, 
Sonderri . auch .den Stoff., sie • hat alsb emnien konstitutiven Cha-
rakter: Daher  skönnen wir sie naCh Karits Meinung zur-  Gestal= 
twig-  d• er synthetischeri Eikenntnisse a priori beniitien; iliehei 
ninimt die transiendentale . Logik die Kategorien Zur Hilfe. 

Mit Hilfe der Kategorien ordnete Kant die Erfaiirung und 
geWann seiner Auffassfing nach reine .a priori synthetische find 
abSolute Erkenntnisse. Also die trariszendentalphilosophie ist 
die Methode; Welche die Vorbedingungen der .  Erkenntnis bilden-
den kategorien mit der Erfahrung — bei Kant mit der Welt der 
Sinnlichkeit — verbindet und die Erkenntnis aus diesen zwei 

lementen bildet.  Dies ist em n bedeutender Fortschritt Kant§ 
gegeniiber semen Vorgdngern, mittels der transzendentalen 
Methode gewonnene Erkenntnis ist nicht „rein" im Sinne Kartts; 
wohl aber kritisCh-idealistisch; denn sie versucht die sinn-
lichen Elémenté der Erfahrung .mit den iiberempirischen zu 
Vereiniken, die •Vereinigungsmöglichkeit selbst aber kritisch zu 
priifen.. 

K

• 

ant *ate élne scharfe Grenzlinie zWischen der Me-
tdphysik und Erfáhrung iiehen; auf dieser Linie stehend wollte 
er solche Erkenntriisse schaffen, die in keine dieser beiden We!- 
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ten gehören. Glelchnisweise kötinte Man sagen, dass" die trans-
Zenclentalen Erkenntnissé auf der Oberflache einer Kugel sich 
ordnen, &ran Schale die Erfahrung bestimmt. Das Gebiet der 
ErfahrtMiliegt innerhalb der Kugel, die Metaphysik ausserhalb 
der Kugel. So können • wit;  den Bergriff des . „Transzendenten" 
erklaren: Alles, was ausserhalb des Gebietes der Kategorien 
liegt, alles was der Welt -der Sinnlichkeit nicht zugehört und 
anch nicht Gegenstand transzendentaler Erkenntnis ist, ist 
transzendent. 

Nunfrnehr ist es zu untersuchen, ob Wir die auf der Ober-
flaphe der Kugel sich ordnendien Erkenntnisse so auffassen 
können, dass sie in keine der beiden -Welter' gehören und 
festzustellen, ob die transzendentale Methode Kants logisch 
fruchtbar ist. 

Jene Erkenntnisse, die -  auf der Oberflache der Kugel liegen, 
gehören nach Kants Meinung zur transzendentalen Erkenntnis 
und daher weder zur Welt der Erfahrung, noch zur .  Welt der 
Metaphysik. Wir aber denken, daB diese ErkenntnisSe in beide 
Welten gehören. Wir können unserer Meinung naCh iii den 
kantischen transzendentalen Erkenntnissen die Elemente der 
Erfahrung und Metaphysik in synthetischer Einheit nachweisen, 
obwohl Kant die transzendentale Erkenntnis als „reine" ange-
sehen wissen will. 

Wenn ich das Ergebnis meiner folgenden Untersuchung 
schon hier vorwegnehmen darf, muss ich hervorheben, daB 
das metaphysische Element in der Erkenntnis überwiegt. Kant 
trennte sich von der Tradition, als er die kritische Philosophie 
begriindete, aber er konnte sich von dem Wolffischen Ver-
machtnis ,nicht ganz befreien. 	Wir könnten seine Theorie im 
allgemeinen kritisChen Idealismus nennen, obwohl er sich einer-
seits in semen Ausgangspunkten oft zum subjektiven Idealismus 
wendet, anderersei,ts in semen Resultaten oft die Beweiskraft 
des dogmatischen Rationalismus beansprucht. Ich halte den 
Nachweis far notwendig, daB die Kategorien die Vorbeding. un-
gen nicht der Erfahrung, sondern der Erkenntnis sind. Wenn 
diese Kategorien ndhmlich die Vorbedingungen der Erfahrung 
wdren, sollte - logisch daraus folgen, daB es von der Erfahrung 
unabhangige reine Erfahrung gibt. Dies ist die .  contradictio .  in 
adiecto ; auBerdem wiirde dies die Versetzung der Erkenntnis - in  

$1klés, 

, 10111r1R4t. 
81 E6E, I 4. 

Y 
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die Welt der Metaphysik bedeuten. Demnach könnten wir zwi-
schen der Welt der Metaphysik und der Erfahrung keinen 
Untersbhied machen. Wozu ist in diesem Falle noch die trans-
zendentale Logik nötig, wenn alles, was in der Welt der Er-
fahrung war, in die Welt der Metaphysik versetzt wird. Wir 
kehren so zu dem einseitigen Dogmatismus zuriick, von welchem 
wir uns befrein wollten. 

Diese Einwande  wren dann iiberfliissig, werm wir die in 
diesem Sinne aufgefaBte Erfahrung mit der Erkenntnis identi-
fizieren wiirden. Das hat aber selbst Kant nicht getan. Es wire 
auch uhwissenschaftlich, denn es könnte Unklarheit der Begriffe 
und MiBverstdndnisse verursachen. Nach unserer Meinung 
unterscheiden •sich Metaphysik und Empirie von einander nicht 
toto co_elo, sondern dieser Unterschied ist relativ und in dent 
Lichte der kritischen,  Analyse wird Hire Synthese möglich  sem. 
Den ersten Teil unseres Satzes können wir  hej  Kant nicht fin-
den, wohl abet den ., zweiten. Diese Feststenung ist fiir die 
Verdeutlichung des Wesens der Erkenntnis bedeutungsvoll. 

Schliesslich nitissen wir noch jene Missverstdndnisse 
ren, die sich aus der Behandlung der Kategorien, nicht als Vor-: 
bedingung der Erfahrung, sondern als ‘Gegenstand der Erfahrting 
ergeben. Diese Auffassung ist noch unrichtiger als die vorherige, 
einen Sinn ausgenommen, nach dem der Gegenstand der 
Erfahrung die Erkenntnis selbst 1st. *Der Fehler wird . noch 
gröBer, wenn wir als Gegenstand der Erfahrung nicht die Er-
kenntnis, •sondern den Erkenntnisgegenstand betrachten. 

d) Das Wesen der transzendentalen Erkenntnis. 
Die Kategorien. 

Die Kategorien sind  bel  Kant die Vorbedingungen der  Er-
kenntnis. Ste sind •  ihrem Wesen nach reine, a priori Erkenirt-
nisse. Die Kategorien sind aber nicht nur Vorbedingungen der 
Erkenntnis, sondem ste nethmen als konstitutives Element an 
der Bildung der Erkenntnis teil. Sie ordnen den Staff der Sinn-
lichk-eit und die Erk-enntnis entsteht ,  aus Katégorien Und  Sirm-
lichkeif. Diese können nicht als reine Erkenntnis betrachtet wer-
den, da diese durch die transzendentale Logik auf den Pfeilern 
der Metaphysik und Erfahrung aufgebaut worden sind. Diese 
Erkenntnisse hdtten nur dann rein bleiben können, .wenn die 



Kategorien nur Vorbedingungen, nicht- aber konstitutive Ele-
mente der Erkenntnis waren, •oder der Stoff der Sinnlichkeit 
keine konstitutive Bedeutung  hitte.  In diesem Falle hatten wir  

mit der Abilehnung des Kritizismus reine, aber dogmatische 
Erkenntnis erreicht. 

Wie sollen wir Kants Begriff des Reinen.  verstehen? Wir 
können den Begriff des „Reinen" nur in der Methodischen 
Oeinheit sehen. Danach strebte auch Kant, da wir der Transzen-
dentalphilosophie nur methodische Bedeutung zuschreiben kön-
nen. Die Transzendentalphilosophie 1st die • Methode, die nach 
Kants Meinung den zur Einheit der ErkenntniS führenden Weg 
zeigt. Wir s011en aber daran denken, daB die methodische Rein-
heit auch die Einheit der Erkenntnis nicht in jenem Sinne be-
deutet, daB diese vén der Metaphysik und der EmPirie 
kommen frei ist..Die aus der einzigen Methode sich ergebende 
Einheit bringt nicht die erkenntnisgegenstdndliche Einheit der 
Erkenntnis zustande, höchstens ihre methodische Einheit; dies 
folgt aus der oberen Unterscheidung zwischen Erkenntnis und 
F,rkenntnisgegenstand. Die Transzendentalphilosophie bezieht 
sich nur auf die Erkenntnis, nicht auf den Erkenntnisgegenstand. 

• 	Die transzendentale Erkenntnislehre schiebt die Probleme 
der Erkenntnis welter. Sie geht davon aus, daB sic den Weg 
zum Gewinnen der Erkenntnis nachweisen muB und dazu 
braucht die Erkenntnistheorie Vorbedingurigen. Diese Vorbe-
-dingungen sind die Kategorien. Die Kategorien sind aber selbst 
Erkenntnisse und infolgedessen wiirden sic im Sinne der Trans-
zendentalphilosophie auch VorbedingUngen brauchen, d. h. in 
Bezug der Kategorien können wir die transziendentale Frage 
aufwerfen: „Wie sind sy.  nthetische Urteile a piori möglich?" — 
Da die Kategorien selbst Erkenntnisse sind, wird die Frage 
aufgeworfen: „Wie werden die Kategorien als Erkenntnis 
möglich?" 

Hier liegen zwei Wege .vor uns. Wir müssen &ttwed.er 
1. den „regressus in infinitum" oder 2. eine Vorbedingung ohne 
Vorbedingung annehmen, d. h. wir sollen in der Reihe des 
Gediankeriganges entweder wilIkiirIiCh oder auf Grund einer 
Erwdgung stehen bleiben. Der „regressus in infinitum" kann 
Ieicht ad absurdum führen oder wir gelangen zur radikalen 
Skepsis, zur Skepsis der Skepsis, zum Verstummen. 
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Kant hat den zweiten Weg genornmen. Infolgedessen gehö-
ren die die Vorbedingungen der transzendentalen Erkenntnis 
bildenden Kategoriem nicht zu den transzendentalen Erkenntnis-
sen, da sie keine Vorbedingung zu ihrer Selbstlegitimierung 
haben. 

Wenn wir jene -  Meinung Kants annehmen, class die Kate-
gorien a priori rein • und  doch synthetisch sind, dann  1st die 
metaphysiche Bedeutung der Kategorien unzweifelhaft.. Kant 
kampfte gegen den alten Dogmatismus mit deti Mitteln seines 
skeptischen Kritizismus; dennoch vermochte er sich nicht in 
alien Fallen ganz aus den  Fessein  der alten dogmatischen Me-
taphysik und der von ihm bekdmpften transzendenten Methode 
zu befreien. Die•Ausarbeitung der Lösung der Probleme zeigte 
em n anwendbares System zur Entwicklung einer Richtung, in 
welcher der Synthesis a priori die Hauptbedeutung zukommt, 
Kant's Erkenntnislehre wird daher am zutreffendsten als kri-
tischer Idealismus bezeichnet. 

Es" erhebt sich hier die Frage, ob wir die Kategorien als 
a -priori  und  synthetisch -auffassen können. Sind die Kategorien 
nicht nur hypostasierte Begriffe? In • diesern Falle haben sie 
keine unbedingt allgemeine Geltung. Wenn jede Erkennthis mit 
der Erfa-hrung "anfdngt, dann: hat in Bezug 'a -0 die Kategorien 
nicht Kant, sondem Hume recht. Wenn wir die Möglichkeit der 
Aprioritdt der Kategorien - anerkennen könnten, stiinde -  eben 
diese Aprioritat mit dem synthetischen Charakter -der Katego-
rien in Widerspruch. Kant . versucht die Synthese der a priori-
schen Kategorien zu begründen. Er wendet sich zur Matherriatik 
und theoretischen Physik, um mit ihnen seine Feststellungen 
zu legitimieren und will in ultima analysi die Physik und Mathe-
inatik mit semen -Feststellungen theoretisch begriinden. Jene 
Beispiele, die Kant -  zur Legitimierung der Möglichkeit der a 
priorischen Synthese anwendet, folgen eigentlich aus der Er-
fahrung; wir können in diesen immer auch die Erfahrung fin-
den, 5 +7 ist 12 2  begrtindet sich auf dein Zdhlen, welches nicht 
a oriori, sondern a posteriori ist. -  

Die heutige Mathematik -  und Physik verfolgt neue -  Wege 
und hat die •kantische Philosophie verlassen. Wie  kanin  • man 

2 Kant, 43. 
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-die von Kant keforderte unbedingte und allgemeine Giiltigkeit 
mit jener Mathematik und Physik in Einklang bringen, die voil 
Kant abgehend, far ihre Thesen nur relative Giiltigkeit fordert. 
Ich will einen Satz Einsteins zitieren: „Inwiefern die Satze der 
Mathematik sich auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht 
sicher, inwiefern sic sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die 

-Wirklichkeit". 
Wir wollen jetzt zu dem Hauptgedanken zurtickkehrert, von 

dem wir durch die Probleme der synthetischen und  analy-
tischen Urteile abgebracht worden sind. Wir haben •gesehen, 
was far ein Problem fur die transzendentale Lehre Feststel-
lung des erkenntnistheoretischen Charakters der Katégorien ist. 
'Die Transzendentalphilosophie kann entweder bloss relative 
Giiltigkeit für ihre Laren beanspruchen, das ist dann'der Fall, 
wenn sie dern „regressus in infinitttm" irgendwo Willkiirlich emn 
Ende setzt, d. h. wenn sie einige Ausgangspunkte bloss hypo'? 
thetisch annimmt, — oder sic fiihrt eben zu dem kemiedenen 
Dogmatismus, indem sie die Ausgangspunkte mit einer fiber 
sich hinausweisenden Geltungskraft versehen will. Wir können 
aber den Gedankengang auch so auffassen, dass wir zwischen 
transzendentaler und nicht-transzendentaler Erkenntnis unter-
"scheiden. Transzedentale Erkenntnis 1st die, welche die Kate-
gone zur Voratissetzfing hat, die Kategorie selbst aber ist nicht-
transzendentale Erkenninis, da sic  kelne  Vóraussetzung hat. 

Wir sollen noch gesondert die tran'szendentale Erkenntnis 
priifen, die in der mit der Sinnlichkeit zusammen" zustandege-
kommennen transzendentalen Verbindung litre eigeneti Vorbedin-

-gungen enthdlt. Was dieser traszendentalen Erkenntnis -die 
unbedingte, angemeine Giiltigkeit Verleiht, ist jerie Kategőrie, 
dtirch welche sic diese Gültigkeit beWecisen wild; aber dieser 
Vórganiist em n circulns vitiosus. 

. Kant hat in seine Kategorientafel jene Kategorien aufge-
nommen, die zur Herstellung der Erkenntnis nötig und aus-

*reiChend sind. Nacht Kant bilden die Kategoyien em n -geschlos-- 
senes System, und dieses System fördert auch das System 
der Erkenntnistheorie. Durch die Kategorien wird .  die Einheit 
in der Mannigfaltigkeit deutliCh, Kant hat diese . Kategarien vor 
allem aus der alten formalen Logik libernommen. Diese-Katego- 
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Tien gewinnen ihren transzendentalen Charakter nicht selbstdn-
dig, sondern verbunden mit der ganzen kantischen Theorie. 

Wir wohlen uns nun mit zwei Kategorien — der Kausalitdt 
und der Wirklichkeit — besonders beschdftigen. Die Kategorie 
der Wirklichkeit ist die höchst problematische Frage der neu-
kantischen Philosophie. Die Wirklichkeit ist bei Kant  eme  Kate-
gone, die an der Erzeugung der Erkenntnis  Tej!  hat. Sie ist 
aber in diesem Sinne keine transzendentale Erkenntnis, wie wir 
dies von den Kategorien festgestellt haben. Im Sinne der Trans-
zendentalphilosophie körmen wir nur iiber durch die Kategorie 
der Wirklichkeit erZeugte Erkenntnisse sprechen, die zum Teil 
in der Sinnlichkeit vurzeln. So könnten wir auf Grund der 
Theorie Kants die Wirklichkeit als Kategorie von der transzen-
dentalen Erkenntnis und der Sinnlichkeit unterscheiden. 

Die Kategorie der Kausalitat ist jene Ka-tegorie, welcher 
hej  Kant die gröBte.  Bedeutung zukommt und -die die meisten 

nmittelbar von Kant iibernommen haben. Die Kausalitdt ist  eme  
Denkform, die das erkennende „Ich" zwischen die Erscheinun-
gen wirft, also laufen die Erscheinungen im transzendentalen 
Erkennen der Kausalitdt entsprechend ab. In der heutigen 
Physik hat die Kausalitdt nicht die Bedeutung einer Denkform 
(Quantum-Theorie). Wenn wir das Wesen der Kausalitdt be-
trachten, scheint uns Humes Meinung annehmbarer zu  semn 
als die Lehre Kants. 

Wir haben schon gesehen, daB das Zustanidekommen der 
Erkenntnisse durch Urteile erfolgt. In dem Urteil erscheint das 
Subjekt des Urteils als erkennendes Subjekt, das Objekt des 
Urteils als Erkenntnisgegenstand. Hier begegnen wir dem meist 
umstrittenen Problem der Transzendentalphilosophie, dessen 
Elimination ale Zweige der neukantischen Schule beschdftigte. 

Da das erkennende Subjekt der wird, der durch die a priori 
ihm immanenten Kategorien die Erkenntnis erzeugt, entsteht als 
neue Schwierigkeit die Frage, wie sich das erkennende Subjekt 
selbst erkennen kann. Da die den Stoff der Sinnlichkeit auf-
zeichnenden Empfindungen in dem erkennenden - „Ich" entstehen 
und die Kategorien ihm immanent sind, können wir dann die 
Unterscheidung zwischen erkennenden und erkannten Ich 
machen? Dieser Weg ist der Weg des subjektiven Ide-alismus. 
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Schopenhauer ist dken VVeg gegangen  und  sokönnen vAr 
jenen Ausdruck Schopenhauers verstehen: „Die Welt ist meine 
Vorstellung".'Man kann aber nicht beweisen, daB die auf diesem 
Wege gewonnene Erkenntnisse unbedingt, allgemein gültig 
wdren. Bedeutet nicht- der Erkennende und seine Rolle die 
Einsch,altung psyhologischer Elemente neben die a priori logi-
schen Funktionen? Zur-Kldrung dieser Frage sei angernerkt,.daB 
wir auch hier die Unterscheidung von Erkenntnis und Erkennt-
nisgegenstand machen sollten. In dem Erkenntnis erzeugenden 
Urteil findien wir nur die vom „Ich" gebildete Erkentnis und 

-nicht -den- Erkenntnisgegenstand. In diesem Sinne ist -Schopen,  
hauers Meinung auch unrichtig, denn nicht die Welt wird meine 

- Vorstellung  sem,  sondern die von der Welt gebildete Erkennt-
nis. -Wir können von der durch die transzendentale Methode 
erzeugten Erkenntnis feststellen, da.13 diese nicht die Erkenntnis 
des abSoluten- Erkenntnisgegenstandes ist, sondern die wenig-
stens nach dieSer Philosophic absolute Erkenntnis des Erkennt-
nisgegenstandes. Auf jeden Fall können wir feststellen, daB das 
Absolutum nur vom Standpunkte des erkennenden „Ich" zu 
verstehen ist. Die Lösung der Frage hdngt davon ab, jri welchem 
Sinne-wir das erkennende „Ich" auffassen. 

•VVir wollen noch einige Worte fiber Kants Unterschei-- 
dung zwichen mundus in,telligibilis und 'sensibilis sagen. Jene ist 
die Welt der Noumena, diese die Welt der Phanomena. Die 
Transzendentalphilosophie bezieht sich auf die Welt der Phdno-
mena. Die Noumena sind die „Dinge an sich". Kant verleugnet 
nicht das Dasein der Noumena, er 15.Bt die Frage ihres Dasiens 
.oder Nicht-Daseins often, er erkldrt, daB die Noumena als „Ding 
an sich" nicht in das Grenz-Gebiet des Transzendentalen fallen. 
So erkldrt.es  sich,,daB wir durch die transzendentale Methode 
nicht die absoluten Erkenntnisgegenstande, die Noumen.a erken-
nen, Sondern daB sie in dem „mundus sensibilis" als Phdnomena 
erscheinen. Darauf weist Kant hin, wenn er in der Erzeugung 
der Erkenntnis .auch der Sinnlichkeit einen Platz.  sichert. Als 
-er die Unmöglichkeit der „Dinge an sich" nachweisen wollte, 
wollte er die vor  ihm gepflegte Metaphysik widerlegen. Können 
wir aber nicht andererseits die synthetische Erkenntnis a priori 
vertretenden Kategorien als die Erkenntnis der „Dinge an sich" 
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betrachten? Da Kant diese von der Sinnlichkeit unabhdngig 
auffaBt, sollten wir von diesern Sta:ndpukt aus diese in die Welt 
der Noumena einweihen und so sind die Kategorien auch-nach 
Kants Meinung absolute Erkenntnis der Dinge an sich, der 
absoluten Erkenntnisgegenstdnde. Damit können wir beweisen, 
daB die Kategorien nicht als transzendentale Erkenntn!is be-
griffen werden können. Wenn wir aber den Kategorien den 
Charakter von Noumena zuerkannen, dann sind sie eben Dinge 
an sioh, deren mögliche Erkenntnis Kant selbst leugnet. An-
dererseits ist aber auch jene Auffassung begrandet, daB die 
Dinge an sich iiberhaupt nicht erkennbar sind. 

Nach unserer Meinung sind die Dinge an sich als_Nournena 
wirklich nicht erkennbar und daraus miissen wir den Satz ablei-
ten, daB die Kategorien auch nicht a priori synthetische reine 
und unbedingte Erkenntnisse sein können. 

Nachdem wir die flauptsdtze der kantischen Transzenden-
talphilosophie durchforscht haben, wollen wir eine kurze Zu-
sammenfassung dieser versuchen. Wir können die Transzenden-
talphilosophie als  eme erkennitnistheoretische Methode betrach-
_ten. Das Material der transzendentalen Asthetik bildet Raum 
und Zeit. Das erkennende „Ich" ordnet in diesen Formen den 

. Stoff der Sinnlichkeit mittels der Kategorien, welche Vorbe-
dirigting und konstitutivesElemen-  t der transzendentalen Er-
kenntnis sind; diese Erkenntnis ist als absolut anzusehen, Das 
ist Kants koPernikanische tat. Kant war der erste, der' den 
Gegensatz von Metaphysik und Erfahrung überwinden und aus 
beiden zusammen die Erkenntnis zustande bringen wollte. Wir 
können ihn unter diesen Gesichtspunkt als den Beg-I-tinder des 
kritischen Idealismus betrachten. Kant beachtete aber nicht , "daB 
es logisch absurd ist, von relativen Ausgangspunkten zu .abso-
luten Ergebnissen zu kommen. Zusammenfassend könrren wir 
sagen: Kants Theorie ist Erkenntnistheorie . der Natur. Die 
Natur ist Einheit der Gesetze, die sich auf die Natur beziehen. 
Bei Newton war die Natur  eme Realitdt, bei Kant hat sie nur 
methodische Bedeutung. Die Transzendentalphilosophie bezieht 
sich bei Kant auf die Welt des Seins. 
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. 3. Die neukantische Schule. 

In der Mitte des 19. • Jahrhunderts können wir in der 
deutschen Philosophie  eme Abkehr von Positivismus und  eme  
Rfickkehr zu Kant feststellen. Das groBe System Kants gab 
der Philosophie ein neues Leben. Die einzelnen philosophischeri 
Schulen haben teils die Lehi-en Kants iibernommen, tells haberi 
Sie an Kant anknüpfend neue System e entwickelt. Hervorzu-
heben sind die Marburger und die Badener Schule. Durch diese 
Richtungen wurde auch die neuere ReChtsphilosophie Mit der 
kantischen Theorie verbunden. 

a) Die Marburger Schule. 

• Wir finden in der Marburger Schule die  Betoning  der 
Wichtigkeit der Methode. 

Nach der Auffassung der Marburger Schule erieugt die 
Methode den Erkenntrilsgegenstand: wO keiné Methode ist, 
dort ist kein Erkenntnisgegenstand. Diese Schule hat aber ne-
ben der Methode auch den durch die Methode geordneten Stiff 
far wichtig. Sie iiberninimt die transzendentale Methode, die; 
Wie wir .schon  hej  Kant aufgezeigt haben, in der transzerideri= 
talen Verbindung zwischen Kategorien und dem aus der Er-
fahrung gewonnenen Stoff besteht. Eine VOrbedingung der 
transzendentalen Methode ist also doch das Dasein eines ge-
wissen Erkenntnismaterials. Wir massen aber auf die Einsei-
tigkeit der Marburger Schule hinweisen und auf die •VerWechs-
lung der Begriffe Erkenntnis und Erkenntnisgegenstand. 
Wenn wir die oben dargelegte Auffassung der Transzenden-
talphilosophie .annehmen; darm mifssen -  wir noch immer fest• 
stellen, daB die Methode nde den Erkenntnisgegenstarid, son:dein 
im besten Falle die Erkermtnis des Erkenntnisgegenstandes 
zeugen kann: Fernier können wir auch der Methode gegenilber 
die Frage stellen: Wie können wir die Methode selbst erkennen? 
Es ist nicht zu leugnen, daB die Methode vom Erkenritnisgegén: 
stand nicht unabhdngig ist; .dénn dieser 'Zusamnienhang hat  eme  
Bedeutung das Aufsuchen jener Methode, welche zur Er -4 
kenntnis des Erkenntnisgegenstandes fart. 

Für die Marburger Schude ist die Unterscheidung- von 
2 
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Form und Inhalt von besonderer Wichtigkeit. Diese Schule 
unterscheidet sehr scharf zwischen Form und Inhalt und faBt 
die Firm als die Vorbedingurm .des Stoffes auf ; fe•ner schreibt 
sie der Form  eme  a priori Allgemeingiiltigkeit zu. Inhalt existiert 
nicht ohne Form, wohl aber gibt es inhaltlose form. In dieser 
Beletrchtung spielen• die Formbegriffe die Rolle der Kategorien. 
Wenn wir diese Formen als den Stoff unserer wissenschaft-
lichen Untersuchung betrachten, dann miissen wir in ultima 
analysi und folgerichtiger Betrachtung entweder die Einheit 
von Form und Material .oder die Relativitat des Unterschiedes 
zwischen Form und Material feststellen. Die Marburger Schule 
hat richtig darauf hingewiesen, daB es formlosen Inhalt nicht 
gibt. Is ist aber  eme einseitige Ilyperbel, wenn sie die Folgerung 
aus dem anderen Zusarnmenhang nicht gezogen hat: ndmlich 
die, daB wir auch von inlialtloser Form nicht sprechen - können. 
Nach richtiger Auffassung stehen Form und Stoff nicht  im 
Verhdltnis der Vorbedingung, sondern der Korrelation, d. h. im 
wechselseitigen Verh5ltnis der wechselseitigen Bedingtheit. In 
diesem Falle sind die Formen nicht rein a priori, also wir können 
von ieiner absolutert Giiltigkeit nicht sprechen, nicht nur in Bezug 
auf die Formen, sondern noch weniger auf die durch die trans-
zendentale Verbindung von Form und Staff entstandene Er-
kenntnis. Wir können aber dann auch von der Möglichkeit der 
a priori Synthesis nicht sprechen. Hier sei noch erwahnt, daB 
jede Form von einem gewissen Standpunkte aus als Inhalt aufge-
faBt werden: .kann. 

Wir haben gesehen, daB die Unklárheit des BegriffeS des 
erkennenden. Ich die methodischen Ergebnisse Kants abge-
schwdcht hat. Die Marburger Schule hat den Begriff des erken-
nenden Ich eliminiert und hat statt desseil den Begriff des .  
„BewuBtsein aberhaupt" eingefiihrt, um die Transzendentalphi-
losophie vom Vorwurf des subjektiven Idealismus zu befreien. 
Wenn wir dem „BewuBtsein ilberhaufpt"' ‘jede psychologische 
Beziehung absprechen, hört die Transzendentalphilosophie auf, 
kritischer Idealismus zu  sem n und wird rationalistischer Dogma-
tismus: Wir zdhlen nicht zu den Gegnern des sub jektiven 
Idealismus, können aber damit nicht vereinbaren, daB den auf 
diese Weise gewonnenen Ergebnissen ein absoluter unbedingtet 
Charaktet zugeschrieben wird. • 



19  

b) Cohen und Natorp.s 

Kant hat die Frage der Dinge an sich offen gelassen; 
idiese liegen auBerhalb des Gebiets der Transzendentalphilo-
sophie und so können wir von ihnen .eine transzendentale Er-
kenntnis nicht gewinnen. Bei Kant haben die Erkenntnisse die 
Erscheinungen der durch Sinnlichkeit begrenzten Welt des 
'Seins zum Stoff. Seine Erkenntnislehre die:nt demnach nur• der 
Mathematik und der theoretischen Physik zur Methode. In der 
-4Kritik der praktischen Vernunf" hat Kant die transzenden-
tale Methode nicht angewandt. Werm die Transzendentalphilo-
sophie in der origindren kantischen Fassung geblieben ware, 
.dann  hitte  sic fiir die Rechtsphilosophie keine Bedeutung. Die 
Marburger Schule war die erste, die der Transzendentalphilo-
-sophie  eme  die Welt des Seins iibersehreitende Bedeutung 
zuschrieb und so wurde diese Methode lauch fiir die Rechtsphi: 
..losophie anwendbar. 

Cohen hat in seinem Wérke „Kants Begriindung usW." 
jene Methode der' Transzendentalphilosop. hie ausführlich dar-
gelegt, die auch auf die Welt des Soliens anwendbar ist. Cohen 
betrachtet die Dinge an sich als Ideen und schreibt ihnen  eme 
regulative Bedeutung zu. Cohen hat den Standpunikt eingenom-

• men', daB die in die Welt der Noumena gehörigen Ideen auch 
. eme wissenschaftliche Bedeutung haben (Kants Begriindung S. 
133): „In den kritischen Idealismus mtinden die Kategorien in 
.die Ideen; und indem sich alle drei in der Freiheitsidee verbun-
den, erheben sic die Bausteine der Erfahrung und bauen fiber 
dem Abgrund der intelligibeln Zufalligkeit neben .dem Reich 
.des Seins ein Reich ... des Sollens". Die Kategorien streben 
nach den Ideen. Die Kategorien haben konstitutive, die kleen 
regulative Bedeutung. Die Freiheitsidee wird zu derjenigen, die 
.die Welt der Noumena, welche bei• Kant riur als intelligible 
Zufalligkeit zu betrachten ist, zur wissenschaftlichen Bedeutung 
-erhebt, - und fiir die transzendentale Methode anwendbar maeht: 
Die Kategorie der Kausalttat gilt in der auch fiir die Welt des 
:Sollens anwendbareri Transzendentalpilosophie nicht; hier •fin-
den wir statt desSen das Streben nach den Ideert. 

3  Cohen (I.) u. (//.) P. Natorp: (/.) u. (//.) 
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Wir haben schon  bel  Kant gezeigt, daB die Kategorien in 
die Welt der Noumena gehören; also von dies= Standpunkte 
aus können wir zwischen Kategorien und Noumena keinen 
Unterschied machen, abgesehen davom, daB wir die Ideen als 
absolute Erkenntnisgegenstdnde und die Kategorien als die ab7  
soluten Erkenntnisse dieser auffassen wiirden. Wir können auch 
hervorheben, daB auch die Welt des SoHens durch die Kate-
goriem aufhört ausschlieBlich in die Welt der Metaphysik zu 
gehören; denn wie jede transzendentale Erkenntnis gehört sie  
in ihren Wurzeln in die. Welt der Metaphysik und Empirie. 
Dadurch wird die Erkenntnis des Seins und des Soliens zur 
Forschungsgrundlage fiir die urn den Bereich des Soliens erwei-
terte Transzendentalphilosophie. Hier ist nicht die Rede von 
dem Gegensatz von „was  sem n soll" und „was ist", sondern wir 
können von „was semi.' soli" und „was sein muB" sprechen. Beide 
bilden als „was ist" em n erkenntnistheoretisches Problem. 

Wir begegnen hier zum erstenmal dem Problem der Wirk-
lichkeit und der ,Gegentiberstellung von Wert und Wirklichkeit. 
Bel  Cohen haben beide die Bedeutung einer erkenntnistheore-
tischen Kategorie und führen zu einer transzendentalen Erkennt-
nis. Cohen versuchte die gauze Frage von erkenntnistheore-
tischem Standpunkt aus zu lösen und dies ist der gröBte Un-
terschied zwischen der Marburger und der Badener Schutei. • 
Das Sein fiihrt zur Erkenntnis der reinen Physik, das Sullen 
fiihrt zur transzendentalen Erkenntnis der reinen Ethik. In der 
Ethik finden wir auch den Unterschied von Form und Inhatt. Die 
Bedeutung der Form als Voraussetzungsbegriff ist auch in dieser 
Schule besonders hervorgehoben. 

Wir können feststellen, daB Cohen den reinen Willen als. 
eine zentrale Idee der Ethik bezeichnet, die auch a priori ist 
und  eme Voraussetzung ftir die ethische a priori Synthesis: 
Dieser reine Wille- aber unterscheidet sich tot° coed° yam' 
Begriffe des psychologischen Ich, denn der reine Wille weist 
auf den normativen Charakter der reinen Ethik hin. Die reine 
ethische Erkenntnis hat bei Cohen dieselbe Bedeutung wie die 
Erkenntnis bei Kard, sie liegt auf der scharfen Grenze der Meta, 
physik und der Erfahrung. Wie wir schon  hej  Kant- gezeigt 
haben, gehören diese Erkenntnisse in beide Welten und nicht 
in keine von beiden. Aber auch Cohen will uns iiberzeigen, daB 
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,,das Sittengesetz entsteht an der •Grenze der Erfahrung, -wo 
'um der Abgrund der intellegiblen Zufdlligkeit angahnt". 4  
• 	Cohen hat ausgefiihrt, daB das Sittengesetz mit der- Idee 
der Freiheit gleichbedeutend ist. Die Pflicht entsteht in Verbin-
dung mit den Gefiihlen5  in unserem BewuBtsein, und hat  eme 
bloss derivative Bedeutung. Wir können in Bezug auf das Recht 
leststellen, — was uns an diesem Werke Cohens in erster Reihe 
interessiert, — daB Cohen das Recht als em n Anwendungsgebiet 
der reinen Ethik auffaBt; dadurch wird dié transzendentale 
Methode auch auf das Recht ausgedehnt. So wird auch das 
Recht in die Welt der reinen Vernunft eingefiihrt. 8  Er faBt das 
Naturrecht als Idee des Rechtes auf, welches so auch an der 
Begrandung des positiven Rechtes teiinimmt. Wir können die 
Rechtsphilosophie .Cohens, dia er aus einetn kritischen- IdealisL 
mus hervorgeht, als tein erkenntnistheoretisch relatives Natur-
recht betrachten. Neben der  Ideé  des Rechtes, d. h. neben dem 
Naturrecht, hat auch das positive Recht Bedeutunig in seiner 
Theorie; welches als rechtliche Erfahrung den Stoff der Er 
kenntnis liefert und dem 1Gebiete der* ethischen Erfahrung 
zugehört. 

Cohen faBt das Recht als die Möglichkeit der Vereinba-
rung von Zwang, d. h. Willkiirund Freiheit auf, also der Zwang 
Und die Freiheit werden durch ihn logisch verbunden! Auf 
Stammlers Standpunkt Bezug nehmend können wir erwdhnen, 
daB Cohen von Ulpians Rechtsdefinition ausgehend feststellt, 
daB sich das Recht auf  eme solche Gemeinschaft bezieht, Wo 
„Jeder nicht nur Mittel sei,'sondern Zweck fiir andere". 8  ist 
Zu erwdhnen, daB auch Cohen im Völkerrecht den Gipfel des 
Rechts sieht. 

Nachdem Cohen, die transzendentale •Methode auf Ethik,• 
Recht_Religion und Geschichte angewandt hat, erhebt sich die 
Frage, wie die Beziehung Zwischen „mundus und 
,,sensibilis" zu denken ist. Kant hat die Kausalitdt in das Gebiet 

4  Chohen, (II.) S. 320. 
5  Cohen (II.) S. 321. „Doppelgefühl der Lust und Uniust". 

Cohen (II.) 392. „Einordnung des Rechtes in den Machtbereich der 
Vernunft". 

7  Cohen (II.), 400. 
8  Cohen (II.), 406. 
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des „mundus sensibilis", die Freiheit ih das des „mundus intel-
ligibilis" venviesen, der „mundus intelligibilis" aber liege nicht 
inehr innerhalb des Erkenntnisbereichs der Transzendentalphi-
losophie. Wir betrachten damit das Problem als nicht gelöst, 
.weil bei Kant nicht einmal der Gegensatz rein heraus gearbeitet 
1st; denn die in die Welt des „rnundus sensibilis" gehörige 
Kausalitdt ist methodisch, die in die Welt das „mundus intelli-
gibilis" gehörige Freiheit auBer-methodisch aufgefaBt. Diese 
AuffaSsung konnte Cohen nicht annehmen, wenn er die transzen-
dentale Methode auch auf die Welt des von Kausalitdt freien Sol-
lens ausdefint. Bei Cohen hat die Freiheit richtiger Weise  eme 
zweitache Bedeutung. Er miisste sich ndmlich widersprechen; 
wenn er nur  el-ne I3edeutung der Freiheit anndhme. Die Freiheit 
hat zum Teile als Idee -regulative Funktion, zum Teil ist sie als 
transzendentale Erkenntniskategorie  eme Voraussetzung und emn 
konstitutives Element in der transzendentalen Erkenntnis des 
wertbetrachtenden SoHerts. Wenn Cohen die Kategorien als die 
Bedingungen der Erfahrung und moll als Beweis des Gegen-
standes der Erfahrung- auffaBt, überschreitet er eben diese  Er-
fahrung, die zum Stoff der transzendentalen Methode dient. Ich 
möchte hier auf das Verhdltnis von. Erfahrung und Erkenntnis 
hinweisen, wie ich es schon  hej  Kant dargestellt habe. 

Cohen macht zum Kernpunkt der reinen Ethik den Begriff 
der Wahrheit- und so gewinrit seine The-one axiologische Be-
deutung. Die interressanteste Frage ist das Problem der Gegen-
iiberstellung von Wahrheit und Erkenntnis, wobei die Erkennt-
nis 

 
bei Cohen die führende Rolle gewinnt. Da die Erfahrung 

auch in der ethischen Erkenntnis zu finden 1st, erhebt sich die 
Frage, ob solche in zwei Welten gehörige ethische Erkentnisse 
nur als in der Welt des Intelligiblen gehörig betrachtet werden 
können? 

Der Transzendentalismus will Philosophie und Methode 
der Erkenntnis sein. Er will die Frage legitimieren, wie wir die 
Erkenntnisse gewirmen können. Er hat als Wissenschaft die 
Erkenntnis zum Gegenstande. Damit ist das Problem der Er-
kenntnis nicht erschöpft, denn die Erkenntnis der Erkenntnis-
theorie ruft  eme abstrakte Einheit der Erkenntnis hervor. Die 
transzendentale a priori Synthesis der a priori Kategorien führt 
zur unbedingten, ailgemeingilltigen Erkenntnis; wie geschieht 
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aber  die Differentiation der Erkenintnisse? Diese Differenzierung 
Wdee logisch möglich, wenn wir entweder 'methodische Unten. 
schiede oder Unferschiede im Kreise derselben Methode 

.artnehmen. 
Die Marburger Schule lehnt die Möglichkeit• mehrerer 

Methöden ab.  ki  Hinblick darauf erwdhne ich Natorps Auffa:S-. 
Sung, der einen strengen methodischen Monismus gefordert 
hat.° Natorp hat darum der Methode só grae Be:dentung• zu4 
'geSprochen, weil er dadurch die erkenntnistheoretische Eihheit 
zu sicheren meinte, die die Anndherung der Wissenchaf ten 
herausarbeitet. Die Methode bringt Einklang in Aufgabe und 
Arbeit der Wissenschaft. Ein sehr bedeutender Punkt seiner 
Theorie ist• das Erfordernis dieser Einheit: Die Einheit des 
tewuBsteins faBt er als das letzte Problem der Philbsophie 
auf. Natorp hat auch Platons Ideenlehre methodischen Wert 
zugeschrieben und die Auffassung vertreten, daB Erfahrung. 
nur durch die Ideen tnöglich sei. Auch ihm gegeniiber bleibt 
unser Einwand *bestehen, daB ihm die Methode wichtiger • ist 
als das, Was durch die Methode erkannt werden soil, und class 
noch aberdies der Beweis der Methode als solCher nicht er-,  
brachf 

Es bleibt noch iibrig, innerhalb der einzigen Methode 'an-
dere . Unterschiede •zu suchen, entweder die Unterscheidung-in 
den Kategorien oder im Stoffe. Die Fragen sind aher mit einan-
der verbunden, wir können im Stoff nur durch die Kategorien 
einen-  Unterschied machen. Abgesehen davon, daB,. wir 7schon 
vor der wissenschaftlichen Untersuchurig durch die Kategorieh 
von einander verschiedene Gebiete annehmen wiirden, miissen 
wir entweder diese Unferscheidungen der Gebiete beweisen oder 
sie werden bloBe Fiktionen °der -  Dogrrien. Wir können -nieht 
annehmerr, daB bloB die Erfahrung auf dem •Gebiete der Et-
fahrung geniigt, um diese Unterscheidungen =chef.' zu können. 
Es bleibt nur die Unterscheidung mit Hilfe der Kategorien Orig. 

-Wenn wir aber die Aprioritdt-der -  Kategorien annehmen, können 
wir dann die Kategorien- als- solche betrachten, die ,aus dern 
höChsten Grade der Erkenntnis herabsteigen und . die ge, 
wiinschte Unterscheidung innerhalb der Erkenntnis vollbringe0 

9  Natorp (II.) 173. 
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Wenn wir solche Kategorien anndhmen, könnten wir diese Ka; 
tegorien nicht Mehr derart a priori betrachten; wie jene die als 
Voraussetzungen der allgemeincn Erkenntnis aufgefaBt werden 
können. Können wir die auf .diese Weise entstandenen Erkennt-
nisse als reine Synthesis a priori betrachten? 1st es nicht rich-
tiger, diese Kategorien als relativ zu denken, da wir bei An-
nahme dieser Kategorien von dem •empirischen Stoffe nicht 
absehen können? Wenn wir diesen Kategorien dieselbe Bedeu-:- 
lung zuschreiben wie den allgemeinen Kategorien, können wir 

on dem Postulat der Marburger Schule, als von Streben nach 
der Einheit reden? 

Wenn wir hernach untersuchen, was Cohen iiber das Recht 
gesagt hat, finden: wir wieder jene Schwierigkeit, auf die wir 
schon bisher hingewiesen haben. Können wir das Recht auf - 
Grund jener Kriterien differenrziert betrachten, welche -Cohen 
aufgenommen hat? Können wir die transzendentdle Verbindung, 
die 'Zwang und.Freiheit logisch vereinen will, als einen sicheren 
Uitfaden zwischen den verschiedenen (iebieten der Ethik 
auffassen, die dem Recht die spezifische Unterscheidung von 
den dnderen Bereichen der Ethik sichern kann? In Cohen's 
Theorie ist der wichtigste Begriff der „reine Wille", der OS 
Kategorie zur Idee der. Freiheit fiihrt und zum Wesen der abso-
luten .Ethik gehört;. - es ist aber elm dunkler und komplizierter 
I3egriff. 

c) Die Badener Schule." 
Nimmehr werden wit' die andere bedeutende Richtung 

der Neu-Kantischen Schule untersuchen, die Badener •Schule. 
Wenn wir die Marburger Schule mit Recht ads erkenntnis"; 
theOretische'Schule beeichnen können, können wir die Badener 
Schule als •Werttheoretische Schule bezeichnen. Die bedeutend-
stet'.  'Vertreter dieser Schule sind Windelboind, Rickert, und 
Lask. Nur die beiden letzteren seien hier besprochen. 

d)-Heinrich.Rickert. 
Für  Rickert ist . die Philosophie nicht selbst . das Universum, 

sOndern Theorie des Universu:ms, die Einheit in die Mannigfal-
tigkeit bringt. Die Philosophie muB sich fiber das Leben erhe- 

" Vg.  Lash. Rickert. A. Varga: (1.) B.  Horváth  (IV:). 



25. 

ben, urn die Ganzheit iiberblicken zu könneri. Diese Sdtze .er-
wecken den Anschein, als ob fiir Rickert die Philosophie  eme  rein 
kontemplative Wissenschaft wire, obwohl selbst Rickerts Auffas-

• sung nach dieser auch em n konstitutiver Charakter zuzuschrei-
ben ist. Kann die Wissenschaft rein kontemplativ  sem,  wenn 
sie  eme Einheit schafft? Wie kann die Theorie des Universums 
Sich iiber das Universum erheben, urn iiber dieses als einer -
Einheit einen überblick zu gewinnen? Wenn diese Theorie jede 
Verbindung mit dem Universum verliert und die,Sache von oben -
betrachtet, bewegt sic sich in luftleerem Raume und wenn sie 
ihre Verbindung erhdlt, kann sie die volkommene Einheit der 
Ganzheit nicht iiberblicken. 

Rickert betrachtet die Philosophie als  eme Werttheorie; 
fiir ihn  1st auch die Wirklichkeit em n Wertproblem, d. h. emn 
Problem jener Werte, die aus dem Chaos der Zustdnde den 
Kosmos der Welt der Gegenstdnde schaffen. Der Wert existiert 
auch nicht, sondern stein philosophisches Wesen liegt in der 
Geltung. 

Wir wollen zuerst die Erkenntnistheorie Rickerts unter-
suchen. Rickert hat als ideales Erfordernis aufgestellt, daB die 
Philosophie voraussetzungslos sei. Er kann aber dieses Postulat 
nicht erfiillen, da es ja zum Wesen der transzendentalen Philo-
sophie gehört, dass Erkenntnis ohne Voraussetzungen unmög= 
heir' sei; Rickert muss sohin auch auf 'diesem Wege die Erkennt-
nistheorie anfangen. Er verbindet das Minimum der Vorausset-
zungen und das Postulat der Universalitat zum Minimum der 
Universalitas; diese wird von Rickert an den Anfang der Phil°, 
sophie gestellt. Wie wir bei Kant und in der Marburger Schule 
die Bedeutung der Erfahrung feststellen konnten, nimmt Rickert 
statt der Erfahrung die Zustdride an. Zustand und Unmittelbar-
keit zusammen dienen zúm Stoffe -der Erkenntnis. In dieser 
Verbindung erkennt auch Rickert die relative - Geltung der 
Intuition an, und rdumt der Intuition in seiner Theorie neben 
dem Transzendentalismus einen Platz em. 

Es beweist Rickerts Zusammenhang mit der transzenden-
talen Methode, dass er die erkenntnistheoretischen Probleme 
der Philosophie mittels der Ausarbeitung eines Systems von 
Forinen lösen will, die aus dem Zustande erst die Gegenstdnde 
schaffen. Wir können in dieser Bearbeitung der Probleme keinen 
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Unterschied zwischen Erfahrung und Zustand sehen. Und eS 
Muss ferner festgestellt 'werden, class die Formen • mit den*Ka-
tegorien im Sinne Kants und der Neu-Kantianer zusamtnenfal-: 
len, und konstitutive Bedeutung haben. Der Begriff der Form 
erkldrt uns Rickerts Auffassung von der Erkenntnis. Das Er-
kennen ist nicht•bloss -passive Aufnahme, nicht Reproduktion 
des Wirklichen, sondern  eme bewertende Aktivitat; Bejahung 
oder Verneinung von Werten. Den Wert der Wahrheit masse 
wir anerkennen, urn den Wert des Seins erkennen zu können. 
Bei Rickert ist es wieder die Erkenntris, die die Erkenntnis. 
gegenstande erzeugt; da die Erkenntnistheorie nach Rickerts 
Definition  eme bewertende Aktivitdt ist, strebt Rickert danach, 
die ganzeSophie durch die Werte zu ergreifen. Bei ihm 
ist die Erkenhtnis  eme bewertende Wirklichkeit, und der Er= 
kermtnisgegenstand durch die konstitutiven Formen •bewertete 
Wirklichkeit. Wir können schon hier darauf Itinweisen, daB 
bei Rickert zwischen der unausgleichbaren Gegentiberstellung 
der Wirklichkeit und des Wertes und seiner die Erkenntnis 
betreffenden Definition em n logischer Widerspruch besteht. 
Wenn Wert und Wirklichkeit einander ausschlieBen, wie kann 
die Erkenntnis ails  eme bewertete Wirklichkeit betrachtet 
werden? 

Die Erkenntnis entsteht in Urteilen. In diesem Zirsammen-
hang erscheint wieder das Problem des beurteilenden Subjektes 
und Urteilsgegenstandes, das — wie schon,  gezeigt wurde 
eiti 1-lauptproblem der Transzendentalphilosophie ist. Der 
transzendentale Idealismus gewinnt nach Rickerts Meinting.  
durch den Begriff des transzendenten Sollens  eme erkennt-
niskritische Grundlage. So will Rickert  hej  der gemeinsatnen 
transzendenten und immanenten Geltung des BewuBtseins das 
Problem des Subjekts und Objekts lösen. Das den Gegenstand 
der Erkenntnis bildende Sollen ist immanent voni GesichtSpunkt 
des jedem denkbaren Dinge gehörigen Bewul3tseins aus und 
ist transzendent vom Gesichtspunkte des die Funktion der Er-
kenhtnis subjektiv bestimmenden beurteilenden BewuBtseins 
aus. Kann aber em n transzendentes „Sollen" in einer transzen= 
dentalen• Theorie als Basis der Erkenntnisthe,orie dienen; wa 
döch die Aufnahme eines transzendenten „Sollen" eben jene 
Theopie beweisen wiirde, auf deren Eliminierung die ganze 
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Theorie fat.-  Wr können aber diesen Satz Rickerts auch aus 
anderen -Griinden nicht .  annehinen: Went"' Erkenntnis und Er-
kerminisgekenstand •durch das Urteil. erzeugt werden, wie 
Rickert mteint, wie ist -es möglich, daB das, was in einem Falle 
aus dem Gesichtsputkte des beurteilienden Subjekts • transzen-
dent ist, itn anderen Falle zum BewuI3tsein gehörige,s, immaten-
tes „Sollen" ist und als Erkenntnis auch durch  eme Urteilsfunk:- 
tionentsteht. flier kommt Rickert mit Sich se115st in Widerspruch, 

.verdoppelt entweder den .  ErkenntniiSgegenstand oder 
tlas BeWuBtsein. Went wir das • BewuBtsein "in béiden 
als -identisch armehmen, dann erreichen wir 'die Verdopplung 
'des 'Erkenntiiisgegenstandes, die' diem Grundged,anken *der 
Transzendentalphilosophie widerspriclit. •Wir • soil:en den 
kennttisgeienstand tratszendent .und die Erkentntriis inunanent 
auffaSsen, urn die fragliche Lösung zu.  gewinnen. Ich halte die 
Verdopplung des Bewiffltseiris fiir philosophisch .nicht begriind-
bar, obwohl dies mit der in der transzendentalen Methode ge: 
machten Unterscheidung parallel wdre: Ich• weise bier 'auf die 
Unterscheidung „ich"• und „Ich" bei Kant; „ich`t rind „Be-
watsein iiberhaufit" iri der Marburger Schulé hiti. , 

'Bel Rickert .  hat . auch -  das transzendente ;,,Sollen" zWei-
fache Bedentung: a) .  Solten als das die Gegenstdncilichkeit der 
Erkenntnis bektiindende Sollen, -  b): das ándere Solleri .  ist das 
durch .  das Vorige :Sollen erkannte SoI1en Dadurch will er 'die 
Selb,Mlégitimierung 'der Erkenntnistheorie vollbringen: Wenn 
wir in die - Tide dieser Legitimierutg schauen, könneri wit 
darin nichts anderes sehen als einen circulus vitiosus: Wie kann 
das.  — die Gegenstdndlichkeit der Erkenntnis 	begriindende 
Sollen als Erkenntnisgegenstand derselben dienen? Dies ist *der 
Bew.eis mit sich selbst. 

Wir können demnach feststellen„ daB Rickert die Unters 
saeid'unk 'von Form und -  Inhalt -  annimmt, die .wir schon in 
ZuSammerihang mit der urspriinglichen Fassung der Transzen,-; 
dentalphilósophie kenten gelernt 'haben; abet. ' er*nimmt neberi 
den' konstitutiverf Formén auch methodologische Formen auf, 
welche wir mit Lasks Ausdruck „reflektierende Kategorie". 
niennen können. Diese letzteren haben aber in der transzetden, 
talen Methöde an der Gestaltung der Erkenntnis keinen Anteil, 

Ein . wesentlicher Fortschritt Rickerts gegeniiber den frii- 
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heren Richtungen ist der, daB er wissenschaftliches und vor-
wissenschaftliches Erkennen unterscheidet. In diesem Zusam-
Tnenhange wirft er die Frage auf, wie wir von dem individuell 
objektiven Erkennen zum wissenschaftlichen Erkennen gelan-
gen. Die so aufgestellte Frage widerspricht jener Auffassung 
der Tranzendentatlehre, die durch die Legitimierung des wis-
senschaftlichen Erkennens zur individuellen Erkenntnis gelan-
gen will. Die auf diese Weise vollzogene Einteitung in indi-
viduell — objektives und wissenschaftliches Erkennen ist nicht 
identisch mit der Einteilung in wissenschaftliches und vorwis-
senschaftliches, well das unrwissenschaftliche Erkennen auBer 
beiden liegt. Was kann der Leitfaden fiir die Unterscheidung 
in  wissenschaftliche und unwissenschaftliche Erkenntnis  sem? 

erhebt sich die Frage, ob wir heute von vorwissenschaft-
lichem Erkennen reden können. Die. wichtigste Frage ist aber 
die Entscheidung dariiber, ob wir in der Erkenntnis die a priori 
Yoraussetzung der transzendentalen Methode oder die von 
Rickert erwdhnte individuelle Erkenntnis zum Ausgangspunkt 
nehmen. Damit ordnen wir die letzten Probleme - der Erkenntnis 
entweder der Metaphysik oder der Empirie zu. Wir wollen 
keine dieser Auffassungen annehmen, die wir ja in dem ein-
fiihrenden Teile unserer Behandlung als dogmatisch bezeichnet 
haben. Wir wollen aber  betonén, daB der Kritizismus, der die 
Prioritdt der Metaphysik annimmt — und als solchen können, 
wir die Transzendentallehre auffassen, da sie ihren Ergebnissen 
absoluten Charakter zuschreibt, — weniger der Kritik stand-
hatten kann, als jener Kritizmus, der von der Empirie ausgeht. — 
Rickert schreibt in der Erkenntnislehre auch der Intuition  eme  
Bedeutung .zu; in seiner Methode also die er heterothetisch 
nennt, sind auch irrationale Elemente neben dem rationalen 
Element zu finden. 

In Verbindung mit dem Problem der Erkenntnis ist die 
Frage der Kausalitat und der Freiheit zu besprechen. Das Er-
kennen ist bei Rickert, wie wir gesehen haben,  eme Bewertung 
und nach ihm widerspricht die Freiheit des bowertenden Sub-
jekts _der Kausalitdt nicht, da diese ndmlich  eme Denkform des 
Subjektes ist. Wir haben schon in Rickerts Erkenntnistheorie 
gesehen, daB er die Objektivitdt der Wissenschaft auf dem 
System der theoretischen Werte aufgebaut hat und können 
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damit den engen • Zusammenhang zwischen seiner Erkenntnis-
und Wertlehre erkldren. Wir finden auch in seiner Werttheorie 
die Unterscheidung von Form und Inhalt, Subjekt und Objekt und 
er will seine Wertlehre auf der imagindren Grenzlinie der Meta-
physik und Erfahrung begriinden, wie es Kant mit der .Erkennt-
nistheorie getan hat. Da Rickert in seiner Wertlehre von der 
Nichtejcistenz der Werte ausgeht, so erscheint bei ihm der 
charakteristische Begriff der Geltung, die in der Badener Schule 
eme widhtige Rolle spielt. Hier sei der Unterschied von Wertmo-
ment und Werttrdger erwdhnt. 

Daneben 'stela Rickert den Urgegensatz von Wirklichkeit 
and Wert auf. Das vollendete Urteil ist entweder Wert oder 
Sein. Nur die unvollendeten Urteile können gleich beide enthal 
ten; diese Welt ist die Welt der immanenten Bedeutungeh, die 
zwischen beiden steht und von Rickert das dritte Reich genannt • 
wird.  Hír sollen wir die Einheit der Welt suchen, aber hier 
können wir von Erkenntnis nicht reden; hier begegnen wir kei-; 
nen Erkenntniskategorien, sondern methodologischen °der 
Denkkategorien. 

Rickert hat also die Erkenntnis nicht in die fiber der Er-
kenntnis liegende Metaphysik, sondern in die vor der Erkennt-
nis liegende Prophysik gesetzt. Daraus folgt aber, daB das, wa§. 
wir erkennen, nicht die Welt ist und das, was die Welt ist, nicht 
erkennbar ist. Wenn die Philosophie die Theorie des Univer-
sums ist, wie kann sic ihre Aufgabe erfallen, wenn das Univer-
sum vor der Vollendung der theoretischen Erkenntnis nur pro-
physikalisch zu untersuchen ist? Andere Schliisse können wir 
aus Rickerts Lehren nicht ziehen. 

. Es bleibt noch die Gegentiberstellung von Wert und N Virk-
lichkeit nailer zu unitersuchen; dazu miissen wir den Begriff 
beider genau priifen. Die Wirklichkeit 1st bei Kant  eme  der Kate; 
gorien, der Wert aber bleibt auBerhalb dieser. Die neukantische 
Schule faBt auch den Wert als  eme Kategorie auf und erweitert 
auch auf ihn die transzendentale Methode. InfolgedesSen kön-
nen wir beide als.Kategorien betrachten; in dieSem Falle besteht 
ein.Unterschied zwischen beiden, da jede  eme andere Kategorie-
ist. Beide sind-.aber auch ahnlich, denn beide - sind Kategorien, 
Können -wir, wenn wir die Möglichkeit der %Tnthesis a priork 
annehmen, aus dem Wesen der Kategorien die Verbindung. 
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dieser beiden Kategorien ausschlieBen? Wir gelangen  bel  
Rickerts Lehre zu dem Ergebnis, daB die Wirklichkeit  bel  ihm 
nur scheinbar kategoriale Bedeutung hat; sie ist keine Form, 
sondern Inhalt. Die Wirklichkeit ist bei Rickert der Stoff, den 
die Wertcharakter besitzenden Kategorien in der Aktivitdt des 
Erkennens zum Urteil der Erkenntnis gestalten. Wir gelangen 
so zu dem vollendeten Urteil, in welchen wir trotz Rickerts 
grundsdtslicher Unterscheidung doch die Wirklichkeit und den 
Wert beisammen finden. Wir halten die Auffassung Rickerts 
in der Beziehung filr richtig, daB er die Werte ,durch die Logik 
nicht fiir vollkommen erfaBbar hdlt, sondern auch die irratio-
nalen Elemente erscheinen ldBt. Doch können wir den sich 
ausschlieBenden Gegensatz von Wirklichkeit und Wert in dem 
yollendeten Urteile nicht annehmen.' Wenn wir diese beiden als 
Verhdltnis von Form und Inhalt auffassen und wenn wir die 
Relativitdt des Gegensatzes von Form und Inhalt .annehmen, 
die wir schon nachgewiesen haben, so können wir auch den .  
absoluten Gegensatz von Wirklichkeit und Wert nicht aner-
kennen. 

e) Emil Lask. 
Wir wollen jetzt die Theorie Lasks untersuchen, der ein-

begabter und jung verstorbener Schiller Rickerts war. Er gehört 
zur Badener Schule; der in seiner Theorie auch originelle 
Gedanken enthdlt. Seine Sdtze stehen miteinander in der streng-
sten logischen Verbindung. Er wirft Kants Kategorien gegen-
fiber die Frage auf: Warum beziehen sic sich nur auf die Welt 
der Sinnlichkeit? Lask dehnt die Kategorien auf. die Welt der 
„Nicht-Sinnlichkeit" aus. Er sieht die Bedeutung der transzen-
denitalen Logik darin, daB der alogische•Stoff und die a priori' 
Kategorien sich in der transzendentalen Einheit vereinen. Lask 
"hat zwei Gebietskategorien aufgestéllt: Seins- und GeRungs-
kategorien. Er macht die Unterscheidung 'von Form und Inhalt 
innerhalb beider Gebietskategorien und erweitert so die ko-
pernikanische Tat Kants auch . auf die Welt der .0eltung - und 
spricht von der Theorie der zwei Welten der Erkenntnis. Die 
Erkenntnis faBt er als den durch die konstitutiven Erkenntnis-
formen geordneten Staff • auf, in welcher die Formen und der 
:alogische Stoff in transzendentale Einheit verschmelzen. 11  

11  Lask 3. Bd. 11. 
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•• 	Bei. Lash  können wir auch den Gedanken Rickerts• finden, 
daB dds Erkennen . eigentlich Wertcharakter hat; statt Wert 
fiihrt  Lash  aber den schon bei Rickert gefundenen Begriff der 
Geltung em. Er hat bei der Unterscheidung der zweiGebietska-
tegorien auch im Stoif des Beziehungsgrundes eine Unterschei-
dung gemacht, urn den absoluten Gegensatz beider hervorzuhe-
ben. Er schrieb doch auch diem „Sein" einen Geltungscharak 
-ter auf rein logischem Grunde zu. Das „Sein" 1st eine Kategorie, 
die Kategorie gilt, also ist sie•eine Geltung, infolgedessen ist das 
,Sein" auch  eme  Geltung.' Trotzdem betont er die Kluft zwi-
schen diem Sein und .Gelten." 

	

- 	Wir finden  bel  ihrn. auch — wie Sander es richtig be- 
merkt" — den wiederkehrenden Gedanken der scholastischen 
Trinitdt, wenn er den Stuff in sinnlich, nicht- sinntich und fiber-
sinnlich einteilt: — In Paranthese sei bemerkt, daB eine dhnliche 
Terminologie auch  bel  Kelsen beziiglich dies Staates nachweis-
bar ist wenn von „Staat", „Rechtsstaat" und „Oberrechtsstaat" 
gesprochen. wird. Diese Trinitdt wird auch bei Kelsen in  eme  
Einheit zusammengefaBt. —  Lash  hat nur die erste Hdlfte des 
Gedankenganges durchgedacht, als er den Geltungscharakter 
des Seins aufgezeigt hat. Die .Geltung existiert als Kategorie 
a priori, wenn wir die Aprioritdt .und das a priori Sein der 
Kategorien annehmen. Auch Lask hat die Unterscheidung in 
vorwissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnis gemacht 
und  schreibt neben den rationalen auch den irrationalen-Ele-
menten auf beiden Gebieten der Kategorien  eme  Bedeutung- zu. 
Er betont in beiden das gemeinsame Dasein der rationalen und 
irrationalen: Elemente. Auch Lask hat also die methodische 
Bedeutung der Intuition anerkannt. Auch bei ihm finden wir 
die Unterscheidung von Gegenstand und Wahrlieie 5  und darin 
sehen wir die Unterscheidung von Erkenntnisgegenstand und 
ErkennthiS, umsomehr, weil Lask selbst die Einheit der Wahr 
heit und Erkenntnis behandelt." Bel  Lash' finden wir neben der 
Methode der konstitutiven Formen auch die reflektierende 

12  Lask 2. Bd., 120. 
13  Lask 2. Bd., 122. 
14  Sander (I.), 657. 
15  Lask 2. Bd. 116. 
16  Lask 2. Bd. 180. 
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Methode und in dieser die Logizitdt Und Irrationalitdt gemein-
sam erscheinen. Wir können innerhalb der Kategorien konsti-
tutive und reflektierende unterscheiden.' Was ist die Bedeutung 
dieser ref lektierenden Kategorien? Die reflektierenden Kate-
gorien haben die Bedeutung von Hilfsmitteln, insofern sie die 
Kluft zwischn den zwei Sphdren zu verdecken und  eme schein-
bare Einheit zustande zu bringen versuchen. 

Die gauze transzendentale Philosophic hat aber, wie wit 
geseheri haben, da sic sich auf die Welt der Phdriomena bezieht, 
eme gewisse Scheinbedeutung. Die reflektierenden Kategorien 
haben keine selbstdndige Bedeutung; wir brauchen sie dort, 
wo die konstitutiven Kategorien aus manchem Grunde nicht 
brauchbar sind. In diesem Falle sprechen wir nur von reflek-
tierender Gegenstdndlichkeit, die auf  eme konstitutive Gegen-: 
standlichkeit hinweist. Die reflektierenden Kategorien umgar-
nen die beiden Gebiete und verbinden sie miteinander und damit 
auch die Gebietskategorien; und so werden die durch die 
Gebietskategorien geordneten Stoffe einander ndhergebracht. 
Das Leben wird auch durch Lask atheoretisch aufgefasst und 
dadurch erhebt sich die Spelculation fiber das  Leken. 

Lask hat auch analog der zwischen Subjekt und 'Objekt 
bestehenden Unterscheidung Werttrdger und Wertmoment an:- 
terschieden. Er sieht im Werte auch Normativitdt und fasst die 
Geltung als Wertoostulat auf." Damit in Verbindung 1st zti 
erwdhnen, dass Lask ausser den gegenatzlichen Gebietskate-
gorien des Seins und Sollens auch Denkgebilde annimmt, die 
er „Komplexgebilde" nennt und welche den immanenten Bedett 
tungen Rickerts dhrdich sind, die rein in  kelne  der beiden -  Wei-
ten einzureihen wdren.. Er erwdhnt als Beispiel die iisthetik 
und als Methode fiir diese Komplexgebilde empfiehlt er die 
refiektierende Methode. Die Reflektierende Methode ist ergdn 
zungsbedtirftig, weist auf  eme konstitutive Methode hin und 
kann nur die Bedeutung eines Hilfsmittels . beanspruchen. 

Wenn wir die konstitutive Methode bei .  den Gebietskatc-: 
gorien betrachten, finden wir in beiden die transzendental-
logische Verbindung von Form und Inhalt: Diese Verbinclung 

17  Lask 2. Bd. 168. 
18  Lask 3. Bd. 92. 
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will in die Welt des Seins durch die Formen Geltung, in di-6 
Welt der „Geltung" durch .den Inhalt Wirklichkeit bringen. 
biese - Methode •ird noch bei Lask dadurch kompliziert, daB 
.er beide Gebiete und innerhalb der Gebiete das Verhdltnis Von 
Form und nhalt mit einem alogischen Faktor, mit der Irra-
tionalitdt.  verwebt. Davon abgesehen hat Lask auch innerhalb 
der transzendentalen Logik bemerkt, daB der Inhalt alogisch 
ist; die transzendentale Logik aber den Inhalt logifizieren will." 

Die Badener Schule war die erste, die darauf hingewiesen 
hat, daB  cinige  Elemente .  auch im Falle der transzendentalen 
Verbindung iibrig bleiben, die in ihrer Ganzheit logisch. nicht 
erfaBbar sind, d. 'h. irrational sind. Hier liegt die methodisdhe 
Wichtigkeit der Intuition. Trotzdem finden wir die strengste 
formallogische Unterscheidung der zwei Gebiete  'bel  Lask, die 
er durch die Unterscheidung der Staffe erhöhen Will. 

Der Urstoff hat in Lasks Theorie die Bedeutung, daB er 
dos .  Fundament .  .der über einander gebauten Forinen bildet. 
Wenn wir dieses Material als rein irrationales untersuchen, 
können wir keine wesentlichen Kriterien finden, die die Notwen-
digkeit solcher logischen Differenzierung begriinden wiirden. 
Wenn wir aber den Urstoff mit dern logischen Prisma von Farm 
und Inhalt spalten, rufen schon die Formen und nicht das Ur-
material die Differenzierung hervor. Lask unterscheidet Erie-
ben.  und  und Wissen. Das Erleben ist ein transzendentales Problem 
vom Gesichtspunkte des Urgegensatzes von Sein und Sollen 
.aus;.in Bezug auf das Seinsrnaterial 1st es immanent. Lask hat 
zwei Kon:sequenzen aus dieser Immanenz gezogen: die Ver-
dappelung von Subjekt und Objekt und die Folgerung, daB dos 
Erlebnis mit dem Begriffe des Seins nicht identisch ist. Nach 
Lask  1st das.Erlebnis begrifffich weder Geltung noch Wirklich-
keit, aber es gehört -beiden Sphdren an; wir könnten es viel7 
leicht als. Stoff auffassen. Unserer Meinung nach werden die 
irrationalen Elemente durch das Erleben zu begrifflichen Ele-
menten. Wenn wir keinen bloBen Formalismus treiben wollen, 
sollten wir das Erleben auch vom Standpunkte des Geltens aus 
als immanent betrachten. 

• Wir wollen uns noch mit Lasks Bedeutungslehre be:- 

19  Lask 2. Bd. 42. 

3 
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schdftigen. Die Bedeutung 1st salon nicht mehr reines, sondern 
belastetes Gelten." Es 1st em n geltungsdlinlicher Reflex dessen, 
worauf das 1Geltende sich bezieht. Das Bedeutungsmoment 
stammt von auBen, aber erscheint in der Sphdre des Geltens. 
Als Bedeutungsmonete sind jiene ansusehen die in die Einheit 
des Geltens Zweiheit, Mannigfaltigkeit bringen." Da das Be-
deutungsmoment von auBen kommt, verdanken wir jede iiber 
die Gebietskategorien hinaus gehende Differenzierung in der 
Bedeutungslehre der Vielheit des Stones.' 

Wenn wir auf das fiber Lasks Theorie bisher G.esagte 
zuriickblicken, können wir das transzendentallogische Dasein 
der zwei Gebietskategorien und innerhalb dieser die Unter-
scheidung von Form und Material feststellen.  Lash  hat den 
.Unterschied zwischen beiden auf Form und Material begriindet. 
Wir können aber bei ihm solche Schltisse finden, die den Begriff 
des Seins dem Gelten 11am. Wir finderi bei ihm auch intuitive 
Elemente, mit denen er dem Vorwurf des Panlogismus aus-
weichen will. Welche Bedeutung können wir danach seiner 
Bedeutungslehre zuschreiben? Wenn wir die Unterscheidung 
der zwei Gebiete festhalten, können wir die „Bedeutung" nur 
auf jene Kategorien beziehen, die noch von Stoff vollkommen 
rein sind. In diesem Palle hat Lash  recht. Aber seine Theorie 
ist reine Formallogik und wir können seine Theorie nicht trans-
zendental, sondern mifflen sic transzendent nennen.  Lash  selbst 
hat sich gegen diese Auffassung seiner Theorie gestrdubt, mit 
der Begriindung, daB wir in diesem Falle den richtigen transzen :  
dentalen Sinn der Bedeutung nicht finden. UnSerer Meinung 
nach ist die Bedeutung nichts anderes als die in der transzen-
dentalen Logik erscheinende bewertete Wirklichkeit.  Lash 
selbst wagte nicht diesen EndschluB zu ziehen. 

Es bleibt noch die Frage der Mannigfaltigkeit des Stoffes 
übrig. Wenn wir diese von den Kategorien aus betrachten, wird 
unsere Betrachtung streng dogmatisch. Die Gefahr ist nicht ge-
ringer, wenn mit unserer Untersuchung beim irrationalen Urma 7  
terial angefangen wird. In diesem Verfahren kann uns nur die 

20  Lask 3. Bd. 120. 
21  - Lask, „Das Objekt zerf51It in  eme  Mannigfaltigkeit von Objekt-

bedeutungen", 3. Bd. 131. 
22  Horváth (IV.), 17. 
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Intuition helfen. In diesem Erfassen des irrationaten Urmate-
rials- erblicke ich die methodische Bedeutung der Intuition. 

Lask wollte neben dem Panlogismus auch das Extrem des 
Panintellektualismus vermeiden. In seiner Theorie finden wir 
die wesentlichen Ausgangspunkte zu dieser Möglichkeit, aber • 
jene logische Strenge, mit welcher er die Konstruktion und 
Begriindung seiner Theorie vollbringen wollte, fiihrt zu mehr-.  
stöckiger Logik, die das rein Alogische auch logisch ergreift." .  
(Stockwerke der Logik). 

Es bleibt die Frage übrig, ob wir mit der alles begriinden-
den- Form nicht bloB die Form bewiesen haben und ob nichts 
anderes, als die reine Logik iibrig bleibt. Obwohl Lask nur die 
iogischen Beziehungen der Logik des Geltens mit besonderer 
Ausführlichkeit herausgearbeitet hat, finden wir bei ihm doch 
auch Bestimmungen, die sich auf das Gebiet der Ethik und 
Asthetik beziehen.24  In seiner Ethik finden wir einen dreifachen 
Strukturaufbau: das ethische Urmaterial, die ethische, katego-
riale Geltung und die logische Geltung dieses ethischen Geltens. 
Hier können wir auch den stufenweisen Aufbau linden, den 
Begriff der Kategorie der Kategorie. Urstoff und ethisches Gel-
ten kann nur durch das Medium der Logik miteinander in Be-
riihrung kommen. Das Ethos steht nur mit dem logisch geform-
ten Urstoff, — mit der Wirklichkeit aber nicht mit der 
durchaus alogischen Protehyle (Urmaterial) in Beziehung.' 
Wir können sehen, daB die Wirklichkeit schon logisch geform-
ter Inhalt ist, es bleibt aber fraglich, mit Hilfe welcher Kategorie 
diese Wirklichkeit entsteht. Diese Wirklichkeit dient hier dazu, 
dem ethischen Gelten einen Inhalt zu verschaffen; es scheint, 
als ob keine so gahnende Kluft zwischen Wirklichkeit und Wert 
bestiinde, wie aus terminologischen ,Griinden behauptet wird. 
Die Logik hat in dieser Struktur zweifache Bedeutung. Einer-
seits ist die Logik höher als die ethische Geltung und begriin-
det sie, worm n wir aber die Gefahr der Logifizierung der Ethik 
sehen, anderseits ergreift die Logik das unter der Ethik 
stehende Urmaterial. So ist die Ethik nichts anderes als von 
der Logik ausgehende und zu ihr zuriickkehrende Geltung. Es 

23  Lask 2. B. 179. 
24  Horváth (IV.), 14-30. 
25  Horváth  (IV.), 23. 



Scheint die .  Frage begriindet zu sein, Wetche Barna Horviitli 
aufgeWorfen hat: „Wenn Wir im Ethos Geltung suchen, wird -
anderes. als der blosse Logos iibrig bleiben?"" 

Wir können*  als proton pseudos Lasks  semen logischeri 
f.ormalisarirs bezeichnen, welcher das refine gothische Gebdude 
seiner Theorie voilkommen durchzieht," er kdmpft mit der; 
strengsten logischen Konsequenz gegen den logischen Forma-
lismus und fdllt doch in denselben Fehler, obwohl dieser durch 
die .im Hintergrund seiner Theorie erscheinenden irrationalen 
Elemente gemildert wird. 

Bisher wurden die TranszendentalPhitosophie und ihre 
jViethodenlehre bei Kant und den Neukantianern kritisch unter-,  
sucht. Fast alle Probleme gruppierten sich um das Verhdltnis 
von Wirklichkeit und Wert und urn die Lehre von der Erkennt-
nis. Die wichtigste Frage ist die, ob wir die transzendentale 
Methode bloss als  eme Methode der Erkenntnistheorie oder als 
allgemeine Methode auffassen sollen, welche auf Wirklichkeit 
und Wert gleichermassen anwendbar ist. Wir haben aber bisher 
gesehen, dass wir weder die Erkenntnis noch den Wert rein 
logisch ergreifen können. Wenn wir Wirklichkeit und Wert als 
Kategorien auffassen, können wir im Sinne der Transzendental: 
Philoso.phie die Verkniipfung diesier Kategorien nicht fiir uri 
möglich halten. Was sollte denn die a priori Synthese der Ka: 
tegorien bedeuten? Der Standpunkt, daB em n Erkenntnisgegen-  
stand nur einer Kategorie entsprechend als Gegenstand einer 
Érkenntnis auftreten kann, bedeutet  eme formallogische D.eduk-
tion und . keine .transzendentale. Noch auffallender wird dies, 
wenn diese Lehre auch die Erkenntnis als Erkenntnisgegen-
stand auffaBt. 

Wir können zur Erkenntnis der Wirklichkeit nur gelan-
g,en, wenn wir die Wirklichkeit selbst als Kategorie auffassen. 
1st- die Wirklichkeit aber  eme  a prio:ri Vorbedingung, so sollen 
wir nicht . zu .ihr gelangen; miissen wir sie aber beweisen, .so 
kann sie keine . a priori Vorbeidingung  sem n und wir beweisen 
idem per idem. Einige Theorien fassen die Wirklichkeit als den 
Gegenstand der transzendentalen Methode.  auf, womit sie von 

26  Horváth  (IV.), 30. 
27  Horváth (IV.). 
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Kants Auffassung, nach welcher die Wirklichkeit  eme  Kate- 
gerle ist, schroff abweichen. In diesem Falle hat die WirkliCh- 
keit keine theoretische Bedeutung, noch weniger diirfen wir sie 

Erkenntnis betrachten, denn so zelangen wir zur Gleich-
setzung von Erfahrung und Erkenntnis. Wir aber können — und 
darin stimmen wir  mit  der a priori Metaphysik . iiberein — die 
Erfahrung nicht als die einzige Quelle der Erkenntnis ansehen. 
Andererseits erhebt sich die Frage: Wo bleibt die gewiinschte 
Einheit? wenn wir die Rlebietskategoriale Zweiheit von Wirk-
lichkeit und Wert annehmen. Wenn ein solches logisches 
System wie die Transzendentalphilosophie, zur pluralistischen 
,Anschauung gelangt, wie können wir welter von der Unwissen-
schaftlichkeit des Solipsismus und von. absoluter GeltungStheo-
rie sprechen? Die Erfahrung an sich kann uns ndmlich nichts 
bieten, höchstens  eme chaotische Einheit, die nur als Einheit 
betrachtet werden kann, well wir im Chaos keine Unterschiede 
machen können. Die immanente Anschauung der Erfahrung 
kann uns nicht zur Erkenntnis fiihren; dennoch muss die .  Er-
-fahrung beriicksichtigt werden. Von der Erfahrung zur Erkennt-
nis teitet uns die Intuition, welche  mis  die Gesichtspunkte zur 
:Selektion der Erfahrung gibt, die eventuell als Kategorien be-
zeichnet werden können. Diese Kategorien hdtten teilweise irra-

-tionalen, teilweise a priori Charakter, was folgendermassen 
ausgedriickt werden könnte: dass der Erkenntnisgegenstand, 
früher als die Erkenntnis ist. Gerade darum aber haben die Ka-
tegorien beziiglich ihres Erkenntniswerts bloss relativen Cha-
rakter. • 

Der Kardinalfehler der Transzendentalphilosophie ist 
.d .emnach — wie schon einigemale betont wurdel.— darin zu er-
blicken, dass seiner Auffassung nach fentweder die Erkenntnis 
dem Erkenntnisgegenstand vorangeht oder  eme mystische Ein-
heit von Erkenntnis und Erkenntnisgegenstand behauptet wird. 

Alle transzendentalen Erkenntnistheorien anerkennen — 
ausdriicklich oder stillschweigend — die transzendental-logi-
sche Verkniipfung von Wert und Erfahrung. Bel der Marbürger 
Schule erscheinen Wert und Erfahrung nur in funktioneller, 
logischer Beziehung, wdhrend die Badener Schule trotz 

Betonung des Gegensatzes von Wirklichkeit und Wert, 
kloch auch deren höhere Einheit zu beriicksichtigen trachtet. Die 
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Kategorien selektieren ndmlich die Erfahrung und die Erfahrung 
wird dadurch zur Erkermtnis. So bekommen die Kategorien 
durch diese selektive Funktion eine normative Bedeutung; wenn 
wir aber annehmen, dass der normative Charakter den Werten 

- eigen ist, so miissen wir auch den Kategorien Wertcharakter 
. zuschreiben. Da aber die Kategorien nicht nur die Erkenntnis 
- ordnen, sondern auch ihr immanent sind, 1st also der Wert der 
Erkenntnis immanent! Wenn Kant semen Kategorien auch 
einen normativen und nicht nur einen Erkenntnischarakter zu-
geschrieben  hitte,  so wdre nicht die Verdoppelung von trans-
zendentaler und a priori Erkenntnis notwendig gewesen und 

- schon hier wdre der Wert die Vorbedingung der Erkenntnis 
- geworden. Diese Folgerung hat die Badener Schute gezogen, 
welche die Immanenz des Wertes in der Erkenntnis angenom-
men hat, und die Erkenntnis, als durch bewertende Aktivitdt 
gelduterte Wirklichkeit, also als bewertete Wirklichkeit aufge- 
faBt hat. 

Den wahren Gegensatz finden wir also im Gegensatz von 
Wert und Wirklichkeit. —  Ejti  wahrer Kritizismus muB darin 
bestehen, daB die Bejahung des einen nicht die absolute Nega-
tion des andern Standpunkts bedingt. Der Gegensatz beider 
ist nur idealiter em n absoluter; auch die Erkenntnis 1st weder 
das  eme  noch das andere. sondern  eme  gewisse Verkniipfung 
beider. Eine solche Verkniipfung ist auch die transbenderr-
tale Methode, welche von der Seite des Wertes ausgehend 
mit logischen Mitteln zur Erkenntnis gelangt. Dieser Wert-
Standpunkt 1st schon bei Kant zu finden, wenn die trans- 
zendentalen Erkenntnisse unbedingt allgemeine und notwendige 
sem  n wollen und sollen; Wir können *der/mach vom Stand-
punkt der Erkenntnistheorie keine andere Erkenntnis erlangen, 
'als die, welche wir tatsdchlich erlangt haben: das ist die rich-
-age Erkenntnis. Damit ist die Parallele zwischen Kategorie und 
-Wert vollzogen, welche auch Vorbedingung der Erkenntnis und 
ihr auch immanent 1st. 

Es erhebt sich aber die Frage, wie die erreichte richtige 
Erkenntnis vom WerStandpunkt untersucht werden kann. Hier 

- miisste zwischen autonomer und heteronomer Bewertung unter-
schieden und die Frage beantwortet werden, wie eine Wert-
theorie die heteronome Zielsetzung erweisen könnte. 
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Wenn wir solcherweise auf logischen Wegen zum Wesen 
der Erkenntnis gelangen, haben wir damit die ganze Erkennt-
nistheorie auf spekulativem Gninde rationalisiert. Wenn wir 
ferner Wert und Wirklichkeit, auf die sich die Erkenntnis auf-
baut, in .ihrem Wesen betrachten, müssen wir beide als irra-
tional kennzeichnen. Unserer Meinung nach geht die Erkenntnis 
von der irrationalen Erfahrung aus. Auch die ordnenden intuiti-
ven Kategorien sind irrational. Das Erkennen aber ist ein Diffe-
renzierungsprozeB, welcher irrational beginnt, um zur -Erkennt-
nis sich zu integrieren. Differenzierung und Integration sind 
logische Funktionen; sie ermöglichen die logische Bearbeitung 
des irrationalen Stoffes. Diese relative Erkenntnistheorie ndhert 
sich der absoluten. Erkenntnistheorie, in dem Grade, in wel-
chem wir die. Geitung der Logik ausdehnen .  können. Dier Kri-
tizismus bedeutet also nicht einseitige Betonung der rationalen 
und irrationalen Elemente, sondern die Verknüpfung beider. 



II. Die transzendentale Methode in der 
Rechtsphilosophie. 

1. Vorbemerkung. 

. Nachdem wir Entwicklung und .Wesen der transzendenta-
len Methode im Gebiet der allgemeinen Philosophie dargelegt 
haben, wollen wir die Frage untersuchen, wie die Transzenden-
talphilosophie mit der Rechtsphilosophie in Beziehung kommt 
und wie hier ihre Thesen anwendbar werden. Es besteht emn 
enger Zusammenhang zwischen Philosophie und Rechtsphilo-
sophie. Die Lockerung dieses Zusammenhanges betrachtet Berg-
bohm als Symptom des Unterganges der Rechtsphilosophie." 
Die selben Fragen tauchen auch in der Rechtsphilosophie auf, die 
wir bisher in der allgemeinen Philosophie behandelt haben, nur 
mit dem Unterschied, daB diese in der Rechtsphilosophie eben 
in ihrer Anwendung auf das Recht und seine Probleme erschei-
nen. Das Problem der Rechtswirklichkeit und des Rechtswertes 
gehören zur Zentralfrage der Rechtsphilosophie. Wenn wir 
Rechtwirklichkeit und Rechtswert als Erkenntnisgegenstand be-
trachten, können wir wesensgemdB auch die Andwendbarkeit 
der transzendentalen Erkenntnistheorie behaupten. Die philo-
sophische Betrachtung ist die, welche neben der genetischen 
Betrachtung des Rechtes auch seine systematische Darstellung 
ermöglicht..Auf den engen Zusammenhang von Philosophic und 
Rechtsphilosophie weist auch der Umstand hi, daB die 
schwungvolle Entwicklung der Philosophic auch in die Rechts-
philosophic neues Leben gebracht hat. 

28  Bergbohm, 3. „Die einst so rege Mitarbeit der Philosophie mit den 
Problemen des Rechtes ist schwdcher gewofflen". 



Die Wiederbelebung der Kantischen Philosophie in. der 
zweiten- Hdlfte des 19. Jahrhunderts. bewirkte: auch irn. Gebiet 
der ReChtsphilosophie die neuerliche Beschdftigung N-,mit den 
methódischen Grundfragen. Man hoffte so dem Wesen des 
Rechts nailer zu kommen. Dies haben Lask, und Kraft ziel-
bewusst betont. Nach Lask wird die Methodologie die Rechts-
philosophic •zur Erkenntnis zwingen," nach Kraft ist fiir die 
Rechtsphilosophie die Erkermtnis der Methode deshalb so wich-
tig, weil keine Einstimmigkeit hinsichtlich des Gegenstands der 
Rechtswissenschaft vorhanden ist; damit weist er auf den 
Zusárrirnenhang .hin, der zwischen Methode und Gegenstand  in 
der Rechtsphilosophie besteht." Lask hat diese Frage. als Phi-
losoph untersucht und hat .seine Philosophie in seiner rechtsphi-
losophischen Methodenlehre angewandr. Er macht den bekann-
ten Unterschied zwischen Wirklichkeit, und Wert. Den Wirk,- 
lichkeitscharakter des -  Rechts will er in der Rechtssoziologie, 
den Wertcharakter in der Rechtstheorie. untersuchen.. Die 
Rechtsphilosophie fasst er als  eme kritische Wertlehre auf. 
Lask hebt hervor, dass die methodische Frage der Rechtsphi-
losophie in die allgemeine Philosophie gehört. Lask hat der 
Methodologie die Bedeutung zugeschrieben,.dass.sie auch auf die 
Gebiete der Einzelwissenschaften die Bildungskraft der ka-
tegorialen Synthesis übertragt.' Lask. betont die Wichtigkeit 
der Methode, urn zum Wesen des Rechtes zu gelangen; er 
schafft einen methodischen Dualismus zwischen Soziologie und 
Jurisprudenz, in dem der Gegensatz von Stein und Sollen 
erscheint.. Dieseii Dualismus der rechtlichen Probleme finden 
wir auch bei teinem grossen Rechtsphilosophen: Rudolf Stammler. 

2. Rudolf Stammler.32  

Rudolt Stammler ist dér RechtsphilosoPh, der Sich áls 
erster in seiner Lehre Kants Theorie zuwandte und der Method-e 
eme besondere Bedeutung in dem Problemkreis der Rechtsphi-
losophie einrdumte, sich über die genetische Betrachtung dös 

29  Lask 1. Bd. 277. 
3 0  J. Kraft, (III.), S. 1. 
31  Stammler 1. Bd. 308. 
32  Stammler (I.), (II.), (III.). 
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geschichtlichen Materialismus erhob und das Recht als syste-
matische Einheit fasste. Die Bedeutung seiner Theorie wird 
noch dadurch gesteigert, daB sie  eme unproduktive Periode der 
Rechtsphilosophie beendete und die Erruingenschaften der neu-
kantischen Philosophie auch in die Rechtsphilosophie iibertrug. 
Er begriinde,te  eme Rechtsphilosophie, welche von höheren 
philosophischen Prinzipien geleitet ist. Stammler hat in die 
Rechtsphilosophie die transzendentale Methode eingefiihrt und 
dadurch wurde der Kritizismus zum Postulat der Rechtsphilo-
sophie, nachdem nicht nur das dogmatische Naturrecht, son-
dern auch der dogmatische Positivismus, welcher in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts die Rechtsphilosophie beherrscht hatte, 
die Rechtsphilosophie nicht mehr weiterbringen konnten. 
Darum suchte Stammler neue Wege. Stammler hat auch die 
Frage aufgeworfen: Wie wird das Recht als Erkenntnisgegen-
stand möglich, wie können wir vom Rechte durch das Prisma 
der Rechtsphilosophie sprechen? In der Lösung dieser Frage 
hat er sich teils auf Kant, tells auf die neukantische Schule ge-
stiitzt. Eine eigentiimliche Frage seiner Theorie ist die, die er 
gegen jedes Problem aufgeworfen hat: Wie ist Rechtserkennt-
nis möglich? Wir können daraus ersehen, daB  bel ihm statt 
der dogmatischen Ausgangspunkte eine gesunde Skepsis vorhan-
den ist. Diese kritische Skepsis hat ihn jedoch nicht in die 
Arme der in seiner Zeit so gangbaren Skepsis gerissen, sondern 
er kdmpt gegen Kirchmanns Thesen. Er hat in seiner Theorie 
Sdtze aufgestellt, die vom Strich des Gesetzgebers unabhan-
gig sind. 

Nach Stammlers Meinung ist die Rechtsphilosophie das 
System der au f das Recht bezogenen unbedingten Wahrhei-
ten." Stammler unterscheidet Form und Inhalt und faBt die 
Form als Voraussetzung des Inhalts auf. Hier können wir die 
Ahnlichkeit zwischen den Theorien Stammlers, Kelsens und 
Somtós sehen. Die Theorie der Rechtswissenschaft, welche 
'Stammler auch als reine Wissenschaft betrachtet, die „reine 
Rechtslehre" und die „juristische Grundlehre" beschaftigen sich 
eigentlich mit den a priori Kategorien des Rechts als formalen 
Grundbegriffen, die den unbedingten Charakter der Rechts- 

33  Stammler (III.), 1. 
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philosophic gewdhrleisten sollen. Wir können auch in der 
Rechtstheorie Stammlers unter den unbedingten und absoluten 
Wahrheiten diese a priori Formen verstehen, weil nur diese 
die .  unbedingte Allgemeingilltigkeit und Notwendigkeit als cha-
rakteristischen Zug aufweisen können, welche Stammler für das 
System der Rechtsphilosophie fordert. Stammler will mit Hilfe 
dieser Formen den Stoff der Erfahrung und jellies Teils des 
BewuBtseins ordnen, welcher in dem Gebiete des Wollens liegL 
Auf .diese Weise erzeugt er die systematische Betrachtung cha-
rakterisierende Ordnung und die von Natorp, der ihm philo-
sophisch am nachsten steht, gewünschte Einheit. Auch Stammler 
betont die Bedeutung der Methode und nimmt wie Scheler und 
Natorp  eme absolut gültige Methode an. Diese Methode ist die 
erkenntniskritische Methode, welche die Möglichkeit der einheit-
lichen Ordnung sichert. Dadurch kommt er auch zur Einheit 
des Erkenntnisgegenstandes, welche von der Einheit der Formen 

.abhdrigt, die ihr al's Voraussetzung dienen." Diese Formen, 
ordnen, wie wir gesehen haben, jenen Teil des Bewusstseins-
inhaltes, welcher in. dem Gebiete des Wollens liegt und darum 
nicht mehr chaotisch ist, wie das bloss passive Wahrnehmen. 
Diese Formen, die den Stoff der Wirklichkeit selektieren, haben 
also auch Wertcharakter. 

Neben dieser Erwdgung taucht die Frage auf, ob wir diese 
Formen, die Rechtskategorien ebenso a priori betrachten kön- 
nen wie die allgemeinen Kategorien, die das vollkommen chao- 
tische Urmaterial ordnen und welcher Zusammenhang zwischen 

.den Rechtskategorien und den allgemeinen Kategorien besteht? 
Wir können diese Rechtskategorien vom Gesichtspunkte der 
transzendentalen Methode aus als nur relativ a priori ansehen. 
Von der immanenten Betrachtung des Rechtes aus kön,nen wir 
die sekundaren Kategorien iiberhaupt nicht als a priori erfassen. 
Können wir sonach von den unbedingten Wahrheiten sprechen, 
in deren System Stammler das- Wesen der Rechtsphilosophie 
sieht? Da diese Kategorien höchstens relativ a priori betrachtet 
werden können, können wir nicht yon unbedirigten, sondern 
nur von bedingten, aber sehr allgemeinen Wahrheiten reden. 

Is sei hier auf den Irrtum Stamm/ers hingewiesen, der 

34  Stammler (III.), 51. 
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darin besteht, dass die Form einseitig als Voraussetzung des 
Inhaltes angenommen wird. Weil wir aber im Rechte den Inhalt 
von der Form nicht vollkommen trennen können, entstehen diese 
Formen im Rechte nicht a priori, sondern als die Objektivation 
einiger Inhalte. Wenn wir bei Stamm/er den stufenweisen 
Aufbau des Stoffes, der rechtlichen Kategorien und der ierkennt-
nistheoretischen Kategorien betrachten, können wir eine beson-

,dere Ahnlichkeit mit dem Aufbau des Geltens bei Lask sehen. 
Stammler kömnit auch zum selben Ergebnis wie Lask, da das 
logische Gelten schon beim Urmaterial erscheint und dieses 
auch das spezifische Geltungsgebiet ergreift. Den Kategorien 
,Stammlers könnte man systeinatisch  eme Mittelstellung anwei-
sen, welche nach oben und unten. auf die Logik hinweiSt. Auch 
fiir den Fall, dass wir diese Kategorien so auffassen, dass sie 
sich von der rechtlichen Wirklichkeit loslösen, — was auch der 
unbefangenen Betrachtung des Rechtscharakters mehr 

können wir doch den Kategorien nicht jenen abso-
hiten Charakter zubilligen, den Stammler beansprucht. 

Innerhalb der kategörialen Begriffe 1st  bel  Stammle' r der 
Begriff der Notwendigkeit besonders hervorzuheben,  eme  Ka-
tegorie welche auch Von Somló zu den .  rechtlichen Grundformen 
.gerechnet wird. Die a priori Formen geben der Theorie 
Stamm/ers einen naturrechtlichen Charakter. Er strebt nach 
ErkenntniS, welche er dadurch gewinnen will; dass er in die 
Plarmigfaltigkeit des Bewusstseins  eme Einheit bringt. Diese 
Einheit soll' dnrch die Methode zustande gebracht werden. 
„Gesetzmdssigkeit ist grundlegende Einheit"." 

Der Rechtsbegriff ist die wichtigste a priori Denkforni, die 
•tamm/er in seiner Theorie entfaltet; daraus . leitet er die ande-
l-en Kategorien und ,Grundsatze ab. Das Recht it  bel  Stammter 
„selbstherrliches, unverletzbares, verbindendes Wollen,"" wel-
ches auch den Vorgang des Ordnens bedeuta." Stammier 
hat, wie wir gesehen haben — den Rechtsbegriff rein 
unabhdngig bestimmt, er beginnt seine Theorie mit dém Rechts-
:begriff, dem er teleologischen Charakter zuschreibt; und bringt 

rechtlichen-Probleme mit dsiesem in Verbindung; der kate- 
-35  StaMniler 
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korialformale Charakter dieses Begriffes bringt in die Rechts-
Philosophie, und in die Darstellung des Rechtsinhalts  eme ge-
wisse Starrheit. Das ist der allgemeine Fehler jener Theorien, 
die ihre Untersuchungen mit der Definition des Rechtes 'begin-
nen. Das Kriterium „Verbindendes" soil das •echt von der 
Ethik unterscheiden helfen, die „getrenntes Wollen" ist. Dieser 
Qnterschied geht wieder auf die Unterscheidung zwischen auto-
nomen und heteronomen Normen zuriick. Die „Selbstherr-
lichkeit" soil das Recht von der Konventioft, die Unverletzbar-
keit von der Willkiir abheben. Stammler hatte diese drei Kri-
terien in die Definition des •Rechtes a priori aufgenommen und 
meinte damit das Recht von den anderen sozialen  Regein vo'll-
kommen abgrenzen zu können. 

Die meisten Komplikationen ergeben sich aus dem Begriff 
des Wollens, den wir in Stam.  mlers Rechtsbegriff finden.  Semn 
Rechtsbegriff hat als reiner Formbegriff ausschliesslich vorn 
Gesichtspunkte der Methode aus Bedeutung. In Stammlers De-
finition des Rechts fehlt jede Bezugnahme auf den Inhalt. Dies 
ist em n Mange' und auch in Widerspruch zur tránszendentalen 
Methode, deren innerstem Wesen nach erst die transzendentale 
Verbindung vom Form mid Inhalt das Recht ergeben können. 

Der Inhalt erscheint ndmlich ausserhalb des Rechts-
begriffs; er hat aber diesen Rechtsbegriff zur Voraussetzung. 

Das Recht gehört demnach in das Gebiet des Wollens, 
welches genus proximum des Rechtsbegriffs ist. Das Wollen 
kann aber nicht als geniigend bestimmter und klarer Begriff 
betrachtet werden, urn den Haupt:punkt einer so folgenschweren 
Definition zu bilden. Dieser wage Begriff des Wollens ist auch 
die Achilles-Ferse der Theorie Stammlers. 

Stamnzier hat den Begriff des reinen 'Wollens von Cohen 
nicht übernommen. Kann also bei ihm das Wollen als ehie Form 
angesehen werden, welcher die Bedeutung der Kategorien zu-
kommt? Das Wollen 'kann unter den Begriff des Strebens sub-
sumiert werden. Is bleibt Inhalt des menschlichen Bewusstseins, 
welches immer auch psychologische Elemente aufweist. Das 
Sollen ist bei Stammler em n Wollen, welches sich nach festen 
Gesetzen bewegt." 

38  Stammler (III.), 60. 
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. Auch bei Stammler finden wir . die Mdngel des Kan-
tianismus. Wir können auch.bei ihm von subjektivem Idealismus 
reden. Auch bei Stammler findet sich der das ganze System 
sprengende Widerspruch: Den Kategorien, die selbst Bewusst-
seinsinhalt sind, Wit die Aufgabe zu den Bewusstseinsinhalt zu 
ordnen. Stammler hat .aus der Kategorie des Rechtsbegriffs ver-
schiedene rechtliche Grundsdtze abgeleitet, die seiner Oberzeu-
gung nach Jurisprudenz als Wissenschaft erst möglich machen." 
Diese Grunbegriffe oder spezifisch rechtlichen Kategorien sind: 
Rechtssubjekt, Rechtsobjekt, Rechtsgrund, Rechtsverhdltnis, 
Rechtshoheit, Rechtsunterstellthieit, Rechtmdssigkeit und Rechts-
widrigkeit; sic konstituieren Rechtsstoff und Rechtsbegriff 
gemeinsam." Diese acht Kategoriien sind notwendige Voraus' 
setzungen, -  welche die Wollensinhalte ordnen, zu spezifisch 
rechtlichen machen und die Einheit und Ordnung im Rechtssys-
tern- ermöglichen.' 

Stamm/er hat die transzendentale Methode richtig  in- 

terpretiert, wenn er darin die Verbindung von Kategorien und 
Inhaltsmomenten sieht und dort Erkenntnis annimmt, wo diese 
Inhaltsmomente in einheitlicher und unbedingter Weise geordnet 
sind. Durch diese Ordnungsfunktion gewinnen die Kategorien 
auch hier. Wertcharakter. 

Wir können gegen ..Stammlers Theorie jene Einwdnde 
noch in erhöhtem Masse vorbringen, welche wir gegen die a11ge- 1  
meine Kategorienlehre vorgebracht haben. In seiner Theorie 
herrscht die transzendentale Logik; und obwohl er die Inhaltse-
lemente richtig betont hat, vernachldssigt er die in diesen ent-
haltene Irrationalitdt. 

Von den . erwanten Rechtskategorien hat das ,Rechts-
subjekt" die Bedeutung ,einer Zweckkategorie, das „Rechtsob-
jekt" die Bedeutung einer Mittelskategorie.' Stammler sieht 
im Rechtssubjekt den Mittelpunkt der Einheit des bedingenden 
Verfahrens und fast das Rechtsobjekt als dessen Korrelation 
auf. Die Begriffe der Rechtmdssigkeit und Rechtswidrigkeit 
betrachtet er als logische Formen, er indentifiziert jene mit dem 

Stammler a. a. 0. 236. 
4° Stammler, a. a. O. S. 244. 
41  Stammler a. a. O. S. 254. 
42  Stain/Tiler a. a. O. S. 121. 
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Satze der Identitat, diese mit dem Satze des logischen Wi-
derSpruches, dergestalt, daB die bedingende Wollensform und 
die bedingte Inhaltsform einander entsprechen oder widerspre-
chem Stamm ler vertritt hier den entgegengesetzten Standpunkt, 
wie Kelsen, da er die:Se Kategorien als a priori Kategorien 
annimmt und voneinander streng unterscheidet. Diese Auffas-
sung der Kategorien gibt Stammlers Lehre den Charakter 
eines Vernunftnaturrechtes, mindestens in Bezug auf semen 
FOrmbegriff. Stammler leugnet die Möglichkeit elms .  ewig gel-
tenden Naturrechtes, doch betrachtet er diese Formen als abso-
lute, allgemeine• und unbedingte Formen, die von der Erfahrung 
unabhdngig sind; das ist aber em n logischer Widerspruch. Wenn 
wir den absoluten Charakter der Kategorien annehmen, kann 
ihr rechtstheoretischer Sinn nur Naturrecht  sem. 

Es  gibt keinen so strengen Gegensatz zwischen Recht- 
mdBigkeit und Rechtswidrigkeit, wie ihn Stammler annimmt, 
sondern wie wir den Satz des logischen Widerspruches auf den 
Satz der Identitdt zuriickfiihren können, können wir dasselbe 
atich mit diesel': rechtlichen Kategorien tun. Wir können auch 
diese Kategorien nicht als leere Kategorien auffassen, wie 
Stammler dies tut. Wenn wir sie ndmlich auf das Recht an- 
wenden wollen, enthalten sie immer auch schon Inhaltselemente; 
denn sonst wiirden wir auf das Gebiet der bloB logischen Spe- 
kulation abirren. Die Auffassung Stammlers, daB es kein Natur- 
recht gibt, ist richtig; aber es gibt auch kein absolutes positives 
Recht, sondern es gibt nur relatives Naturrecht und relatives 
positives Recht. Beide stehen nicht itn Verhdltnis der wechsel- 
seitigen Ausschliessung, sondern der gegenseitigen Ergdnzung. 
Der  eme Weg fiihrt aus den Inhalsmomenten des Rechtes, der 
andere aus den Formelementen heraus. Fraglich ist es, ob Form 
und Inhalt miteinander im Verhdltrtis der einseitigen Vorbedin- 
gung oder der wechselseitigen Bedingung stehen. Der Kriti- 
zismus wird sich fiir die wechselseitige Bedingheit entscheiden. 

Stammler hat auf Grund" seiner a priori Kategorien das 
Gebiet des positiven Rechtes a priori begrenzt und bestimmte 
Gegensatzpaare formuliert." Mittels der Begriffe Rechtsgrund 
und Rechtsverhdltnis unterscheidet er allgemeines und beson- 

43  Stammler (III.). S. 273. 
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deres,  sub jektives und objektives, formales und materielles. 
öffentliches und. privates Rechte. Dies ist em n Punkt, in welchern 
sich Kelsens Lehre von Stammler scharf unterscheidet. 

Diese Unterscheidungen Stammlers können wir nicht vor7 
behalthis annehmen, ebenso wie wir Stamm ler in der Annahme 
der Kategorien, die die Voraussetzung dieser Klassifikation bil-
den, nicht p;efolgt sind. Diese Unterscheidungen können ndmlich 
nicht den Anspruch eiheben, dass sie auf jedes Rechtsgebiet be-
zogen a priori zutreffen. 'Den Grund der Klassifikation sollen 
wir 'hier anderseits nicht in den inhaltsfreien Formen, sondern 
in den Inh.altsmomenten suchen ,. Wir erhalten aber so keine 
absoluten Grenslinien, sondern nur relative Unterscheidungen. 
Vor Stammlers Augen schwebte das positive Recht, das er 
theoretisch begriinden wollte. Machen wir uns das klar, so kön:- 
nen wir auch verstehen, dass seine Lehre mit dem historischen 
Materialismus verwandt ist, obwohl gerade .die Kritik dieser 
Richtung ihn zur Kantischen Philosophie fiihrte. Das positive 
Recht ist fiir Stammler  em n bedingtes WoIlen," dessen Voraus-
setzungen die in der Rechtsphilosophie 'entwickelten Formbe-
griffe sind. Es tritt darum mit unbedingtem Geltungsanspruch 
(SelbStherrlichkeit) auf, reguliert  sem n eigenes Entstehen (Unver-
letzbarkeit) und ist als „Verbindendes Wo Hen"- eine Art der 
5usseren  Regein  der Geselschaft." • 

Höchst bedeutungsvoll fiir die Konstruktion des positNen 
Rechts •st der Begriff der Geltung, der die Möglichkeit der 
Durchsetzung des Rechts bedeutet." Damit• verbunden taucht 
der Begriff des Zwanges bei Stamrnlei auf, den er nicht als diffe- 
rentia specifica des Rechtes betrachtet, den er aber doch durch 
das Recht monopolisieren will. •Das Zwangsmonopol des Rechts 
begreift die Ablehnung des Anarchismus in sich. In diesern 
Punkte is Kelsen _Stammler gefolgt. Der Begriff des Zwanges 
stört aber in gewissem Sinne die reinen Kategorien Stammlers, 

er den Zwang in einem spezifischen Sinne mit der SelbSt- 
herrlichkeit identifiZiert. So zehört der Zwang zum charak- 
teristischen Mei-kmal des Rechtes und der Willkar, aber .  nicht 

" Stamm ler (II.), S. 75. 	• 
" Stammler, a. a. O. S. 55. 
46  Stamm ler, S. 144. „Gelten ist .Nlöglichkeit der Durchsetzung". 
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der - Konvention; das aber könnten wir nicht zugestehen. Die 
Konyention kehört ebenso zu den dusseren gesellschaftlichen 
Regeln wie die anderen beiden und so können wir auch in dieser 
den -Begriff des mit der Gesellschaft •koinzidierenden Zwanges 
finden, abgesehen davon, dass der Zvang nicht als a priori Be-- 
griff betrachtet werden kann, der Merkmai eines a priori Be 
griffs  sem n kann. Führt man den Begriff des Zwanges in ,  das 
Recht em, so führt man damit auch die Wirklichkeit und die irra-
tionalen Elemente  in das Rechtssystem em, und die als á priori 
angénommenen Formbegriffe verlieren so ihren a -priori Cha-
rakter.• 

Wenn wir den Begriff 'des positiven Rechtes betrachten, 
können wir an ihm die richtige Anwendung der transLenden-
talen Methode durch Stammler when. Wir finden im positiven 
Rechte sowohl die Elemente des Seins wie des Sollens; Wobei 
diese durch die Formen, jene dutch den Inhalt reprdsentiert 
werden. Der naturrechtliche Charakter der Formen Offenbart 
das reine Sollensgeprage, wogegen der  Juhait diese. reinen Sol-
lenselemente relativiert. Die Formbegriffe haben letzteri Erides 
jenen normativen Charakter, den wir zur Gewinnung der 'Er-
kerintnis für nötig hielten. Diese Formbegriffe selektieren den 
Stbff der Wirklichkeit und so erscheint die bewertete \Mirk-
lichkeit als Rechtserkenntnis vor uns. Die Formen gehöreri 
ii.rem a priori Charakter entsprechend in das ,Gebiet -des Na-
turrechtes. Der Kritizismus hat Stammler dazu gefiihrt, eirien 
Begriff des positiven Rechtes, der ausschliesslich Wirklichkeits-
elernente enthdlt, abzulehnen. Da er mit der Feststellung der 
Formen anfdngt, können wir seine Lehre vom positiven Recht 
kritisches Naturrecht nennen. Stammler hat den Kritizismus 
viel ernster- zenommen alS Kelsen und steht der tranSzenderi-
talen Methode vie! ndher. Obwohl Stammler die Verkniipfung 
der Seinselemente mit dem Sollenselemente im positiven Rechte 
nicht -ausdrücklich hervorhebt, bringt er doch in das positive 
Recht unleugbar auch irrationale Elemente: hinein. Seine Theorie 
hat - die Tendenz den Wirkungsbereich der irrationalen - . Ele, 
mente einzuschrdnken und das Geltungsgebiet 'der rationalen 
Elemente zu erweitern. 

Da wir im positiven Rechte die transzendentale Verbin-
dung von Wirklichkeit und Wert feststellen konnten, wundert 

4 
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és uns nicht, dass Stamider, — obwohl er in seiner Rechtstheo-
tie -vom Rechtsbegriffe ausgeht, auch soziologisches und wert-
theoretisches Verfahren beracksichtigt. 

Stammler unterscheidet in der Rechtstheorie den „Begriff 
des Rechts" und die „Idee des Rechts". Die transzendentale 
Methode wendet er nur in Bezug auf den Begriff des Rechts an. 
Wenn wir diese Einteilung mit der Theorie Kants und Cohens 
vergleichen, können Wir zwischen den drei Theorien  eme auffal-
lende Ahnlichkeit bemerken. Auch Stammler hat zum Gegens• 
stand seiner erkenntnistheoratischen Untersuchung nur die 
Probleme des Begriffsgebietes gemacht, wogegen die Welt der 
Rechtsidee jenseits -  der Grenze der transzendentalen Erkenntnis 
liegt. Das positive Recht im kantischen Sinne — liegt in dem 
Gebiete des mundus sensibilis und hat den Charakter eines 
Phainome,nons. 

• Die Rechtsidee gehört in das Gebiet des mundus intelligi-
bilis und erscheint als em n Noumenon. Als reines Noumenon 
wire sie aber gleichbedeutend mit dem iewig geltenden natur-
rechtlichen Kodex, dessen Erkenntnismöglichkeit auch Starnm-
ler Die Rolle der Idee erweitert sich bei Stammler, der 
Cöhen folgt, Wenn ,er den normatiVen Charakter des Rechtes be-
tonend, der Idee•eine regulative Bedeutung zuschreibt; Die Idee 
ist der Polarstern, den der Schiffer nicht erreichen kann, naclit 
dem er sich aber richten soil, wenn er den rechten Weg ein-
halfen will." 

Es erhebt sich aber die Frage, welcher Zusammenhang 
zwischen den auf dem •Gebiete des Rechtsbegriffes so bedeu-
tenden Kategorien und der „Idee des Rechts" -im Sinne Stamm-
lers besteht. Die Kategorien haben für das Zustandekommen 
des Rechts die Bedeutung, daB sie das Rechtsmaterial ordnen. 
Der so geordnete Rechtsstoff soil sich nun nach den Ideen rich-
téri. Wenn Wir -  die Aprioritdt der rechtlichen Kategorien an-
nehtnen, und noch ihre unbedingte Geltung anerkennen, wie 
Stammler will, können wir zwischen den Kategorien des Rechts 
und der' Idee des RechtS kauin einen Unterschied machen. In 
diesern Falle liegen ndmlich auch die Kategorien auBerhalb• der 
Grenze des transzendentalien Erkennens. 

- 47  Stammler (I.). 
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Stammler unterscheidet auch: zWischen objektiv richtigen 
und vollkommenem Rechte." Ein vollkomtnenes Recht, welches 
die Id•ee des Rechtes durchaus befriedigen wiirde, könnte nur 
das Naturrecht  sem, dessen Geltung und Durchsetzung aber 
Stammler für unmöglich hdlt. Richtiges Recht ist "ems, welches 
sich nach der Idee_des Rechtes richtet und sich ihr ndheren will. 
2. Hier können wir wieder die Unterscheidung von 'Erkertnt-
nis und Erkenntnisgegenstand bemerken. Das in das tablet des 
Rechtsbegriffes gehörige positive Recht ist den Kategorien ent7 
sprechend die richtige Erkenntnis des Rechtes und die Mee Ware 
der. richtige Erkenntnisgegenstand. Wenn wir zwischen Katego-
rien und Ideen unterscheiden wollen; könnten wir die- Kategor:en 
als die richtigeh Erkenntnisse des .  richtigen Erkenntnisgegen7 
standes auffasseti. . • _ 

Eine gewisse Ahnlichkeif können wir zwischen den Theo 
rien Stammlers und Rickerts feststellen,  eme noch auffállendere 
aber zWisChen den Lehren denen von Stammler. und Lask. 
Rickert hat - namlich" das Erkentien .als .  bewertende •Aktivitdt 
betrachtet und hat fiber diese Wertcharakter besitzende 
kenntnistheorie  eme selbstdndige Werttheorie gebaut. Diesen 
stufenweisen Aufbau finden wir in noch höherem MaBe bei. Lash, 
der yon Stockwerken der Logik spricht. Die Auffassung, Stamm-
lers kann mit diesen Theorien so in Beziehung gebracht werden; 
daB wir darin analog die ,  Wertcharakter besitzende Erkenntnis,,  
theorie und die fiber dieser erscheinende Werttheorie unterschei 7  
den. Jener entspricht die durch die Ka,tegorien geordneteEr-
fahrung; die Welt des Rechtsbegriffes,. dieser • die- Welt :der 
Rechtsidee. 

Lash  könnte Stammler zum Vorbild seiner rechtstheore7 
tischen Methode haben, weil die Unterscheidung der :systema-
tischen und zenetischen Beobachtung von:Stammler mit Lasks 
Unterscheidung in yorwissenschaftliche und wissenschaftliche 
Erkenntnis•  eme groBe Áhnlichkeit aufweist;- obwohl ,Stanintler 
den methodischen Mondsmus sehr betont, finden wir in seiner 
Theorie den selben methodischen Dualismus,. den- Lash in seiT  
ner rechtstheoretischen Methode so -scharfsinnig enitwickelt hat. 
Die regulative Bedentung der Ideen, als absolute Werte finden 

48  Stammler (III.). 200. 
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wir auch in Lasks Theorie;" diese Begriffe hat Stammler aus 
Cohens Theorie iibernommen. Wir können den Zusarnmenhang 
der Kategorien und der Ideen so auffassen, daB das Recht im 
Falle der Kategorien seine autonornen Ziele, im Falle der Ideen 
seine heteronomen Ziele befriedigt. 

. 	Die genetiSche und systematische Betrachtung Stammlers 
fart zur Rechtssoziologie und Rechtswertlehre. Stammler hat 
das Wesen dés Positiven Rechtes richtig erkahnt, wenn ,ihn die 
transzendentale Methode zur Anerkennung der Wirklichkeits-
und der Wert-elemente Fm Rechte gefiihrt hat; das Recht, 
welches mit dem Anspruche auf unbedingte Giiltigkeit auftritt, 
kann sich von der Wirklichkeit nicht lostrennen. Die Unter4 
suchung der -Wirklichkeitselemenfte vom GesichtsPunkte der 
Kausalitdt aus hat Stammler zur Rechtssoziologie gefiihrt, die 
teleologische Beobachtung der Wertcharakter besitzenden Ziele 
zur Rechtswertlehre. In der Rechtssoziologie hat er den Zusam-
menhang des Rechtes und der verschiedenen Wirklichkeitsele-
mente, besonders der Wirtschaft uhtersucht, urn auf •das Ent ,  
stehen und den .Wandel des Rechtes  eme Antwort zu bekom-: 
men." Er hat in diesem Teile den Zusammenhang des Rechtes 
mit der Gesellschaft zu erkldren versucht. 

Die Gesellschaft ist das Zusammenwirken jener Verhal-
ten, deren logischen Prius die duBere Regelung (verbindendes 
Wollen) ist und worin das Recht die liauptrolle spielt. Die 
Formen der duBeren Regelung dienen zur bedingenden Form der 
Gesellschaft, wogegen ihr Inhalt em n auf Bediirfnisbefriedigung 
gerichtetes Zusammenwirken darstellt. Im Rechte-  als in einer 
duBeren gesellschaftlichen Regelung kommt der Zwang unmittel 
bár zum Ausdurck. Obwohl die Formen logisch als Vorausset-
zung des Inhaltes dienen, wirken die entwickelten Inhaltsele-
mente auf die Verdnderung des Rechtes zuriick. Da Stammler die 
Frage des ersten Enstehens des Rechtes offen ldsst, und Form 
und Inhalt im geschichtlichen - Wandel des • Rechtes wechselsef-
tig aufeinánderwirken, können wir daraus auf die Gleichberech-
tigung und wechselSeitige Bedingtheit von Form und Inhalt 
schliessen. Jenes Rec-hf aber, welclies auf die Gesellschaft be-; 

49  Lask 1. Bd., 308. 
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zogen  eme Formbedeutung hat, ist positives Recht, enthdlt also 
Selbst formale und inhaltliche Elemente. Die Anderungen voll-
ziehen sich in diesem Falle, wenn wir StammlerS Theorie auf 
.die juristischen Formen anwenden, nur in den Inhaltselementen 
des positiven Rechtes. Wir finden auch in der Rechtssoziologie 
Wertelemente in den juristischen Formbegriffen, die unveran-
clerlich sind, die aber nach Stamnalers Überzeugung auch in der 
-Rechtssoziologie nicht vernachldssigt werden 

Wir dtirfen ndmlich auch in der Rechtssoziologie nicht 
iihersehen, dass das Recht aus Wirklichkeits- und Wertelemen-
ten besteht, nur tritt hier die Untersuchung der Wirklichkeitsele-
mente in den Vordergrund. Diese Erkenntnis half Stammler den 
geschichtlichen Materialismus iiberwinden; wir können daher 
Stamder auch in der Soziologie nicht als Fatalisten, sondem 
bestenfalls als Deterministen bezeichnen. 

Der Dualismus von Wert und Wirklichkeit macht seine 
Rechtssoziologie synoptisch, was - im Vergleich zu dem wert-
nihilistischen Monismus des geschichtlichen Materialismus als 
.ein Fortschritt angesehen werden muss. 

In Zusammenhang damit ist Stammlers Auffassung vom 
Staat zu erwdhnen. Nach Stammler ist der Staat  eme Erschei-
nungsforrn der rechtlichen Ordnung.' 

Er stellt den Staat in die Ebene der Gesellschaft. Das lo-
gische Prius des Staatsbegriffs ist die rechtliche Regelung, weil 
-der Rechtsbegriff zu seiner logischen Voraussetzung dient. 
Stamrnler anerkennt zwar nur  eme deskriptive Wissenschaft 
vom Stag, weist aber andererseits durch das Medium des Rechts-
begriffs auch auf die Rechtsphilosophie hin. Es kann also der 
Staat sowohl als soziologische Wirklichkeit in einer deskripti-
ven Wissenschaft erscheinen als auch im Lichte der Rechts-
theorie, so finden wir in Stammiers Staatsbegriff neben Wertele-
menten auch Wirklichkeitselemente. Auch Kelsen behauptet, 

,dass der Staat als rechtliches Phdnomen aufgefasst werden 
kann. In der Ausführung dieser These ergeben sich aber zwi-
schen den beiden Autoren wesentliche Unterschiede. 

Nach .der Rechtssoziologie ist noch Stammlers Rechts-
wertlehre zu betrachten." Wir haben schon friiher gesagt, dass 

51  StaMMier 	S. 278. — Stammler 
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Stammler den Zielgesichtspunkten in seiner Theorie  eme grosse 
Bedeutung zuschrieb; er versuchte -  namlich den Zenftralbegriff 
seiner Theorie, den Willen, durch das teleologische Verfahren 
zu fundieren. 

Die Ideen haben innerhalb der Wertlehre besondere Wich-
tigkeit. Die Idee des Willens ist der reine Wille, die Idee der 
"Gesellschaft- ist die Gemeinschaft. Die Form des ReChtssatz,es 
ist auch bei Stammler die hypothetische Urteilsform, welche 
-dann gerechtfertigt ist, wenn sie von der Idee des Rechts ge-
leitet wird." Die Idee d6r . Gerneinschaft führt zur Idee der Ge .-- 
rechtigkeit, die Stammler vom Begriffe der Gleichheit zu unter-
scheiden fiir nötig halt. Die Gerechtigkeit ist Emanation des 
reinen Willens, die Gleichheit hat auch praktischen Charakter." 
Stammler nimmt in der Rechtswertlehre• einige Wertmassstabe 
a priori an, die der Bewertung vorausgehen. Sein allgemeinster 
Wertmassstab ist die Idee des guten Willens, worm n er Sich auf 
Kants Ethik stützte und womit er wieder die Grenzlinie zwis -cheit 
Ethik und Recht verwischte. Dieser Wertmassstab ist überdieg 
leer und unanwendbar. Stammler nimmt, gestützt auf den Be:- 
griff des guien Willens, das Ideal des sozialen Lebens an, d. h. 
die GemeinSchaft freiWollender Menschen, in welcher der ZweCk 
eines jeden zugleich der Zweck anderer ist. Es taucht hier als 
Problem das Verhaltnis beider. Wertmassstabe auf und die 
Frage, warum Stammler diese Unterscheidung gemacht hat. Er 
fühlte selbst, dass eigentlich keines dieser Wertprinzipien 
anvvendbar sei. Das soziale Ideal ist• teilweise unerreichbar und 
inhaltsleer, also wissensChaftlich unanwendbar, teilweise nimmt 
es empirische Inhalte in sich auf und manchmal nahert es sicli 
naturrechtlicher Bewertung, wenn es mit absolutem Geltungsan-
spruch auftritt. 

Stamm/er stellt noch vier Grundprinzipien auf, nach denen 
das Recht bewertet werden soil: er geht hiebei van zwei °run& 
begriffen aus, von der Achtung und der gemeinsamen 
gung. Der erste Grundsatz schlieSt die Walk& aus, der zweite-
ermöglicht das frei, -das gemeinsame Wollen im Sinn& des 13 -- 
zialen Ideals. Der Inhalt des Willens einzelner Menschen soil 
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von der Willkür der anderen unabhdngig  sem; jede rechtliche 
•Fotderung kann nur in sOlchern Sinn bestehen', dass der 
Verpflichtete noch immer sich selbst der ndchste bleibe, d. h. 
er könne noch imMer Selbstzweck in jenem Sinne  sem, daSs 
daS richtige Wollen fiir ihn möglich bleibe. Das sind die beiden 
Grundsdtze der Achtung. Die beiden Grundsdtze der gemein-
samen Beteiligung sind: 1. dass das Individuum, das in  eme  
rechtliche Gemeinschaft gehört, nicht aus dieser ausgeschlos-: 
sen werden darf, 2. dass die durcli das Recht gegebene 
Anordnungsfahigkeit jedes Eirizelnen nur in dem Sinnie aus 
schliesslich  sem n kann, dass der ausgeschlossene sich noCh im  
mer der Ndchste bleiben könne, - d. h. dass er noch immer Selbst-
zweck in dem Sinne bleibe, dass das richtige Wollen ihm mög-
lich sei._ 

Stamm/er wollte das positive Recht an diesen WertmaSs-.  
stdben messen. Diese Formen beanspruchen absolute Geltung. 
Das positive Recht jedoch kann sich diesem Ideal höchstens 
ndhern, aber es rile _erreichen. Die Aprioritdt schreibt den For-  
men 'rein logische Bedeutung zu. Stammlers ganze Werttheorie 
vernachldssigt infolge ihrer Tendenz zur Logifizierung die irra-
tionalen Elemente.  Wenn wir aber die absolute Giiltigkeit der 
Formbegriffe annehmen, erreichen wir statt Wertformen blosse 
logische Formen, wenn wir andererseits diese wieder als Wert-
massstdbe ansehen sollen, können wir ihnen keinen absoluten 
Charakter zubilligen. Wenn wir diem Wesen dieser Wertmass-.  
stdbe nachgehen, so .finden wir, dass hier im Rechte gewisse 
heteronome Ziele hervortreten. Das positive Recht wird immer 
nur einen relativen Wert bedeuten, welcher ,sich dem .absoluten 
Werte ndhert. In Stamm/ers Theorie finden wir neben den Ka-
tegorien Wertcharakter auch Wirklichkeitselemente, obwohl 
die Wertmomente den Vorrang haben. Obwohl ,Stammler sich 
Wollen und Wahrnehmen sCharf zu unterscheiden bemiiht, 
verkniipft er dennoch andererseits wieder Wollen und Wahr-
nehmen. Diese Denkabsicht erscheint am deutlichsten in StaMm-
lers Nachweis der Positivitdt des Rechts. So gelangt Stam.  mler 
Wieder zum Zusammenschauen (SYnopSis)_ der ers.  t getrennten 
Elemente. Wir können Stammlers WertMassstdbe nicht anwen.: 
den, aber die gleichseitige Beriicksichtigting von Wirklichkeit 
und Wert in der Wertlehre zeigt einen rechten Weg, obwohl sd 
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nth-  seine relative Werttheorie an Stelle der absoluten Wert-
theorie gewonnen wird. Stammler hat dadtirch, daB er den Be-
griff des Rechtes als erste Frage seiner Teorie aufgestellt hat, 
alle auftauchenden rechtlichen Probleme schon von vornherein 
begrenzt und hat diese im Sinne der bisher lentwickelten Auffas-
sung seiner Theorie gelöst. Die Einwande, die wir gegen ihn 
vorgebracht haben, waren nicht gegen den Juristen gerichtet, 
sondern gingen auf den philosophischen Grund seiner Theorie 
zuriick und wolliten auf die theoretischen Schwierigkeiten der 
transzendentalen .Methode und ihrer Anwenduntg iiberhaupt 
hinweisen. 

3. Hans Kelsen. 55  

In noch engerem Zusammenhange mit der transzendenta-
len Methode steht Hans Kelsen. Hans Kelsen ist derjenige 
Forscher, der durch die Methode zur Rechtsphilosophie gelan-
gen wollte u. zw. durch die transzendentale Methode der Mar, 
burger Schule. Kelsen wirft in der Rechtsphilosophie die Frage 
Kants auf: Wie ist Rechtserkenntnis möglich? Damit hat er  eme  
skeptische Frage aufgeworfen; in der Beantwortung dieser 
Frage ist er Kant gefolgt. Er hat die Methode der Rechtsphilo-, 
sophie ausgearbeitet, um mit der Marburger Schule zu sagen: 
die Methode erzeugt den Erkenntnisgegenstand. Wie Kant die 
Erkenntnis auf der Grenzlinie zwischen der Metaphysik und 
Erfahrung begriinden wollte, so wollte Kelsen die Rechtser-
kenntnis rein von Soziotogie und metajuristischen Elementen 
(naturrechtlichen, ethischen und politischen) begriinden. Bei 
Kant haben wir ,nachgewiesen, daB die Erkenntnis nicht zwi-
schen beiden, sond.ern in der transzendentalen Theorie eben 
durch das Zusammenwirken beider entsteht. Wenn Kelsen auch 
in der'.Rechtsphilosophie die transzendentale Methode anwenden 
will, kann auch . er diese transzendentale Verbindung nicht ver-
nachldssigen, wenn er nicht annehmen will, daB das zwischen 
der Empirie und Metaphysik liegende Grenzgebiet em n drittes 
Gebiet erzeugt. Kelsen will die Welt der reinen Rechtserkenntnis 
begriinden, nachdem er die soziologischen und metarechtlichen 
Elemente ausgeschaltet hat. 

55  Moór (II). Sander (I.) u. (B.). Gysin. Jöckel. Horváth (I.) u. 
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Da Kelsen die Methode der Rechtsphilosophie untersucht, 
-und da Seine Gedanken - Mit -  den der Marburger " Schule sehr 
‘kerwandt sind, können wir einen erkenntnisthedretischen Cha-
rakter der reinen Rechtslehre feststellen. Wenn wir den Nach-
weis des Weges zur Erkenntnis nicht als Nachweis der Erkennt- -  
nis selbst auffassen, dann miissen wir den Ausgangspunkt 
Kelsens, wonaCh das Recht Erkehntnis .1st, fiir eme Fiktion hal-  
ten,. Auch Kelsen verfdllt in den Fehler der Marburger Schule, 
Erkenntnis und Erkehntnisgegenstand zu identifizieren; wenn 
auCh  bel ihm die Methode nicht die Erkenntnis, sondern den 
Erkenntnisgegenstand erzeugt. Kelsen nennt seine Theorie reine 
Rechtslehre," die er als Theorie des -  positiven Rechtes auffaBt. 
Diese reine Rechtstheorie verselbstandigt das den Charakter 
eines unabhdngigen Erkenntnisgegenstandes besitzende Recht, 
dessen Eigengesetzlichkeit sie herausarbeitet. Da Kelsen die 
transzenderitale Methode annimmt, macht er den Unterschied 
zwischen•Stoff und Kategorie; die Kategorien sind auch bei ihm 
a priori und im Sinne der Auffassung der Marburger Schule sind 
sie reine Formen, die als Voraussetzung des Inhaltes dienen. 
Auch Kelsen hat die Aprioritat mit der unbedingten ,Giiltigkeit 
und Notwendigkeit verbunden, und als Eigenart der • reinen 
Rechtslehre hervorgehoben. Die reine Rechtslehre iibernimmt 
die Unterscheidung Kants zwischen der Welt dies Seins und des 
Sollens, und begrenzt die Kompetenz der Rechtswissenschaft 
auf die Welt des Sollens, die Kelsen nicht mehr im .kantischen 
Sinne, sondern auf dem Grunde der in der neukantischen Schule 
gewonnenen Untersuchungen annimmt. Die reine Rechtslehre ar-
beitet die Kategorien aus, urn mit diesen Formen den Rechtsstoff 
zu ordnen. Was macht aus diesen Erkenntnissen Rechtserkennt-

-nisse? Die Methode ist .nach Kelsens Auffassung die selbe, die 
.auch out den anderen Gebieten der Transzendentalphilosophie 
gili; .  der Unterschied 1st entweder Ím Stoffe oder in den Kate-, 
gorien zu erblicken. Nach dem bisherigen kann aber der Stott 

, ein zur Differenzierung der Erkenntnisse geniigendes wesent-
liches Moment nicht bieten, wenn wir davon absehen, daB die 
Differenzieirung des Stoffés von anderen Stoffgebieten nur von 
gewissen kategorialen oder quasi-kategorialen Gesichtspunkten 

" Kelsen (L). S. V. 
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aus möglich ist. So hat auch Kelsen den Unterschied der Katego-
rien als solchen betrachtet, der in der reinen Rechtslehre den 
Hauptunterschied bildet und ihr Hauptthema abgibt. Wenn wir 
das Recht als Erkenntnis auffassen, können wir es nicht auf die 
Stufe der allgemeinen Erkenntnis erheben, d. h. Erkenntnis und 
Rechtserkenntnis können unter einander nicht im Verhdltnis der 
Koordination stehen; denn die Rechtserkenntnis erscheint als 
eme konkretere Form der Erkenntnis. Wir können die Rechtska-
tegorien nicht mit den Erkenntniskategorien identifizieren, weil 
diese zum Unterschied von jenen in die Erkenntnistheorie gehö-
ren und in der transzendentalen Verbindung von Erkenntnis-
kategorien und Stoff entstehen. Können wir somit die Rechts-
kategorien als a priori ansehen? Wir könnten die Aprioritdt der 
Rechtskategorien so verstehen, daB sie nur der Rechtserkennt-
nis gegenüber a priori, auf die Erkenntnis bezogen aber a poste-
riori sind. Wir könnten daher bei diesen Kategorien nur von 
relativer Aprioritdt sprechen, und könnten sie nur in diesem 
Sinne als „rein" betrachten. 

Wenn wir das Wesen der Lehre Kelsens untersuchen, fin-
den wir darin  fene Formen, die zur Voraussetzung der Rechtser-
kenntnis dienen. Wenn Kelsen in der reinen Rechtslehre nicht 
nur  eme  Form der Rechtserkenntnis, sondern -die , Rechtserkennt-
nis selbst sieht, kann seine Theorie nicht als transzendental 
bezeichnet werden. 

Kelsen will das positive Recht theoretisch begründen, 
SchlieSt jedoch jedes positive Recht aus seiner Theorie aus, 
weil dies mit der reinen Rechtslehre nicht vereinbar ist. Das 
positive Recht will er aus dem Rechte ableiten, er muB aber auf 
einem Punkte stehen bleiben; das Recht soil entweder aus sich 
selbst abgeleitet werden oder von einer iirberpositiven Instanz 
delegiert  sem.  Da Kelsen einen Beweis idem per idem als Dog-
matismus verwirft, ist er gezwungen aus dem Kreise des positi-
ven Rechts herauszutreten. Er legitimiert schliesslich das Recht 
VOT1 einem logischen Naturrecht her, dessen Geltungscharakter 
als hypothetisch angenommen wird. Kelsen hat vergebens ver 7  
Sucht sich vom Naturrecht zu befreien. Wir können in seiner 
Theorie__Ziige .eines ethischen, logischen, politischen und soziolo- 
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gischen . Naturrechtes nachweisen." Es 1st fiir dieses Naturrecht 
wesentlich, dass es sich nur durch  eme Hypothese mit dern posi-
tivén Rechte verbindet. 

Wir können in der normlogischen Methode, die von Kel-
sen so betont wird, zwei Elemente unterscheiden: in der vertika-
len Ebene die Delegation, in der horizontalen Ebene die Zu-
rechnung, das wren nach Kelsen jene Kriterien, die den spezi-
fischen Charakter des Rechtes ausmachen. Sie. führen Kelsen 
von den allgemeinen Normen zu den der Rechtslehre spezi-
fischen Norment. 

Kelsen geht auf  eme. Kantische . Analogie zuriick und formu-
liert: die Natur 1st Summe der Naturgesetze, das Recht die 
Summe der Rechtssdtze. Wenn die Naturgesetze unter der 
Gesetzmdssigkeit des Seim stehen, stehen die Rechtssdtze unter 
der Gesetzmdssigkeit . des „SoHens"; Kelsen bezeichnet als Haupt-
kategorie der reinen Rechtslehre den Begriff des Soliens. Das 
Sollen ist aber eine der gesamten Normenwelt gemeinsame Ka-
tegorie und durch. sie allein kann Recht nicht unterschieden wer-
den.-Das Sollen als Gebieteskategorie spaltet die Erkenntnis nur, 
was wir besonders bei Lask erfahren haben, der Wirklichkeit 
und Gelten einander gegentibergestellt hat. Wir haben schon 
dort darauf hingewiesen, dass die Wirklichkeit als Stoff sich 

.nicht nur nach der Kausalitat ordnen kann. Können wir  eme  
solche Auffassung vom Recht fiir richtig halten, die der Wirk-
lichkeit die Bedeutung eines Stoffes in der Rechtsphilosophie 
abspricht? Hier sehen wir von der weiteren Frage ab, ob dieses 
Nicht-zur-Kenntnisnehmen dem Sinne der methodischen 
Auffassung der Transzendentalphilosophie tiberhaupt entspricht 
.und wissenchaftlich zuldssig 1st. 

Wenn wir im Rechte neben dem Naturrechte auch das-
positive Recht anerkermen, — Kelsen wollte doch die Theorie 
.des positive n Rechtes ausarbeiten -, — können wir wohl die Posi-
tivitdt des Rechtes in nichts anderem when als daB auch .Wirk-
lichkeitselemente im Begriff des positiven Rechts nachzuweisen 
sind. Lask hat die richtige Richtung gezeigt, als er die gemein-

:same Wichtigkeit der vorwissenschaftlichen und wissenschaft ,- 
lichen, Erkenntnis in der Rechtserkenntnis hervorgehoben hat. 

57  liorváth (I.). 
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Kelsen spricht auch vom positiven •Rechte, er vernachldssigt 
•aber die irrationalen E lemente.  Kelsen hat gewisse Fakten 
hypostasiert, aus diesen macht er die Kategorien und huldigt 
damit einem Rationalismus. Wir können also die Rechtstheorte 
Ke/sens naturrechtlichen Positivismus oder kritisches Natur-
recht nennen. 

Kelsen betrachtet das Recht als  eme Zwang anordnende 
Norm. Das Recht ist also  eme  normative Ordnung, in der die 
Einheit der Methode auch die Eirtheit des Erkenntnisgegenstan-
des gewdhrleistet. Daraus können wir schon wieder die Ver-
wandtschaft Kelsens mit der Marburger Schule  seben; denn 
diese Schule hat in ihrer Theorile ebenfalls -den Begriff der 
Ordnung und Einheit als Postulat aufgestellt Kelsen hat diese 
Normen in der reinen Rechtstehre in der forinallogischen und 
nicht in der transzendental-logischen Eberle untersucht. Er un-
tersucht nicht die Wirksamkeit der normativen Ordnung, eine 
Untersuchung, welche in die Soziologie gehört, sondern ihre 
Geltung als Geltung einer totalen Ordnung atis dem Gesichts-
punkte, ob sie den Gesetzen der Logik entspricht. Darum hat 
er en kristallreines Gebdude aufgebaut, das sich auf den Grund-
gesetzen der formalen Logik erhebt, das die Einheit der recht-
lichen, d. h. Zwang anordnenden Normen ist. Es ‘taucht aber 
die Frage auf, welche Barna  Horváth  gegentiber dem Begriff 
.„ethisches GeIten" von Litsk aufgeworfen hat: wenn wir im 
Ethos Logos Sucher', bleibt anderes, als der bloBe Logos? 
Dieselbe Frage ist auch dem Redhit gegentiber berechtigt 
und begründet: Wenn Wir im Rechte Logos suchen, bleibt 
anderes als der bloBe Logos? 

Ke/sen hat die Ethik wie das Recht als  eme  Art des Sol-
lens aufgefaBt und darum hat er aus dem rechtlichen Wesen 
des Soliens einige Grundsdtze abgeleitet, die er in der reinen 
Rechtslehre entwickelt hat und diese als Kategorien, als Voraus-
setzung für die Pechtserkenntnis angenommen. Diese Grund-
sdtze sind aber auch Rechtserkenntnisse und so ist es Wieder 
die Rechtserkenntnis, wodurch erst die Rechtserkenntnis ermög-
licht wird. Wenn Kelsen die Anwendung der transzendentallen 
Methode konsequent .durchf iihren wollte; rriiiBte er auf die Teil-
nahme der Wirklichkeit in der Rechtserkenntnis zweckbewuBt 
hinweisen. In diesem Falle wiirden wir zu zweifather Rechtser- 
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kenntnisse kommen: zu den Kategorien der reinen Erkenntnis 
— die nach Kelsen a priori sind — und zu jenen .Erkenntnisser4 
die in der transzendentalen Verbindung entstehen. Diese Ver-
dopplung der Erkenntnis haben wir auch schon bei  Kant  feststel-
len können. Können wir von den a priori Kategorien des Rechts 
sprechen, wenn wir dies schon hinsichtlich der allgemeinen 
Erkenntnisse bezweifelt haben? 

• In Bezug auf das Recht scheint uns das noch bedenklicher: 
Wenn wir die Möglichkeit eines a priori Naturrechtes nicht aner-
kennen, können wir von a priori Kategorien des Rechts nicht 
sprechen. Kelsen hat solche a priori Formen anerkannt und hat 
in der reinen Rechtslehre diese im weiten Masse entwickelt. Er 
hat aus der reinen Rechitslehre, urn die' Aprioritdt dieser Kate-
gorien besser zu begriinden, alles ausgeschlossen, was die Rein-
heit dieser Formen auch nur im mindesten beeinfflussen könnte; 
er fordert dussere und innere Reinheit. Diese. Formen werden 
dann zu jenen Kategorien, die in der Erzeugung der Rechtser-
kenntnis  eme zweifache Rolle spiellen, einerseits sind sie Vor-
aussetzungen, andererseits konstitutive Elemente der Rechtser-
kenntnis. Von diesem Gesichtspunkte aus kann man die reine 
Rechtslehre nicht als vollstdndig transzendentale Erkenntnis-
betrachten. Wenn wir jenes Gleichnis, das wir be! Besprechung 
von Kants Begriff des Transzendentalen erwahnt haben, au  i d:e 
reine Rechtslehre anwenden,.mtissen wir uns die Rechtserkennt-
nisse selbst auf diner Kugeloberfldche vorstellen. Ausserhalb 
der Kugelfldche nehmen wir die metajuristischen Elemente und 
innerhalb derselben die soziologisChen Elemente an. Es ist aber 
fraglich, ob wir hier von vollkommen reinen Formen sprechen 
können und ob wir  bel Vernachldssigung- der metajuristischen 
und soziologischen Elemente iiberhaupt zu einer Rechtser-
kenntnis gelangen können. 

Die -  erkenntnistheoretische Untersuchung dieser Formen 
kann am besten mittels der logischen Methode erfolgen und 
Kasen hat  bel  -der Untersuchung dieser Formen in der Tat die 
L.ogik angewandt. Wenn diese Formen die logische Unter-
suchung befriedigen, körmen wir sie doch nicht als solche be-
trachten, welche die .a. priori Kategorien einer spezifischen 
Rechtserkenntnis  sem n könnten. Wenn sie rdumlich vollkommen 
rein sind, fallen sie mit den logischen Formen zusammen. Kelsen 
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bat auch gemeint, dass er em n Gebiet des rechtlichen Geltens 
erschliessen werde, dessen Oberbau die Logik sei, hat aber den 
Urstoff vollkommen vernachldssigt. Als Kelsen den logischen 
Oberbau schaffen wollte, hatte er schon diesen vor dem recht-
lichen Gelten gefunden. Und schtiesslich hat die Logik das 
rechtliche Getten nach ihrer eigenen Struktur geformt. 

Be i der konsequenten Durchfiihrung der Theorie Kelsens 
können wir zu keinem anderen Ergebnis getangen und darum 
können wir seine Theorie im besten Falle logisches Naturrecht 
nennen; solchen Charakter hat jedes positive Recht, aus wel-
chem alle soziologischen Elemente-ausgeschaltet werden. 

Wir sollen den -Begriff des Rechtes nach Kelsens Meinung 
in der Welt des SoHens suchen. Diesen Begriff verwendet Kel-
sen der kantischen Methode entsprechend. Jr setzt den Be,griff 
des SoHens schon am Beginn seiner Untersuchung ein. Als a 
iriori Denkform hat er in der weiteren Entwicklung der Theorie 
den Charakter elms Formbegriffs. Das Recht fasst Kelsen als 
eme Zwang anordnende Norm auf. Der Zwang ist das Kriterium 
der Rechtsnorm, gehört aber zugleich zum Inhalt eben dieser 
Norm. In diesem Falle ist Kelsen gleich bei seinem Ausgang-
spunkte auf die Schwierigkeit oder vielleicht Unmöglichkeit 
der scharfen Trennung von  Sem n und SoIlen auf dem Gebiete 
des Rechtes gestossen. Denn können wir einen Begriff als reinen 
Formbegriff betrachten, dem die charakterisierende Bedeutung 
em n Inhaltsmoment gibt? 

Als Kelsen zum charakteristischen Merkmal des Rechtes 
die Zwangsanordnung gemacht hat, hat er schon keine reine 
Form . gegeben. Er hat zwar in seinem Ausgangspunkt die reine 
Normativitat de S Reclites angenommen, die wir aber auf Grund 
der transzendentalen Methode nur als  eme Fiktion ansehen 
können. Nur em n dogmatischer Naturrechtsphilosoph kann vom 
Rechte  eme  a priori Definition geben. Kelsens Rechtsbegriff 
bliebe . rein und mit seiner Theorie vereinbar, solange er  bel  der 
reinen Norrnativitdt des Rechtes bliebe. Dos Recht, als reine 
Norm — steht wirklich unter der lierrschaft des Sollens, aber 
damit haben wir es von den anderen Normen noch nicht un-
terschieden. Deshalb hat Kelsen als differentia specifica -des 
Positiven Rechtes die Zwangsandordung angenommen- 'und 
wollte so das Recht von den anderen Normen unterscheiden. 
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Aber der die • Rechtsnorm kennz,eichnende Charakter der 
Zwangsanordriung kann nicht nur mit Hilfe .der formalen, 
sondern auch mittels der transzendentalen Logik nicht aus-
schlieBlich in logischer Weise nachgewiesen werden. Kelsen hat 
hier einen Begriff angenommen, den er aus der Erfahrung 
entlehnt hat: Wenn er sich dem Rechte ndhern will, .hat er 
schon die reine normative Sphdre .  verlassen. 

.Wenn wir die Zwangsanordnung nur als Inhalt betrachten 
wiirden, könnte dieser Begriff vom rein formalen'Gesichtspunkte 
aus reine Norm bleiben. Kelsen hat aber den Rechtsbegriff as  
eme Vöraitssetzung atifgefaBt und doch bekommt darin auch emn 
Inhaltsnoment Platz; daher die Verwirrung: Die Form, welche 
als Voraussetzung des Inhaltes dient,. ist ndmlich selbst vom 
Inhalt nicht vollkommen frei. Kelsen hat die Begriffe der Strafe 
und Exekution, als Erscheinungsformen des Zwanges in den 
Rechsbegriff aufgenommen. Damit hat er aber den Bereich der 
reinen Norm verlassen und die Untersuchung in den Bereich 
des Seins unvermittelt gelenkt. Die Zwangselemente mischen 
WirkliChkeitselemente in den Begriff des Rechtes ein, so dass 
dieSer auch fiir Kelsen  semen eigenen Voraussetzungen ent-
sprechend kein Begriff ist. Kelsen  hitte hier die trans-
zendentale Verknüpfung konsequent durchfiihren können, wenn 
er im Rechtsbegriff die kategoriale Norm methodisch mit dem 
ernpirikhen Zwang verbunden  hitte.  So hdtte er konsequent 
bleiben können, aber ,er hdtte die Fiktion der reinen Normativi-
tdt des Rechtes aufgeben miissen. 

Kelsen hat aber an der reinén Normativitdt des Rechtes 
festgehalten und so musste er die IGiltigkeit des Rechts unabhdn-
gig vorn . Stoffe zu erweisen trachten. Dieses Gelten aber konnte 
bloss _logisches -Getten  sem. Als Kelsen sich dem Rechte . zu-
wandte, hat er in seine Theorie auch Wirklichkeitselemente ver-
woben. Spdter wollte er sich wieder von diesen im Interesse 
der reinen Normativitdt befreien und so kehrte er nolens-volens 
zur Logik- Zuriick. Wir wollen hier die Frage nicht ndher unter-
suchen, ob die Definition, welche das Recht als  eme Zwang 
anordnende Norm betrachtet, uns befriedigen kann. Mit den 
Seinseleinenten hat Kelseri ndmlich nicht nur die Kausalitdt, 
sondern auch die Wirklichkeit aus dern Rechte ausgeschattet. 

Eine logische Folge von Kelsens Lehre ist, daB 'die Rechts- 
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theorie selbst dem Recht vorangeht. Die Rechtstheorie bezieht 
sich auf das Recht und nicht auf die Rechtswissenschaft. In 
dieser Atiffassung finden wir die Lehre der Marburger Schule 
wieder, daB die Methode den Erkenntnisgegenstand erzeugt. 
Nach Kelsen ist die reine Rechtslehre auch Quelle des Rechtes. 
Fib-  den Fall, daB ausschilieBlich die Rechtstheorie das Recht 
erzeugt, können wir von a priori synthetischer Rechtserzeugung 
nicht sprechen, sondern nur von analytischer Erzeugung, die 
auf logischen Wegen entstelit und die als bloB logische Form 
betrachtet werden kann. Damit ist die Frage der Rechtserzeu-
gung nicht erschöpft; denn es werden nicht ausschlieBlich die 
Rechtsformen als  Regein  des menschlichen Verhaltens auftreten. 
Das Recht ist in erster Linie doch keine logische Konstruktion 
und wir können  hej  der Untersuchung des Rechtes von den 
alltdglichen rechtlichen Erwdgungen nicht absehen. Wenn wir 
bei der Erkenntnis den von der Erfahrung ausgehenden Wek 
als den richtigen bezeichnet haben, so können wir dies au -ch 
beim Rechte.  Lash  hat sehr richtig darauf hingewiesen, daB beim 
Recht das vorwissenschaftliche Erkennen die gröBte Bedeutung 
hat. Daraus sehen wir die methodische und theoretische Bedeu, 
tung der Soziologie und der Erforschung des Rechts der primi-
tivn Völker. Keisen hat einen anderen Weg gewdhlt, aber seine 
Theorie wurzelt wesentlich auch in der Wirklichkeit, obwohl er 
dies nicht anerkennen will. Damit hat Kelsen seine Theorie in die 
Welt der Metaphysik eingeordnet, welche er zwar perhorres: 
ziert. Er hat auf logischem Grunde aufgebaut. Es erscheint das 
Recht bei Kelsen als normative Ordnung, welche  eme Einheit 
schafft. Dies kann auch auf die Verwandtschaft mit der Marbur-
ger Schule zuriickgefiihrt werden. Diese Schule will ja durth 
ihré Methode die Mannigfaltigkeit zu einer Ordnung verbinden 
und in dieser Ordnung  eme Einheit sehen. In dieser Richtung 
hat besonders Natorp gearbeitet. 

Nach Kelsens Meinung ist kein Unterschied zwischen dem 
subjektiven und objektiven, öffentlichen und privaten Rechte, 
zwischen Recht und Pflicht, Rechtserzeugung und Rechtsanwen-
dung. Diese Unterschiede verschwinden unserer Meinung nach 
nur von einem formallogischen Gesichtspunkte aus. Wenn wir 
das Recht nur als reine Norm betrachten, können wir wirklich 
von diesern Gesichtspunkte aus zwischen dem öffentlichen und 
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privaten-Rech.te keinen Unterschied machen; in der normativen 
Ordnung. nehmen beide den -  selben, logischen• Platz em. Auch 
die Identifizierung Rechtserzeugung und Rechtsanwendung 
entspricht der- Auffassung der reinen - Rechtslehre. Die einzige .  
Rechtsquelle ist die reine Rechtslehre und so . ist jede Rechtser-. 
zeugung auch Rechtsanwendung, ausgenommen die Strafe und, 
Exekution, die schon keiri Recht, also keine Rechtserzeugung, 
sondern nur noch Rechtsanwendung, ist.. • 

Kelsen hat das Recht als  eme hypothetische Doppolnorm 
betrachtet, deren Glieder er als Tatbestand und Folge mit der 
Notwendig-keit des rechtlichen Sollens.verbindet. Also hat,Kelsen-
die Begriffe.derunbedingten Giiltigkeit und Notwendigkeit iiber-
nommen, welche  hej ihm nur logische Bedeutung hab.en -. Wir 
können. zwischen dem Naturgesetz -und der rechtlichen Norm 
eme gewisse Analógie feststellen.- Andrerseits sind aber auch 
die •Unterschiede sehr• wesentlich: Das Naturgesetz verbindet 
Voraussetzung und Folge, die als Orsaohe und Wirkung sich nach 
dem Gesetzte der Kausalitdt ordnen: Eine solche Auffassung der 
Naturgesetze finden -wir- auch- bel  Kelsen, die mit Kants Auffas-. 
sung gam.  fibereinstinimt. Die Glieder der rechtlichen - Norm 
verbindet das Sollen, das in der Welt der Normen .dieselbe 
Bedeutung hat wie die .Kausalitdt in der Welt der Natur. Das, 
Sollen_ist auch a priori, also können ,  wir in Bezug auf das Sollen 
auch vom logiscfien Gelten, von Notwendigkeit sprechen.. Bei 
Kant hat der Begriff derKausalitdt doppelte Bedeutung.Er umfaBt ,  
den Begriff einer iiberempirischen.Erkenntnisform und zugleich .  
das Material der Erfahrung als Erkenntnisgegenstand. Die Ana-, 
logic finden wir aber bei Kelsen nur .zum Teile; da er Kausa- -  
litdt und Erfahrung gleichsetzt. 

.Kelsen. hat nur  eme  formate Verbindung angenommen, die 
durCh das ,Sollen geordnet 1st. VorausSetzung und Folge aber 
fallen ,als Inhaitselemente aus dem.Beob.achtungskreise Kelsens 
heraus. Hier 1st die Verl;indung, die von jedem Inhaltselemente 
frei ist, nicht spezifisch.rechtliche Verbindung,-sondern logische. 
Wie die Kausalitdt eine a priori Form . is, 1st es .analog das So!-
len.  Kelsen hat die Analogie nicht volikomrnen durchgefiihrt un d.  
wir können bel ihm in der Verbindung des Sollens, selbst wenn 
wir,-das von Wirklichkeit freie Wesen des. Sollens .anerkennen, 
nur ein:analytisches und .keirt.transzendentales .Vetfahttirr 

5 
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Diese teine Normativitat des Rechtes konnte Kelsen noch 
selbst durchfiihren. Gysin hat richtig auf den Fehler Kelsens 
hingewiesen, daB er den Wirklichkeitscharakter des verpflichte-
ten Verhaltenis leugnet, den er selbst als Inhalt der Norm fest-
stelles  Kelsen  wire im Sinne der transzendentalen Methode 
dann konsequent gewesen, wenn er neben den Formen auch 
der Wirkilichkeit in seiner Theorie einen Platz gesichert  hitte.  
Wir können, wenn wir seine Theorie gründlich untersuchen, auch 
Wirklichkeitselemente in der reinen Rechtslehre nachweisen. 
Kelsen aber hat die Konsequenzen daraus nicht gezogen. Wenn 
wir die Sollensverbindung rein logisch betrachten, finden wir 
chic formale Notwendigkeit, die ihrem Charakter entSpricht. Die 
Iogische Untersuchung der Kausaiitdt und der Sollensformen 
erzeugt infolge des a priori Charakters  eme  gewisse Ahnlich-
kéit zWischen beiden: in beiden finden wir Notwendigkeit und 
logisches iGelten. Dies beweist uns, daB .  wir, .wenn wir die a 
priori Formen .annehmen, nie anderes gewinnen können als lo-
gische Formen. Wenn wir aber den Begriff des a priori SoHens 
annehmen, können wir uns ant diese Weise dem Wesen des 
Rechtes ndhern? Konnte Kelsen seine Kategorien irgendwo an-
ders her als aus der Erfahrung nehmen, die er aber trotzdem 
áls a priori anerkannt wissen Wir halten Kelsens Förde-
tang der Rechtssystematik für richtig und notwendig, weil wir 
uns nür auf diese Weise gegen Kirchmanns Anklage verteidigen 
können, und weil nur die systematische Darstellung es ermög-
licht, daB das ReCht nicht nur als vom Willen des Gesetigebers 
abhdngig dargestellt wird, doch müssen wir Kelsen des Fehlers 
bezichtigen, daB er neben 'der Rechtstheorie die geschichtliche 
Wirklichkeit des Rechtes gam vernachldssigt hat. 

Kelsen hat mit der Norm zugleich als spez,ifisch juristische 
begensetzlichkeit die Zurechnung dargestellrt, er hat diese als 
rein normativ angesehen und wollte damit den psychologischen 
Begriff des Wollens aus der Rechtsphilosophie eliminieren." Statt 
dessen wollte er den Begriff des reinen Willens von Cohen ein-
fiihren. Hier wollen wir uns nicht wieder mit dem Begriffe des 

58  Gyzin 126. 
59  Sauer, .0bersicht iiber die gegenwartigen Richtungen in der deut-

schen Rechtsphil., Arch. f. R. u. Wirschaftphil. 17 (1923-24), 284 ff. 
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reinen Willens von Cohen beschaftigen und wir untersuchen 
die Frage nur in Bun auf Kelsen. 

Die Zurechnung können wir nicht so betrachten, als ob 
sie nur das Recht charakterisiere, sondern sic wird auf dem 
Gebiete der allgemeinen Werte gefunden. Wir werfen die Frage. 
auf, ob die Zurechnung als rein logische Funktion betrachtet 
werden kann. Wenn wir sie ails rein logische Funktion betrach-
ten, können wir sic auf die reine Norm aniwenden. Sie wird dann 
mit der reinen Sollensverbindun,g zusammenfallen und hat als 
formale logische Funktion nur analytische Bedeutung. In dieser 
Auffassung hdtte die Zurechnung keine Eigenberechtigung, son-
dern ware nur  eme andere Auffassun.g des logischen Satzes 
der Identitdt: „A=A". Sobald wir der Zurechnung auf3er die-
sem logischen Sinn — also auger dem Soillenselemente — auch 
eme -pshychiSche Bedeutung zuschreiben, wird dieSe -nicht nur 
auf dem (Gebiete des Rechtes, sondern auch auf dem Gebdete 
der Ethik angewendet. Sander hat gegenüber Kelsen Recht," 
wenn er der Zurechnung im Rechte auch eine gewisse Seinsbe-
deutung zugeschrieben hat. 

Wir können  in Verbindung mit der Zurechnung .auf die 
falsche Auffassung Kelsens hinweisen, daB der Zwanig in der 
rechtlichen hypothetischen Doppelnorm nur im zweiten Gliede, 
erscheint, weil dieser Zwang selbst in der Kopula enthalten ist 
Der Zwang besteht namilich in der .  Verbindung der zwei Nor-
men, welche auch der logischen Funktion des Sollens und der 
Zurechnung entspricht. Um die Zurechnung in der rein 
normativen Share durchführen zu können, hat Kelsen 
die Selbstandigkeit des Rechtssubjektes gegeniiber dem 
.objektivem Rechte abgeschafft und darnit den Unterschied 
'zwischen dem subjektiven und objektiven Rechte: er hat 
dies aber nur im logischen und nicht im juristischen Sinne 
nachweisen können. Das Recht ist namlich identisch mit der 
normativen Ordnung. Auch das Rechtssubjekt 1st  eme partielle 
Ordnung. Daher ist das Recht — vom rein formalen Gesichts-
-punkte der reinen Normativitat aus — gleich diem Rechtssub-
jekt. Mit diesem merbunden hat Kelsen den Begriff des Organs zu 
klaren versucht. Das Organ ist auch  eme partielle normative 

GO  Sander (I.),. 625. 
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Ordnung, das Organ 1st gleich dem Rechtssubjekte, d. h. er hat 
den Begriff des Rechtssubjektes ganz elitniniert und hat statt 
dessen den Begriff des Organs eingefiihrt. Der Begriff des Men-
schen im biologikhen Sinn verschwindet  bel ihm durchaus und 
an seine SteIle tritt der Begriff der juristischen Person; jede 
Zurechnung erfolgt zu dieser juristischen Person. Da auch die 
juristische Person in Kelsens reiner Rechtslehre mit der recht-
lichen Ordnung identisch ist, so ist die Zurechnung zu der 
rechtlichen Ornung und zu der juristischen Person in ultima-
analysi die Zurechnung der rechtlichen Ordnung selbst zur 
rechtlichen Ordnung. 1st nun Kelsens Gleichsetzung von - 
juristischer Person und Rechtsordnung wissenschaftlich ver-
wertbar? Bel Kelsen besteht zwischen der rechtlichen Ordnung-
als Ganzheit und der juristischen Person als partieliler Ordnung 
nicht das Verhdltnis von Ober- und Unterordnung, sondern die 
Beziehung des Ganzen zu seinem Teile. Diese Erwdgung hat 
Kelsen zur Leugnung des Unterschiedes, welcher zwischen dem' 
öffentlichen Und dem privaten Rechte besteht, bewogen, weil .  
er  zwischen den normativen Ordnungen auf dieser formalew 
Basis nur einen quantitativen und ni-cht einen qualitativen Un-
terschied sah. Im Falle der reinen Form können wir auch diesen 
quantitativen Unterschied nicht machen. Können wir aber diese -
bloB formalen Bestimmungen annehmen? Kommt einer Rechts-
theorie, die auf solchen Fornialismus gegriindet is-t, der konsti-
tutive Charakter der Synthesis zu? 

Kelsen selbst hat darauf hingewiesen, daB das positive Recht 
Zwang anordnende Norm ist. Er faBt die reine Rechtslehre so 
auf, daB diese Theorie bereits den erkenntnisgegenstdndlichen 
Charakter des positiven Rechtes beweist. Wollen wir aber das. 
positive Recht begriinden, so können wir  bel  der reinen Norma-. 
tivitdt nicht stehen bleiben. Wenn wir ndmlich mit der normati-
ven Ordnung die Zurechnung und die amderen Sdtze verbinden, -  
können wir feststellen, daB auch Seinselemente neben den Sol-
lenselementen angenommtm werden miissen. Die rein logisthe. 
lionstruktion- der juristischen Person, die wir bei Kelsen finden,' 
kann  kelne anwendbare Kategorie des positiven Rechtes sein.. 

.Auch die natiirlIchen Personen gehören unter den Begriff der -
juristischen Person. Der Begriff der physischen Person Mat-
sich in  eme solche rein logische Konstruktion nicht einZWdngen; 
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.auch kann von den psyschischen Elemenven nicht völlig 

.abstrahiert werden: Wir können auch hier wieder das Auftau-
chen des Problems sehen, ob wir iiberhaupt von reinen Formen 
sprechen können; wir kommen also wieder zur Frage der 
Aprioritdt. 

Der Betrachtung der reinen Rechtslehre entspricht die 
Statik. Wenn wir den Begriff des Organs mit der partiellen 
rechtlichen.Ordnung identifizieren, können wir im Organ  eme  
Kategorie der reinen- Rechtslehre sehen. Von diesem Begriffe 
des Organs können wir a.ber die Organfunktion nicht sondern, 
welche die Bedeutung der Dynamik neben der Statik betont. 
Wenn wir schon im Organbegriff selbst nicht psychische Mo-
mente mitgemeint hdtten, wiirden die Wirklichkeitselemente 
durch die Organfuniktion ins Recht kommen. 

Der Begriff der juristischen Person bei Kelsen zeigt  eme  
Ahnlichkeit mit dem Begriffe des „BewuBtseins iiberhaupt" der 
.Marburger. Schule und von diesem Gesichtspunkte aus ist die 
juristische Person em n substantieller Begriff, aber sie hat auch 

. kategoriale Bedeutung. Wir stehen hier . in der transzendentalen 
Rechtstheorie vor der selben Schwierigkeit, die wir in Bezug 
auf das „BewuBtsein iiberhaupt" schon in der Erkenntnislehre 
behandelt haben. Dieser Begriff ist ndmlich eines der schwie-
rigsten Probleme der reinen transzendentalen Erkenntnis.' Das 
BewuBtsein ‘erzeugte die Erkenn17n4s und war auch ihre Voraus-:. 
setzung. Wir haben diesen Weg der Erkenntnis als subjektiven 
Idealismus bezeichnet, umso mehr, weil wir uns auch das 
„BewuBtsein überhaupt" nicht von alien psychologischen Ele-
menten frei vorstellen konnten. Die juristische Person ist als 
Kategorie  eme Voraussetzung der Rechtserkenntnis, sie 1st aber 

-auch -  mit der normativen Ordnung identisch, also ist sie auch 
Rechtserkenntnis, die wir uns aber nicht ganz frei von jeden 
PsyChologischen Elementen vorstellen können. Die juristische 
'Person spielt in der reinen Rechtslehre auch die Rolle, daB sie 
das Recht erzeugt und ist auch Zurechnungspunkt des Rechts. 
Wir können hier behaupten, daB Kasen die hegelianische-dia-
lektische Methode in seiner Auffassung fiber die jurischtische 
Person angewandt hat, als er aus dem 6egensatz von Rechts-
subjekt und Rechtsobjekt, ails Thesis und Antithesis die Syn-
thesis der .juristichen Person -  erzeugt hat. Im Gegensatze  zú  
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Rickert  'Lind Lask, -- die zwischen Werttrdger und Wertmoment 
unterschieden haben, hat Kelsen beide mit der juristischen Per-
son identifiziert. Die juristische Person ist als Zurechnungspunkt 
*der Werttrdger und als normative Ordnung das Wertmoment. 

Wenn wir das positive Recht betrachten, können wir den 
Begriff der juristischen Person Kelsens nicht anwenden. Wir 
könnten diesen Satz Kelsens nur innerhalb eines Naturrechtes 
annehmen. Da diese Thesen sich nach den  Regein  der Logik 

. richten wiirden, könnten wir diese Rechtsordnung als logisches 
Naturrecht bezeichnen. Wir können aber auf Grund des bisher 
Erörterten sehen, daB in diesem Naturrechte auch ethische 
Elemente enthalten sind. 

Trotzdemllte Kelsen das positive Recht begrtinden. 
Seine Abhdngigheit von der Marbunger Schule brachte in seine 
Theorie  eme gewisse Skepsis und so konnte er das positive 

• echt nicht voraussetzungslos nachweisen. Die Voraussetzungen 
hat er in den Formen der rei -nen Rechtslehre entwickelt und er 
hat diese Sdtze nicht innerhalb der „reinen" Rechtslehre, 
.sondern mit Einbeziehung transzendentaler Elemente zu fasti-
gen ,gesucht. Damit hat seine Theorie ihren positivrechtlichen 
Charakter verloren und ist zu einer formalen Norrnlogik ge-
worden. 

Innerhalb dieser Normen will  Kelsen  eme systematische 
-Einheit festlegen. Er folgt damit einem methodologischen Postu-
lat der Marburger Schule. Kelsen wirft die Frage auf, wie ist 
es möglich, daB die verschiedenen Normen em n gemeinsames 
und einheitliches Normensystem bilden können; die Antwort, 
.die er auf diese Frage gegeben hat, bedeutet die Begrtindung 
des positiven Rechtes und seine Zusammenfassung in  eme  nor-
mative Ordnung. 

Kelsen ist davon ausgegangen, daB die Normen eines ge-
wissen Normsystems, wenn •sie auf  eme gemeinsame Norm zu-
rtickfiihrt werden können, em n einheitliches- System bilden, und 
hat die Rechtsnormen auf  eme gemeinsame Grundnorm '(hypo 
thetische Ursprungsnorrn) zurtickgefiihrt, urn so die systema-
rische Einheit der Rechtsnormen zu gewinnen. 

Von einem gewissen ,Gesichtspunkte aus können wir diese 
hypothetische Ursprungsnorm als  eme Kategorie auffassen, weil 
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das Recht als Erkenntnisgegenstand nur durch diese ermöglicht 
wird." Das Recht braucht als normative Ordnung  eme Grund7  
norm für die Einheit und nachdem Kelsen diese Grundnorm 
angenommen hat, beweist er mit dieser die Einheit. Diese Ein-
heit, die wir so gewonnen haben, 1st nur  eme formale Einheit, 
die ‘ausschlieBlich nur der Betrachtung der formalen Logik 
entsprechen kann. Die Normen, die durch die hypothetische 
Ursprungsnorm in  eme Einheit zusammengefaBt werden, • sind 
selbst nach der Auffassung der reinen-Rechtslehre Formen. Die 
hypothetische Ursprungsnorm selbst ist gleichfalls inhaltsleer. 
Sie - hat auf die anderen Normen in Bezug auf ihre Inhalte 
nicht den mindesten EinfluB. • 

In der hypothetischen Ursprungsnorm sehen wir Kelsens 
Lehre in ein logisches Naturrecht miinden. Diese Auffassung 
aber wiirde dem absoluten naturrechtlichen Dogmatismus ge-
geniiber ,einen Vorrang besitzen, da der hypothetische Ausgangs-
punkt die Starrheit der Theorie in einem gewissen Grade 
mildert. Die normative Einheit, die auf der hypothetischen 
Ursprungsnorm aufgebaut wird, ware das Ergebnis eines ana-
lytischen und nicht synthetischen Vorganges. In diesem .Falle 
wiirden - wir  eme  statische Betrachtung der Rechtstheorie ge-
winneh, die -auch der reinen Rechtslehre entsprechen warde. 

Die konsequente Durchfiihrung der reinen Rechtslehre 
als Statik fiihrt uns zum Naturrecht und nicht zum positiven 
Rechte, well absolute Statik Wesensmerkmal des Naturrechts 
ist. -Von reiner Rechtslehre können wir aber auch nicht sprechen, 
wenn wir neben der statischen Betrachtung auch die dyna-
mische annehmen. 

Kelsen wollte dem positiven Rechte treu bleiben und hat 
auch die dynamische Betrachtung angenommen; diese kann 
aber besser von der Wirklichkeit aus als von den a priori For-
men betrachtet werden, und. in diesem Falle können wir bei 
den Objektivationen der Wirklichkeit nicht das alleinige Gelten 
.der Logik feststellen. Wenn wir die Dynamik des Rechtes an-
nehmen, dann muss diese die Einheit der reinen Rechtslehre 
zerstören. Hier ist der Punkt, wo die reine Rechtlehre sich 
selbst widerlegen muss. Mar  hat auf diesen Fehler der reinen 

61  Kelsen (IV.), 64-68. 
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-Rechtslehre richtig hingewiesen." -Ke/sen hat die Ursprungsmirm 
sehr richtig hypothetisch aufgefaBt. Dadurch hdngt aber seine 
Theorie entweder in der Luft oder er  kan keine andere Lösung 
linden als daB CT seine Theorie entweder in die Logik hiniiber-
Verlegt oder ihr einen anderen metajuristischen Charakter zu-
schreibt; wir können sogar auf diesem Wege die soziologischen 
Elemente, dié Kelsen so perhorresziert, in die reine Rechtslehre 
hineintragen. 

Kelsen ist von einer tlypothese .ausgegangen. Besteht hier 
nicht em n logischer Widerspruch, wenn er dieser Grundnorm.  
auch kategoriale Bedeutung zuschreibt? Gysin" hat richtig :er-
wahnt, daB Kelsen die kategoriale Norm mit einer •hypotheti-
schen Norm erkldrt und da die Wissenschaft die Norm erzeugt, 
ist diese Norm notwertdig; damit hat Kelsen aus einer prakti-
schen Notwendigkeit  eme logische Notwendigkeit gemacht.tlier 
kann ich erwdhnen, daB Gysin und die meisben in der Literatur 
das Recht so betrachten, daB es aus einer Prdmisse nicht zu 
erkldien ist, wie Kelsen dies erkldren wollte,. sondern sic flat-
ten neben der Norm auch die Aufnahme der Wirklichkeit• fiir 
nötig. 'Wir haben auf eirten solchen Vorgang schon  bel  clef-
allgemeinen Erkenntnis hingewiesen und dieser besteht noch 
mehr  bel  der Rechtserkenntnis, die auf der Stufe des Abstrak-
tum' und Konkretum tiefer steht; diese Auffassung entspricht 
auch der richtigen Auffassung der transzendentalén Methode. 

Kelsen hat selbst den statischen und dynamischen Zusam-
menhang von positivum únd Náturrecht in einigen Studien her-
vorgehoben." Er hat die Frage . im hier dargeStellten Sinne be-
handelt, ohne daB er daraus die . Konsequenzen ftir die reine 
kechtslehre gezogen hdtte. Das Naturrecht aber ist  eme  Norm, 
'iri der der Zwang als Wesensbestandteil nicht nachgewiesen 
werden kann. Die Zwangsanordnung ist also nicht fiir jede 
RechtsnOrm ch:arakteristisch. Der absolute Charakter des - Na:- 
turrechis besteht eben darin, daB es ohm jeden Zwang gelten 

.kann. Die naturrechtliche Norm 1st  jene, welche die reine Nor-
mativitdt am vollkommenstén vertritt. In ihr linden wir nur Sol 

• 

- 62  Maw :(I1.). 
63  Gysin a. a. O. 
64  Kelsen (VII.). 
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lenseleinente. 'Ken hat aber auch darauf hinge.wiesen, daB das 
Gelten der naturrechtlichen Norm mit dem Gelten des Naturge-
setzes zusammenfdllt Und daB sich beide ausschlieBlich nach den 
Regein  der Logik richten." Das Naturrecht vertritt auch einen 
absoluten Wert und dieser kommt in der reinen Nőrmativitdt 
zum Ausdruck. Die Seins- und Sollenssatze, von jeder Erfahrung 
frei, fallen als rein logische Satze zusammen. Also die Logik 
selbst wird am Ende den logischen Gegensatz von Sein und 
Sollen -lösen. Die naturrechtlichen Nonnen sind von Raum und 
Zeit irollkommen • unabhdngig. So kommen auch auf diesem 
Wege- keirie - Seinselemente in die rechtliche Norm hinein. 
Auch die Frage des Normadressaten ist belanglos. Die Ordnung 
der Normen wird durchaus statisch  sem n und diese• naturrecht-
lichen Normen werden auch die gewiinschte Einheit  biliden,  also 

• in jedem Hinblick entsprechen sie den Forderungen der reinen 
Rechtslehre, welche die Theorie des positiven Rechtes  semn 
Avollte. Kelsen hebt weiter hervor, daB die Normen des Natur-
Techtes, wenn sie verwirklicht werden, ihren reinen Sollenscha-
rakter verlieren. Die Normen des .positiven Rechtes haben in 
-Bezug 'auf das Naturrecht Seinscharakter, in Bezug auf . die 
Wirtlichkeit Sollenscharakter. 

Die Einheit der rechtlichen Normen hat Kelsen zur Defi-
nition des Staates gefiihrt. Hier tritt wieder die Auffassung der 
Marburger Schule -hervor, von der Béziehung zwischen Methode 
und Erkenntnisgegenstand. Die Anwendung der Neu-Kantischen 
Lehren fiihrte Kelsen zur Identifizierung von Recht und Staat. 
Die selbe -  Methode kann nur den selben Erkenntnisgegenstand 
erzeugen, so hat Kelsen das Recht und den Staat als indentischen 
Erkenntnisgegenstand aufgefaBt. Diese Indentifikation ist emn 
schönes Beispiel des Vertauschens der Begriffe von Erkenntnis 
und Erkenntnisgegenstand. Kelsen ist .auch in den Irrtum ver-
fallen, daB die Methode den Erkenntnisgegenstand erzeugt und 
dieser Fehler fiihrte Kelsen zur erkenntnisgegenstdndlichen Ein-
heft von Recht und Staat. Wir sollten einen sehr scharfen Un-
'terscheid zwischen der Einheit der .Erkenntnis und der Einheit 
'des 'Erkenntnisgegenstandes machen, weil die gemeinsame 
Methode nur zu einer solchen Erkenntnis fiihrt, die .voni er- 

65  Kelsen (VII.), 222. ff. 
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kenntnistheoretischen Gesichtspunkte aus einheitlich ist, was 
aber nicht die objektive Einheit des Erkenntnisgegenstandes 
bedeutet. 

Der Staat 1st far Kelsen die selbe normative Ordnung wie 
das Recht, bezw. der Staat vertritt die totale normative 
Ordnung. Der •Staat 1st also auch  eme juristische Person, die 
Personifikation der vollkommensten rechtlichen Ordnung. Er 
ist aus dem Gesichtspunkte der Statik em n substantieller Begriff. 
Wir finden in Kelsens Lehre zwei Begriffe vom Staat: einen 
substantiellen und einen funktionellen; jenen in der Statik, die-
sen ii der Dynamik. Der funktionelle Staatsbegriff karm aber 
nicht als Begriff der reinen Rechtslehre aufgefasst werden, d. h. 
wir finden in diesem Staatsbegriff neben den Sollenselementen 
auch Seinselemente. Ausserdem hat der Staat  hej  Kelsen anal 
die Bedeutung einer Kategorie, die sich durch das Prisma des 
Logismus der reinen Rechtslehre in  eme logische Form auflöst 
Der Staat erscheint bei Kelsen tiberdies als em n Zurechnungs-
punkt, wenn die Zurechnung zu dem Staat als einer norma-
tiven Ordnung erfolgt. Der Sta.at hat ferner im Stufenbau des: 
Rechts auch . die Funktion eines rechtserzeugenden Faktors. Der 
Staat erscheint daher als Rechtserzeuger und Personifikation des 
Rechts. Als juristische Person ist er auch mit dem „Bewusstsein 
tiberhaupt" verwandt. 

Die Sdtze der logischen Identitdt und des Widerspruches 
haben Kelsen neben Natorps Auffassung geleitet, als er die Ein-
heit der normativen Ordnung und die Einheit von Recht und 
-Staat behauptete. Es erhebt sich aber die Frage, oh die formale 
Einheit, die Kelsen nachweist, den Satz der logischen Indentitdt 
und des Widerspruches befriedigt oder diese Befriedigung viel-
leicht auf ausschliesslich formallogischem Grunde ihren recht-
lichen Charakter verliert. 

Die selbe Erwdgung hat Kelsen bei der Behandlung .  des 
.Begriffs .der Souverdnitdt geleitet, die fiir ihn keinen positiv 
rechtlichen Charakter hat, sondern wieder die Geltung der 
logischen Identitdt und des Widerspruches in dem Gebiete der 
reinen Rechtslehre bedeutet. Der Begriff der Souverdnitdt soli-
verhüten, *class durch die wachsende Ausbreitung der einzet-
staatlichen Ordnungen die formale Einheit der Rechtsordnung 
als solcher gesprengt wird. Die Souverdnitdt wird demnach 
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jene Eigenschaft der normativen Ordnung  sem, welche diese 
Ordnung zur höchsten Ordnung macht und damit auch die 
anderen, niedrigeren Ordnungen in diese Einheit zusammen-
fasst. Wir können also sehen, dass  bel  Kelsen logische Ele-
mente im Begriffe der Souverdnitat hervortreten und damit hat 
auch die Souverdnitdt keinen rechtlicheni Charakter. Kelsen hat 
in der reinen Rechtslehre jene kritische Methode gesehen, die 

-nach ihm zur Lősung der Dualitdt von Staat und Recht" 
. welChe Dualitdt nach Sanders richtiger Auffassung eigent-- 

lich eine•Trinitdt 1st' — führt, aber diese Lősung kann in die-
sem Sinne nur  eme formale Lősung sem.  Kelsen wollte  bier 
analog der von Metaphysik freien Naturwissenschaft vorgehen, 
wo ihm das Problem von Gott und Natur gelöst.  erschien. Er 
hat aber diese Analogie nicht vollkcinimen durchgeführt. 

Sander hat gegen Kelsen eingewendet, daB er die kan-
Aische Unterscheidung von Denken und Erkennen verwechselt 
habe. Sander hat im Gegensatz zu Kelsen der Rechtsphilosophie 
nur analytische und nicht synthetische Bedeutung zugeschrie-
ben: em n Ergebnis, das wir zleichfalls, wenn wir den tiefsten 
Sinn -der reinen Rechtslehre betrachten, auch  bel  Kelsen fest-
stellen konnten, obwohl Kelsen seiner Theorie  eme synthetische 
Bedeutung zuzuschreiben versuchte. Kelsen hat in der reinen 
Rechtslehre nur die normative Betrachtung angenommen, wo-
gegen Sauer's auch die Bedeutung der teleologischen Atf-
khauung betont. In unserer Terminologie, die wir im SchluB-
Rapitél des allgemeinen Teiles entwickelt haben, 'könnten• wir 
dies so ausdriicken, daB Kelsen das Recht nur vom autonomen 
Standpunkte der reinen Rechtslehre aus untersucht hat, woge-
gen Sauer auch die Wichtigkeit einiger heteronomer Stand-
punkte anerkennt. Kelsen hat also  kelne rechtstheoretische 
Wertlehre ausgearbeitet, trotzdem ist aber seine Theorie  eme  
•Wertlehre, die er in die erkenntnistheoretische Ebene verlegt 
-hat. Sauer tadelt, daB Kelsen das Recht auf das Gebiet der 
theoretikhen und nicht der praktischen. Vernunft gelenkt hat 

66  Kelsen (V.), S. 510. 
67  Siehe oben S. 31. 
68  Sauer, Obersicht fiber die gegenwdrtigen Richt. der deutschen 

Rechtsphil. S. 16. 
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und erhebt datriit -  den - selben - Vorwurf wie Erich  Kaufmann," 
namlich den, .daB die neukantische Rechtsphilosophie nicht 
kantisch sei. Wenn wir die praktische Vernunft im kantisch 
dogmatischen Sinne auffassen, können wir diesen Vorwurf nicht 
ftir richtig halten, weil die Bedeutung der neukantischen Schule 
eben darin gesehen werden kann, daB sie die transzendentale 
Methode auch auf das Gebiet der. praktischen Vernunft erweitert 
hat. Kelsen betrachtet - seine Theorie als Erkenntnislehre der 
Werte, die die Werte erkennt, ohne diese zu statuieren." Diese 
Behauptung Kelsens steht nicht in überreinstimmung mit set-
nem System und auch nicht mit seiner neukantischen Methode. 
Wenn wir aber den konstitutiven Charakter der erkenntnis-
theoretischen reinen Rechtslehre anerkennen, was  Kelsen 
urspriinglich als Ziel bezeichnet hat, wird diese Theorie die 
.Werte eben durch das Erkennen statuieren. 

DaB Kelsen aus dem Rechts.philosophie auch die Rechts-
soziologie eliminiert hat, muB nicht erst "erwdhnt werden. 
. ' 	In Verbindung mit den Normen hat Kelsen die rdumlichen, 
-persönlichen -und zeitlichen -Beziehungen der Norm entwickelt. 
.Von rein formalen Gesichtspunkte aus, d. h. solange wir noch 
.keine Begrenzung der Geltung der Norm haben, ,  können wir 
von reiner Norm sprechen. 

• •Kelsen hat in seiner Rechtslehre, obwohl es -zur reinen 
Rechtslehre in diametralem Gegensatze steht, die erwdhnten 
Begrenzungen der Norm angenommen. Die rechtlichen Normen 
— ausgenommen die nafurrechtlichen Normen, — unterliegen 
rdumlichen und zeitlichen Begrenzungen. Diese hat Kelsen nach 
Merkls Auffassung zum Inh:alt der Norm gemacht. Zeit und 
Raurn aber bringen Seinselemente in die reehtliche Norm auch 
dann,• wenn sie als Inhalstmomente betrachtet werden. Die 
rebhtlichen Normen werden durch diese Inhaltselemente zum 
positiven Recht gemacht, was jerter transzendentalen Verbin-
dung entspricht, in welcher Form und Inhalt (Wert und Wirlc-
lichkéit) sich verbinden. Kelsen hat trotz Allen noch immer  an 
der reinen Norm,ativitdt des Rechtes festgehalten, auch dam 
noch als er schon die Inhaltselemente in das Recht eingeführt 

69. . Vg1. -  E. Kaufmann. • 7, 61, 87, 97, 98. 
7° Kelsen (VI.), 70. 
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funktionalen Charakter hat, ef hdtte aber daraus ableiten müs-
sen, daB das Recht nicht als reine Norm aufgefaBt werden 
kann. Wenii wir auBerdem bemerken, daB Kelsen Vaihingers 
Fiktionenlehre, die sich auf das Gebiet des Seins bezogen, auch 
auf dem Gebiete des Sollens entwickelt n  und daB überdies noch 
Mach's denkökonomische Auffassung auf seine Theorie einge-
wirkt hat, so können wir ihm nicht zugestehen, daB seine Lehre 
dem selbst gewdhlten Postulat der methódischen Reinheit 
entspreche. 

Sander hat im Gegensatz zu Kelsen den konsTtitutiven  Cha-
rakter der Rechtsphilosophie geleugnet und hat seine Theorie 
mit der Rechtsanwendung begonnen. Er hat die transzendentale 
Methode in weiterern Umfang al 's  Kelsen angewandt  und diese 
in Bezug auf das Recht nicht umgebildet. Kelsen hat das Lo-
gische in der Rechtstheorie, Sander im Rechte gesucht; Moór 
hat darauf hingewiesen, daB Logisches und Alogisches in beiden 
gefunden werden könne." Wenn wir Lasks Unterscheidurm von 
konstitutiver und reflektierender Methode annehmen, können 
wir sagen, daB Sander der Rechtstheorie nur die reflektierende 
Methode zuschreibt. 

Er fdngt mit der Rechtsanwendung an und sieht im Ver-
fahren das charakteristische Markmal des Rechtes und gibt so 
vom Rechte  eme prozeSsuale Betrachtung. Er sucht den kon-
stitutiven Charakter im Rechte und nicht in der Rechtsphiló-
Sophie. Felix Kaufmann hat den Versuch Sanders als  eme  me-
thodische Unmöglichkeit bezeichnet." Lask hat methodischen 
Dualismns im Rechte gesehen, Kelse.  n hat den einen, Sander 
den anderen Weg gewdhlt und sie können einander darum nie 
begegnen. Lask hat mil die doppelte Gegenstdndlichkeiten des 
Rechtes hingewiesen, Kelsen und Sander haben nur  eme Seite 
dieser untersucht. 

71  Jöckel 74. ff. 
72  Moár. (I.). 
73  F. Kaufmann (III.). 



79 

4. Felix Som1(5.74  

. Wir wollen nun die Lehren des Rechtsphilosophen unter-
suchen, den wir als den dritten Hauptvertreter der transzenden-
talen Methode nennen können. 

Wir können bei der Entwicklung Felix Somlós einen Fort-
schritt sehen, der von der Soziologie zur kantischen Philo-
sophie führt, was wir an den in verschiedenen Zeiten geschrie-
benen Werken leicht nachweisen können. Pulszky und Pikler 
haben in seiner Jugend .auf ihn eingewirkt, spdter aber wandte 
er sich gegen sie und suchte neue Wege. Im letzten Stadium 
seiner theoretischen - Entwicklung wirkte Kants System auf ihn, 
er 1st  Kant methodisch gefolgt und hat im Geiste Kants  semn 
letztes groBes Werk .  geschaffen: „Die juristische Grundlehre", 
welche die Verpflanzung der transzendentalen Methode in die 
Rechtsphilosophie bedeutet. Neben Kant hat Austin auf  Somló  
eingewirkt. Somló hat nicht nur in der Rechtsphilosophie emn 
selbstdndiges System geschaffen, sondern auch die Probleme 
der allgemeinen Philosophie haben ihn beschdftigt." 

Wir wollen nun zuerst seine philosophische Auffassung 
untersuchen. 

• 	Somló hat in der Philosophie die Begriffe der allgemeinen 
Geltung und Notwendigkeit zum Leitmotiv erhoben, seine 
Theorie will darauf Antwort geben: Wie ist allgemeine Gültig-
keit möglich: Er hat den Standpunkt eingenommen, daB Voraus-
setzungen angenommen werden müssen, wenn das allgemeine 
Gelten bewiesen werden soil. Diese Voraussetzungen haben auch 
bei  Somló  a priori Charakter, sie haben aber gröBeres Gewicht, 
als wenn sie 'bur -Voraussetzungen wdren, da ihnen auch kon-
struktive Bedeutung zukommt. Charakteristisch für em n philo-
sophisches System 1st es, ob es semen Voratissetzungen den 
Charakter der Arbeitshypothesen oder den der prdkonzipierten 
Begriffe zuschreibt. Wir sollten aber die Frage aufwerfen, ob 
wir, wenn wir einer Voraussetzung den Charakter der unbe-
dingten Gültigkeit zuschreiben, unsere Theorie nicht schon in 
die Methaphysik verlegt haben. Dieser metaphysische Charak- 

74  Felix Somló (I.), (II.), Barna Horváth (VI.), Julius. Maw (V.). 
75  Sonde) (II.). 
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ter wird noch vergröBert, wenn wir Voraussetzungen dann 
selbst noch immer den Charakter der unbedingten Giiltigkeit 
zuschreiben, auch wenn sie mit dem Vorausgesetzten selbst zu-
sammen ersellein&t. Wir können darin,  das Problem der a priori 
Kategorien sehen; darum richtet sich *Somlós Theorie nach der 
Metaphysik. *Wenn wir gewisse Voraussetzungen annehmen, 
diirfen wir diesen  kelne unbedingte Geltung zuschreiben, weil 
wir dies nur auf -  dogmatischem oder auif formalem Grunde 
machen - diirfen. Wenn wir den VorausSetzungen.unbedingte Gel-. 
tung zuschreiben, errichtet dies vor unserer weiteren Forschung. 
eme uniibersteigbare chinesische Mauer, well  .alles „a limine" 
ausgeschlossen wird,. was Mit dem Begriffe der Notwendigkeit 
nicht in übereinstimmung gebracht werden kanin. Dies bringt 
Somló zur Leugnung des Rechtscharakters des Völkerrechts,. 
well er -es mit seinem Rechtsbegrift nicht in übereinstimmung 
bringen kann. Unserer Meinung nach diirften Voraussetzungen 
nur angewandt werden, um den Stoff der.Erfahrung zu ordnen; 
und nur nach vollzogener Ordnung der Erfahrung könnten wir 
die eigentlichen Kategorien abstrahieren. Wenn.aber die Grund-
voraussetzungen nur die Erfahrung ordnen, sind sie Arbeitshy-
pothesen und können keine absolute Geltung besitzen. 

Somló wollte die Zahl der Voraussetzungen möglichst ver-
mindern. Er wollte- sogar idealiter nur  eme behalten. In .diesem 
Falle aber steht oder fdllt die ganze . Theorie mit einem einzigen 
Grundbegriff. Kann  eme Voraussetzung, worauf wir bei unserer. 
wissenschaftlichen Untersuchung alles beziehen, solches enthal-
ten, was fiir alles als Voraussetzung dienen könnte, und • ware 
nicht vom Gesichtspunkte jeder Theorie aus das, was dem nicht 
entspricht, dem Nihil gleich und wiirde es nichl..aus jeder  Unter-
suchung  In diesem Falle gdbe es nur  eme einzige 
Form, alles andere wiirde auch Inhaltselemente enthalten, also 
kann nur die Form selbst die Form voltkommen befriedigen. Diese 
Philosophie könnte also, wenn sie sich- selbst • treu bliebe, nur 
die- Formen als unbedingt giiltig betrachten bezw; bei gemein-
samem Erscheinen von Form und Inhalt nur die Form. So können 
wir das Problem der unbedingten Giiltigkeit wnschreiben. 

Somló" hat die Möglichkeit der Begriffsphilosophie nicht 

76  Somló (II). 
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anerkannt, sondern es kann nach ihm nur der Satz unbedingt 
.sein; der zur Voraussetzung der Begriffe dient. Können wir - be-
stimmen, ob Satz oder Begriff das Erste war? Der Begriff er-
scheint in Sdtzen, der Satz besteht aus Begriffen. Den Satz 
können wir ak Form der Begriffe betrachten, der Begriff ist 

•aber Inhalt des Satzes; so sind wir wieder bei der Frage - des 
Verhdltnisses von Form und Inhalt. Somló hat die Sdtze in 
-zwei •Hauptgruppen geteilt, in Seins- und Sollenssatze," - welche 
.Unterscheidung unserer Meinung nach nur auf inhaltlichem 
Grunde vollbracht werden kann, ausser man macht nur die For-
men zum Gegenstand seiner U.ntersuchungen. In Zusammenhang 
-damit können wir erwdhnen, daB  Somló  den Katnpf urn den 
Primal zWischeil der theoretischen und praktischen Vernunft auf-
gegeben hat; er will beide in  eme  Einheit zusammenfassen. 
Diese Frage spielt ja iiberhaupt  eme  groBe Rolle in der ganzen 
neukantischen Philosophie. 

Somló schreibt unter den Urteilen dem Satze des Widerl 
spruches' die gröBte Bedeutung zu, u. E. aber ist der Satz des 
Widerspruches nur sekunddr, weil er auf den Satz der Identitdt 
zuriickgeftihrt- werden kann. Dieser Satz gehört unleugbar  in  
das Gebiet der Logik und so taucht wieder die Frage des Ver-
hdltnisses des Widerspruchs als einer Voraussetzung und als 
cines  Satzes der Logik auf. Dies wiirde, in der Theorie  Somlós  

-die .  Lóik zur Voraussetzung machen, die selbst aber  hadi  
Somlós Auffassung wieder Voraussetzungen fordert. In den 
AussageSdtzen erscheint die Wahrheit, in der Forderungssdfzéri 
die Moral. Unter Aussagesdtzen hat die Logik den ersten Platz 
inne. Somló hat die Normativitdt der Log& geleugnet. Wir 
können diese Auffassung Somlós nicht teilen; wenn wir ridm-
lich die Logik in ihren Zielen und Funktionen untersuchen, 
eischeint diese uns als normative Wissenschaft. Die Wahrheit 
kann nicht so aufgefaBt werden, als ob sie sich nur auf die 
Aussagesdtze beziehe. Auch die Forderungen beansprucheh 
ndrrilich unbedingte •Giiltigkeit. So ergibt sie die innere Be= 
ziehung von Logik und ForderungsSgtzen. 

Das Minimalisieren der Voraussetzungen, die Verleugnting 

77  Somló (II), 29. 
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.der Normativitdt der Logik und die Anerkennung von Intuition 
und Evidenz bei Somló, sind Sdtze die wir schon  hej  der Bespre-
chung der Badener Schule kennen gelernt haten. Somló hat 
der Intuition und Evidena eine besondere Bedeutung zugeschrie-
bén, wodurch auch irrationale Elemente in seine Philosophie 
eindringen: dick beiden beinhalten die Frage nach der unbe-
dingten Gültigkeit, ohne daB sic selbst diese Giiltigkeit bedeuten 
wiirden.'" Intuition und Evidenz treiben die Theorie  Somlós  zur 
unbedingten Gfiltigkeit.  Sic sind Trdger einer bestimmten Trieb-
kraft. Sic sind sogar fdhig, das Gefiihl der unbedingten Geltung 
zu erzeugen. 

Somló hat den richtigen Weg verfolgt, als er auf die Be-
deutung der irrationalen E lemente  in der Philosophic hinge-
wiesen hat. Wean die irrationalem Elemente unentbehrlich sind, 
miissen wir sie in die Voraussetzungen, die u-nbedingte Gültig -
kelt beanspruchen, einbeziehen; wenn dies aber nicht möglich 
ist; kann ihre absolute Giiltigkeit, da sic irrational .sind, weiter 
nicht behauptet werden. Wir können uns nicht vorstellen, daB 
die Intuition, -die doch Motiv der Voraussetzung ist, darin  kelne 
Spur hinterlassen wiirde. Wir  seben weiterhin, daB die IGe-
filhlsmomen-te der unbedingten Geltung nach Somló uns durch 
die Evidenz vermittelt werden." Da das Gefühl im allgemeinen 
der Urteilsfunktion vorausgeht, wird der Gefühlscharakter der 
Unbedingten Geltung dem Satz der unbedingten Geltung voraus-
gehen, welcher höchstens den Zweck haben kann, die irrationale 
GeHung auf rationalem Wege nachzuweisen. Dieser Beweis 
aber kann  eme bestimmte Grenze nicht überschreiten, wenn er 
das Dogma vermeiden will; und so kann das vollkommene 
Rationalisieren in der kritischen Philosophic nicht durchgefiihrt 
werden. 

- 	Somló hat auBer der Welt der „Ersten Philosophic", die 
er.auf.Voraussetzungen griindet, auch der Erfahrung  eme  Be-
deutung zugeschrieben und er hat innere und duBere Erfahrung 
angenommen, -  die -  keine Voraussetzungen brauchen. Damit in 
Verbindung können wir erwdhnen, daB nach Somlós Auffassung 
edes a priori' auch als a posteriori erscheint und psychologi- 

7 9  Somló (IL), 42. 
8° Somló (II.), 9 7. 
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schen Charakter -hat, wenn es auf Grund seiner Selbstvoraus-
setzung auch im aposteriorischen Dasein sich selbst entspricht, 
also -unbedingte Geltung hat. - 
[• • Dies bedeutet nichts anderes als daB in der transzenden-
Jalen Verbindung die Kategorie selbst em n konstitutives Element 
bildet und so muB die Voraussetzung, die auch in der transmn-
dentalen Verbindung vorhanden ist, mit sich selbst .auf Grund 
der Identitat gleich  sem; wir finder]) aber in der transzendenta-
len Verbindung auch andere Elemente, darum kann diese nicht 
ais:Ii) ?,dingt giiltig angesehen werden. 

Nach Somló erscheint die Kategorie zuerst als a priori, 
,dann als a posteriori. Aber unserer Meinung• nach wire der 
;entgegengesetze Weg richtiger, besonders in -der Rechtsphilo-
isoPhie. Wenn wir die- Lehre Somlós weiter unitersuchen, können 
wir feststellen; daB die Richtung seiner Theorie, obwohl er Sein 
-und Sollen • streng unterscheidet, sich dem Sollen zuwendet 
.wobei das In die Welt des Seins gehörige Wollen die Rolle der 
Nermittlung spielt. 

• Obwohl Somló die Prioritdt der Urteile gegeniiber den 
Be grif fe n betont, erachtet er doch in den Forderungssdtzen die 
:Annahme .dreier Begriffe-fiir notwendig. Diese drei Begriffe des 
,transzendentalen Normativismus sind: die -  Pflicht, der  Soil
.adressat und das gesollte Verhalten, das wir als Inhalt der 
Pflicht betrachten können. Bei Somló hat der Pflichtbegriff 
a priori Charakter, wdhrend Cohen ihm a posteriori Bedeutung 
zuschreibt.• Diesen Pflichtbegriff Somlós.können- wir nicht an-

-ders erkldren, als daB er den speziellen Verbindungscharakter 
.des Sollens kennzeichnet und als dem Forderungssatz immanent 
gezeigt werden soil. Wenn wir•die.Pflicht als inhattliche Bezie-
hung auffassen, können wir sie nichtt als a priort betrachten. 
Höchts problematisch ist auch die a priori Existenz des Nor-
madressaten und des gesollten Verhaltens, die von.psychischen 

lementen doch gleichfalls nicht völlig losgelöst werden können. 
Damit verbunden erhebt sich die Frage des Urteilssubjekts, die 
wir in jeder transzendentalen Philosophie gefunden haben. Auch 
Somló unterscheidet einfaches und- transzendentales „Ich" und 
will auf diese Weise .das Problem lösen. (Denkendes und 
wollendes  „Ich")." -  

82  Somló (II.), 66. 	• 



84 

Er hat den Satz „debeo, ergo sum" als solchen hingestellt, 
der die Frage Ibsen könne. An diesem Verpflichtungsverhdltnis 
untersucht er die Möglichkeit der Erftillung nicht; denn die 
-allgerneine Geltung eines Sollsatzes wird nach Somló dadurch 
gar nicht beriihrt, daB er nicht verwirklicht werden kann. Ein so 
uribedingter Geltungsanspruch bedeutet wohl em n Bekenntnis zum 
Formalismus. És entsteht em n blasser Widerschein der Fiktions-
lehre. Es wird der Anschein erweckt, als ob die absolute Geltung 
nur  eme Fiktion ware: Von diesem ,Gesichspunkte aus ist es nitht 
ausgeschlossen, daB auch bloB spekulative Faktoren das Postu.IM 
der unbedingten Geltnng befriedigen könnten. Diese Fraid iniin-
det, wenn wir vom Widerscheiden der Fiktion absehen, in die 
Metaphysik, was Somló auch ausdriicklich betont, wenn er das 
„Ich" des „debed, ergo sum" als metaphysisch bezeichnet. Und 
dieses metaphysische „Ich" soil erst das psychische „Ich"  er-
möglichen. Wir können diese AuffasSung Somlós yam „Ich" 
nicht annehmen, weil die Verpflichtung  kelne primdre Bedew
tung hat und das „Ich" nicht zu charakterisieren vermag. Noch 
weniger darf man die Verpflichtuni zur Voraussetzung des 
pSyChischen „Ich" machen. Da. auCh Somló anerkennt, daB  semn 
frariszendentales „Ich" metaphysisch ist, ist diese Konstruktion 
éine Spekulation, der  eme kritische Theorie Somló nicht folgen 

. kann; denn . wir können uns .ohne das konkrete denkende ,,Ich" 
das metaphysische „Ich" nicht vorstellen. Der Begriff des trans-
iendentalen „Ich" ermöglicht es Somló, die Wahrheit unabhdn-
gig von Menschen anzunehmen und die Unmöglichkeit des 
Solipsismus nachzuweisen. Erwdhnt sei, daB wit; bei Somló 
in Bezug auf die Wahrheit die Unterscheidung von ErkenntniS 
und Erkenntnisgegenstand ausdriicklich Vorfinden, aber diese 
Onterscheidung steht nicht im Mittelpunkt seiner Theorie. 

- Wir wollen sOnach untersuchen,  worm n die „Rechtsphilo-
sophie" Somiós.besteht, was .das Wesen der juristischen Grund-
lehre ist. Wir intissen nicht neuerlich hervorheben, daB die Leif-
'motive der.  juristischen Grundlehre die beiden Begriffe: unbe-
dingte Geltung und Notwendigkeit sind, die wir khan bisher 
ke-nriin gelernt haben. Somló hat in Bezug auf das Recht jene 
Frage aufgeworfen: Wie möglich? Hier können wir den EinfluB 
der transzendentalen Methode auf die Rechtsphilosophie fest 
stellen. Wir sehen die selbe Denkabsicht auch in der- Theorie 
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Stammlers und Kelsens." Stammlers Theorie der Rechtswissen-
schaft, Kelsens reine Réchtslehre und Somlós juristische Grund, 
lehre weisen viele gemeinsame Ziige auf. übereinstimmend 
wurde der Versuch unternommen, jene a priori Formen zu 
ntwickeln, die der Rechtserkenntnis zur Voraussetzung dienen 

und ihre unbedingte Giiltigkeit und Notwendigkeit sichern. All 
diese Theorien enthalten em n System von Formen, die in die 
mannigfaltige Welt des Rechts  eme Einheit bringen sollen. Alle 
drei sind Kant auch-darin gefolgt, daB sie von dem Begriffe des 
Rechts ausgegangen sind.- Stammler und Somló vor Allem ha-
ben den Rechtsbegriff ihren System zu Grunde gelegit.  Somló 
hat in der juristischen Grundlehre jene Formbegriffe entwickelt, 
die frei von Raum und Zeit in alien Normen enthalten  sem n sollen, 
wenn diese Normen rechtliche Normen sem n wollen. Hier könneri 
wir auch die Verwandtschaft mit seiner „Ersten Philosophic" 
bemerken. 

• Die bedeutendste Unterscheidung Somlós ist der Unter-
schied zwischen Rechtswesensbegriffen und Rechtsinhalts-
begriffen,  eme Unterscheidung die auch Kelsen angenommen 
hat. Die Rechtswesensbegriffe sind unbedingt giiltig und notwen-
dig, wdhrend die allgemeinen Begriffe, da sie nicht a priori 
sind, zu den Rechtsinhaltbegriffen gehören und  kelne allgemeine 
Otiltigkeit haben. Der Rechtsformbegriff dient zur Vorausset-
zung und ist auch em n konstitutives Element im Rechte; hier 
können wir die Durchfiihrung des Begriffes der Voraussetzung 
in die Rechtsphilosophie bemerken, die wir in der „Ersten Phi-
losophie" erkannten. Was wir in Bezug auf die VoraussetzungeTi 
der -  allgemeinen Erkenntnis festgelegt haben, gilt noch in grös-
serem Masse fiir die Rechtsphilosophie. 

Die allgemeinen Begriffe haben die Bedeutung von Vor. 
aussetzungen nicht und erscheinen im Rechte als Inhaltselet 

.mente.-Jene Normen, die die Rechtsfotmen nicht erfiillen, kön-
nen nicht als Rechtsnormen betrachtet wet-den. Die allgemeinen 
Begriffe sollen nicht in jeder rechtlichen Norm erscheinen; darin 
kommt ihre bedingte Geltung zum Ausdruck. 

Die Rechtswesensbegriffe, die nach Somlós Auffassung 
unbedingte Geltung haben, 	können wir als naturrechttiche 
Normen bezeichnen, die den .Stoff der Erfahrung ordnen. Sie. 
crzeugen in der transzendentaten Verbindung das positive Recht,- 
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als kritisches. Naturrecht. In diesem Zusammenhang erscheint 
der Satz der Transzendentalphilosophie auch bei Somló, dass 
die Form Voraussetzung des Inhaltes ist, eine These, die Somló  
auch in der „Ersten Philosophie" entwickelt hat. 

Wenn wir die Rechtsformbegriffe iiberblicken, können 
wir feststellen, das ihre Aprioritdt nicht die selbe ist 
wie die der Kategorien der allgemeinen Erkenntnislehre.. 
Die Rechtsformbegriffe hat Somló selbst nur relativ a priori 
genannt, aber wir Owen auch — in Bezug auf das 
Recht — ihren normativen Charakter betonen. In dem norma-
tiven und selektierenden Charakter érblicken wir die Be-
deutung des Begriffes der Kategorie in der allgemeinen  Fr -
kenntnislehre und in der Rechtsphilosophie. Die Formbegriffe, 
da sie  relatív  a priori Charakter haben, entharten auch Inhatts-
elemente und haben den Erkenatniskategorien gegeniiber aus-; 
schliesslich Inhaltsbedeutung. Die Formbegriffe sind auch nach 
Somlós Auffassung nur von der rechtlichen und nicht von der 
allgemeinen Erfahrung un.abhdrigig. Wenn diese Formen nur 
relativ a priori sind, können wir daraus folgern, daB ihr 'Gelten 
nur relativ und nicht unbedingt ist. Diese Feststellung hat aber: 
fiir das ganze System der juristischen Grundlehre  eme weit= 
gehende Folge,  well die relative Geltung, die an Stelle des abso-
luten Geltens tritt, auch die Kategorie der Notwendigkeit beein-
fluBt; Somló hat aber die Konsequenz dieser relativen Aprioritdt 
nicht gezogen. So verliert in dieser Betrachtung die Unterschei-
dung von Form und Inhalt  bel  Somló die Starrheit, die zwischen 
der a priori Form und dem a posteriori Inhalt besteht. Bei ihm 
wird dieser Unterschied richtigerweise nur relativ. Nachdem 
der Unterschied zwischen Form und Inhalt relativ geworden ist, -  
wird auch der Unterschied der Form- und Inhaltsbegriffe, der 
auf diesem beruht, relativiert. 

Das Beispiel Somlós hat am schönsten gezeigt, welche 
theoretische Schwierigkeiten entstehen, wenn die transzenden-
tale Methode auch in der Rechtsphilosophie angewandt wird.. 
Die Formen, die der Rechtserkenntnis zur Voraussetzung die-
nen, haben ihre Wurzeln in der Erfahrung und entstehen durch 
die Abstraktion, wie die allgemeinen Begriffe, aber sie können 
von der Erfahrung nicht frei werden. Wenn wir diese als a: 
priori unbedingte Kategorien auffassen,.bedeutet das nichts an-. 
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deres als flypóstase von Tatsachen, die -aim rationalerf Dogma-
tisrrius fart.. 

Das ist dem Verfahren der Begriffsjurisprudenz dhnlich, 
die_ aus der Erfahrung Were abstrahiert" lim dann•bestimmte 
Erfahrungserscheimingen kategorisch auszusChliessen.. Wir 
kb/men Beispiele daftir in der Begriffsjurisprudenz (Vertrag•zu-
gunsteri Dritter) und auch bei Somló (Völkerrecht und Staaten, 
verbindung) vorfirtden. DaB die Formbegriffe sich dem Irihalts-
begriffe ndhern, beeinfluBt Somlós Auffassung, daB die Förm-. 
begriffe notwendig in alien rechtlichen Begriffen enthalten sind. 
Die relative iGeltung dieser bedeutet die Leugnung dessert, daB 
im Rechte solche absoluten Formen gegeben und -erreichbar 
sind." Der Inhalt ist  eme besondere Form und die Form allge-
rneiner Jnhalt. SOnzló hat mit der Definition des Rechtsbegriffes 
arigefangen und jede Frage des Réchtes 'und ihre Lösung hat er 
mit dem dogmatisch gegebénen Rechtsbegriff determiniert, weil 
er alles ausschlieSt, was linter semen Reatsbegriff nicht sub-
surnmiert werden kann. Eine solche a priori Definition des. 
Rechtes kann auf Kant 'zurildkZeftihrt werderi und 1st 
meirisamer Zug der trariszendentalen Rechtsphilo§ophien..  Somló  
hat in der „Ersten Philosophie" die Urteile . und nicht die Be .-: 
griffe als erste Voraussetzungen bezeichnet; trotzdem fdngt er 
seine Rechtsphilosophie mit dem Rechtsbegriff an. Er sieht das 
genus Proximum des Rechtes in der Norm, in der wir neben 
den Sollenselementen auch Seinselemente finden. Die nattirliche 
Person als Rechtssubjekt und die Pflicht haben auch in der 
Rechtsphilosophie die selbe Bedeutung wie wir sie schon in der 
„Ersten Philosophie" anerkannt haben. Wir finden in der 
Theorie Somlós auch die Wendung des Rechtes zur Ethik. Das 
Recht ist die Norm einer Macht, die regelmdBig und im weiten 
Kreise wirkt und stdndigen Charakter hat. Somló hat unver-
mittelt die Macht zum Kriterium des Rechts gemacht, obwohl 
seine Theorie nicht als einseitige Machttheorie betrachtet wer-
den  kani-i.85  Die Erkldrung des Rechtes mit der obersten Gewalt 
ist  eme  Definition," die den Fehler des „obscurum per obscu- 

83  Horvdth (VI.), 62-466. 
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85  Moór (V.), 164. 
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rius" aufweist. Was sollen wir als oberste Macht betrachten? 
Wir können ndmlich die oberste und stdndige Macht ohne 
rechtliche Legitimation nicht erfassen. Diese oberste Macht 
kann die Normen einer anderen Macht nach Somló nicht befol-
gen. Was geschieht aber z. B. mit den Normen der Sprache, als 
Konvention? Es gibft dann keine solohe oberste M'acht. Somló 
konnte mit diesem RechtSbegriffe das Völkerrecht nicht in 
übereinstimmung bringen und hat es datum vom Gebiete des 
Rechtes ausgeschlossen. 

Der Staat ist nach Somló  eme  Form der Gesellschaft, 
welche durch die rechtliche Macht bestimmt ist. Damit konnte 
er abet die Lehre von den Staatenverbindungen nicht in Ober-
einStirnmung bi-ingen, und so hat Cr. die Staatenverbindungen 
nicht .als Staaten bezeiChnet. Zum Schlusse können wir noch 
die Souveranitdt als einen Formbegriff erwahnen, der in die 
Ebene des Staates gehört. 

Darnit haberi wir nun die wichtigsten Formbegriffe Som-.  
lós dargestellt. Alle anderen rechtliChen Probleme haben bei 

• Somló die - selbe Beschaffenheit, die wir bisher kennen gelernt' 
haben. Alle richten sich nach dern Rechtsbegriff, als dem wich-
tigsten Fotrribegriff. 



Zusammenfassung. 

Die neukantische Schute ist heute  eme  der bedeutendsten 
Schulen der Rechtsphilosophie und die sich an sie knüpfende 
Literatur nimmt einen höchk beachtenswexten Platz in der 
Rechtstheorie em. 

In dieser Schule treten die methodischen Fragen der 
Rechtstheorie in den Vordergrund und dadurch hat die trans-
zendentale Logik in der Rechtsphilosophie Bedeutung gewonnen. 
Die transzendentale Logik schaltet das Irrationale aus der 
Rechtsphilosophie und somit auch aus dem Rechte aus und 
schreibt dem Logischen ausschliessliche Bedeutung zu. Sie ver-
sucht auch in der Rechtstheorie die Unterscheidung von Form 
(Kategorie) und Inhalt konsequent durchzuftihren und die 
Rechtstheorie auf dem Prinzip der Apriorit5t der Formbegriffe 
aufzubauen. Die neukantische Schule will den absoluten Charak-
ter der Rechtstheorie erweisen und ndhert sich dadurch dem 
Naturrecht. Die Gedankengdnge, welche wir  hej  den hier be-
handelten Rechtstheoretikern beobachten konnten, sind fiir die 
ganze Schule charakteristisch. 

Auf Grund der bisheriken Ausfiihrungen können wir fest-
stellen, dass die Anwendung der transzendentalen Methode uns 
keine befriedigenden Ergebnisse zu bieten vermag. Ihre kon-
sequente Durchfiihrung miisste den Unterschied zwischen Phi-
losophie und Rechtstheorie aufheben. Die Beibehaltung dieser 
Unterscheiduniaber muss die absolute Aprioritdt in der Rechts-
theorie aufgeben und so entfernt sie sich von .der reinen, trans-
isendentalen Methode. Die transundentale Logik kann nicht 
von der geschichtlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit des 
Rechtes loskommen, welche sie ausschalten will und die 
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Probleme der Rechtstheorie werden solcherweise nicht gelöst, 
nur umgedreht. 

Zwischen der Scylla der Metaphysik und der Charybdis der 
Erfahrung gibt es keine Meerenge, durch die wir das Schiff der 
Rechtstheorie hindurchsteuern können. Der Gegensatz von 
Erfahrung und Ober-erfahrung (Metaphysik) ist beschlossen in 
dem Gegensatz von Wirklichkeit und Wert, der nicht in abso-
luter Divergenz, sondern nur in wechselseitiger Anndherung 
lösbar ist. Der Kritische Relativismus fiihrt uns seinem Wesen 
nach nicht zwischen den beiden Extremen hindurch, sondern 
fasst beide wissenschaftlich zusammen. Wir können die Ein-
seitigkeit des Dogmatismus nur dann vermeiden, wenn wir die 
möglichen Synthesen von Wirklichkeit und Wert untersuchen. 
Die Rechtstheorie kann nicht die geschiChtlich.e Wirklichkeit 
des Rechts entbehren und darf auch nicht die soziologische 
Wirklichkeit des Rechts iibersehen. Die immanente Anschauung 
des Rechts verhilft uns zu intuitiven Kategorien, welche einen 
normativen Charakter besitzen und die das wissenschaftliche 
Ordnen entsprechend den autonomen Zielen des Rechts voll-
ziehen. Die darauf aufgebaute Rechtswerttheorie erfiillt die he- .  
teronomen Ziele des Rechtes. Rechtstheorie und Rechtswert-
theorie streben nach Rationalitdt, doch enthalten sie in ihrer 
Beziehung auf Erfahrung und Intuition immer auch irrationelle 
Elemente. Gemeinsames Erfassen von Wirklichkeit und Wert 
wiirden den Gegenstand einer Rechtstheorie bilden, welche zwar 
mit dem relativen Charakter ihrer Ergebnisse rechnet, doch den 
wissenschaftlichen Charakter der Rechtstheorie nicht preisgibi! 
Ihre Ergebnisse wiirden rechtlichen Charakter tragen, aber auf 
den Anspruch des Absoluten verzichten. Ein solches Verfahrén 
entsprdche unserer therzeugung nach einem richtig verstan-
denen kritischen Positivismus. 

• Den einseitigen, aprioristischen Charakter der neukanti-
schen Rechtsphilosophie hat schon Horváth' in ahnlicher Weise 
einer Kritik unterzogen, wie sie hier erfolgt ist. Nach der . Abkehr 
der Rechtsphilosophie von der Ned-Kantischen SchUle haben 
sich rechtwissenschaftliche Methoden herasgebildet, welche' 
niCht einen, sonderen zwei Erkenntnisgegenstande in das Recht 

87  Horváth (I.), (VI.). 
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aufnehmen, die Möglichkeit ,einer einheittichen Rechtserkenntnis 
leugnen, die Wirklichkeit des Rechtes berücksichtigen, aber 
zugleich semen Wertcharakter betonen. Da das Recht zwei 
Erkenntnisgegenstdnde hat, kann in Bezug darauf nur  eme  
reflektierende und nicht  eme konstitutive Methode angewendet 
werden. Ms solche Methoden, welche die doproelte Gegenstdnd-
iichkeit des Rechts gebiihrend in Betracht ziehen, dennoch aber 
Methodensynkretismus vermeiden, erscheinen uns die synop-
tische Methode von Horváth und die ideal-realistische Methode 
von Gurwitsch. Beide sind reflektierende Methoden, gehen von 
der Wirklichkeit aus, und untersuchen im Reek zwei Er-
kenntnisgegenstdnde. 

Die Rechtsphilosophie muss gleicherweise dem Wesen des 
Rechts wie dem Wesen der Philosophie gerecht werden. Es ist 
das historische Verdienst der -transzendentalen Rechtsphilo-
•sophie den Wissenschaftscharakter der Rechtsitheorie im 19. 
Jahrhundert neuerlich betont zu haben. 

MCTIIRIT 

Ftir die freundliche Durchsicht und Korrektur der deut-
schen Fassung bin ich Herrn dr. Hans Aufricht zu herzlichem 
Dank verpflichtet. 
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